
1 

Stadt Leverkusen 

Bebauungsplan Nr. 252/I 
„Hitdorf – Kindertagesstätte Weinhäuserstraße“ 

Äußerungen zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. 
§ 3 (1) und § 4 (1) BauGB sowie Abwägungsvorschlag der
Verwaltung

Stand: 16.04.2025 

Anlage 10
Niederschrift
Rat 07.07.25

TOP 53.2 ö. S.

STV-61-HENNECKE
Anlage XX



2 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
I/A Äußerungen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit .................................. 4 

I/A 1: Protokoll zur Öffentlichkeitsveranstaltung .................................................................................. 4 
I/A 2: 252/I_3(1)_Äußerung_01 ......................................................................................................... 13 
I/A 3: 252/I_3(1)_Äußerung_02 ......................................................................................................... 23 
I/A 4: 252/I_3(1)_Äußerung_03 ......................................................................................................... 28 
I/A 5: 252/I_3(1)_Äußerung_04 ......................................................................................................... 31 
I/A 6: 252/I_3(1)_Äußerung_05 ......................................................................................................... 34 
I/A 7: 252/I_3(1)_Äußerung_06 ......................................................................................................... 38 
I/A 8: 252/I_3(1)_Äußerung_07 ......................................................................................................... 41 
I/A 9: 252/I_3(1)_Äußerung_08 ......................................................................................................... 42 
I/A 10: 252/I_3(1)_Äußerung_09 ....................................................................................................... 46 
I/A 11: 252/I_3(1)_Äußerung_10 ....................................................................................................... 53 
I/A 12: 252/I_3(1)_Äußerung_11 ....................................................................................................... 59 
I/A 13: 252/I_3(1)_Äußerung_12 ....................................................................................................... 64 
I/A 14: 252/I_3(1)_Äußerung_13 ....................................................................................................... 68 
I/A 15: 252/I_3(1)_Äußerung_14 ....................................................................................................... 71 
I/A 16: 252/I_3(1)_Äußerung_15 ....................................................................................................... 73 
I/A 17: 252/I_3(1)_Äußerung_16 ....................................................................................................... 77 
I/A 18: 252/I_3(1)_Äußerung_17 ....................................................................................................... 82 
I/A 19: 252/I_3(1)_Äußerung_18 ....................................................................................................... 85 
I/A 20: 252/I_3(1)_Äußerung_19 ....................................................................................................... 94 
I/A 21: 252/I_3(1)_Äußerung_20 ....................................................................................................... 98 
I/A 22: 252/I_3(1)_Äußerung_21 ..................................................................................................... 103 
I/A 23: 252/I_3(1)_Äußerung_22 ..................................................................................................... 110 
I/A 24: 252/I_3(1)_Äußerung_23 ..................................................................................................... 113 
I/A 25: 252/I_3(1)_Äußerung_24 ..................................................................................................... 119 
I/A 26: 252/I_3(1)_Äußerung_25 ..................................................................................................... 125 
I/A 27: 252/I_3(1)_Äußerung_26 ..................................................................................................... 129 
I/A 28: 252/I_3(1)_Äußerung_27 ..................................................................................................... 132 

I/B Äußerungen der Träger der öffentlichen Belange ............................................... 134 
I/B 1: Amprion GmbH ....................................................................................................................... 134 
I/B 2: Bezirksregierung Köln - Dezernat 53 ..................................................................................... 135 
I/B 3: Ericsson Services GmbH........................................................................................................ 138 
I/B 4: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL)........................................................ 139 
I/B 5: Evonik Operations GmbH ....................................................................................................... 141 
I/B 6: GASCADE Gastransport GmbH ............................................................................................. 142 
I/B 7: Geologischer Dienst NRW...................................................................................................... 144 
I/B 8: LVR-Amt für Bodendenkmalpflege ......................................................................................... 147 
I/B 9: Polizeipräsidium Köln ............................................................................................................. 150 
I/B 10: Rheinisch-Bergischer Kreis .................................................................................................. 151 
I/B 11: Regionalforstamt Bergisches Land ...................................................................................... 153 



3 
 

I/B 12: Richtfunkt Trassenauskunft .................................................................................................. 154 
I/B 13: Telekom Technik GmbH ....................................................................................................... 155 
I/B 14: Vodafone Kabel Deutschland ............................................................................................... 157 
I/B 15: Westnetz GmbH ................................................................................................................... 158 
I/B 16: Nabu ..................................................................................................................................... 161 

I/C: Äußerung der städtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt 
Leverkusen ....................................................................................................................... 163 

I/C 1: Stadt Leverkusen, FB 02 ........................................................................................................ 163 
I/C 2: Stadt Leverkusen, Fachbereich Umwelt (32) ......................................................................... 164 
I/C 3: Stadt Leverkusen, Fachbereich Ordnung und Verkehr (36) .................................................. 172 
I/C 4: Stadt Leverkusen, Fachbereich 37 – Feuerwehr ................................................................... 173 
I/C 5: Stadt Leverkusen, Fachbereich Soziales (50) ....................................................................... 175 
I/C 6: Stadt Leverkusen, Tiefbau 2 (66) ........................................................................................... 176 
I/C 7: Technische Betriebe Leverkusen ........................................................................................... 177 

I/B-C: Weitere Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der 
städtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt Leverkusen ........................... 179 
 



4 
 

I/A Äußerungen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 
I/A 1: Protokoll zur Öffentlichkeitsveranstaltung 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1 Sinn und Zweck der Veranstaltung 
Gemäß Baugesetzbuch ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zu unterrichten. Hier gilt es zu 
balancieren, zu welchem Zeitpunkt bzw. Planstand die Öffentlichkeit informiert 
werden sollte. Zum einen kann es vorteilhaft sein, schon ein teilweise 
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ausgearbeitetes Konzept vorzulegen, so dass konkrete Anregungen eingebracht 
werden können und zum anderen kann es auch vorteilhaft sein, lediglich die Ziele 
der Planung vorzustellen. Vorliegend wurde sich für Ersteres entschieden, da die 
Errichtung der Kita aufgrund des hohen Bedarfs essentiell ist und der Bau einer Kita 
an zahlreichen Anforderungen, wie beispielweise die Ausrichtung, gebunden ist.  
Die Bürgerveranstaltung dient der Ermittlung der Belange, die bei der weiteren 
Ausarbeitung der Planung beachtet werden 
Zu 2 Alternativ Standorte 
Bei der Planung des neuen Wohngebietes wurde seinerzeit die Deckung des Bedarfs 
an Wohnraum priorisiert. Ferner hat sich der Bedarf an Kita-Betreuungsplätzen 
seitdem geändert. Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze 
möglichst wohnortnah zu vergeben.   
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung, eine 
Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch ein Großteil aus 
unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine Vielzahl an 
Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), bei anderen 
Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde abgeschlossen 
(z.B. Fester Weg).  
Grundsätzlich richten sich Potentiale für den Wohnungsbau in Hitdorf nach den im 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen dargestellten 
Wohnbauflächen. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen keine Planungen für weitere 
Baugebiete.  
Zu 3 allgemeiner Bedarf und Seniorenheime 
Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. 
Dazu wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet 
Leverkusen fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den 
Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der 
unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde 
gelegt. Ebenfalls zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert 
auf den Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 
2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt 
Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit 
dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 
Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer 
Wohngebiete im Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in 
eben diesen eine steigende Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der 
Prognose nicht berücksichtigt werden konnte. Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen 
daher immer eine rechnerische Größe dar und geben unter Umständen nicht den 
tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, dass die Eltern grundsätzlich frei sind in 
ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können 
verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. Träger der Kita, Größe der Kita, 
Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc. Auch die Träger können frei 
entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie aufnehmen. Damit 
ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 



10 
 

Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst 
wohnortnah zu vergeben.   
Der aktuelle Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich 
Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt und in der 
weiteren Planung als Grundlage verwendet. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 
wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und 
Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Es ist davon auszugehen, dass auch Kinder aus den umliegenden Stadtteilen einen 
Betreuungsplatz in der geplanten Kita bekommen. Da der Wohnort die Wahl des 
Verkehrs beeinflusst, wurden die zuvor genannten Bedarfe in dem 
Verkehrsgutachten berücksichtigt. Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass durch die 
geplante Kita keine wesentlichen Verschlechterungen hervorgerufen werden. Die 
Knotenpunkte Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße 
sind weiterhin mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten.  
In Leverkusen werden auch Flächen für seniorengerechtes Wohnen benötigt. Jedoch 
besteht nicht nur ein Bedarf an Senioreneinrichtungen, sondern generell an Flächen 
für die Daseinsvorsorge. Vorliegend wurde sich aufgrund des Mangels und des 
Anspruches an Kitaplätzen sowie der Standortqualitäten für die Errichtung einer Kita 
Kindertagesstätte entschieden. 
Zu 4 Naturerfahrungsraum 
Die Wertigkeit der bestehenden Grünfläche erfährt durch den geplanten 
Naturerfahrungsraum eine Aufwertung. Grundsätzlich ist diese Fläche als öffentliche 
Grünfläche vorgesehen und steht somit allgemein zur Verfügung. Neben der 
Anordnung von Pflanz- und Blühzonen wird auch eine offene Wiese als Teil des 
Nutzungskonzeptes vorgesehen und ermöglicht eine freie Aneignung. Lediglich im 
Osten sowie im Süden sind im derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan kleinteilige 
Ausgleichsflächen festgesetzt. Diese werden im Rahmen der Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt. Ein Ausgleich findet weiterhin statt.  
Zu 5 Verkehr 
Die Verkehrszählungen wurden in Abstimmung mit der Stadt Leverkusen vom 5. bis 
7. September 2023 an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße erneut durchgeführt. Die Wetterbedingungen 
variierten und es wurden Temperaturen von maximal 30 °C und minimal 12 °C 
festgestellt, so dass von einem normalen Verkehrsaufkommen ausgegangen werden 
kann. Die Zählungen fanden weder während dem Einfluss der Baustelle noch 
während der Corona bzw. Home-Office Pflicht Zeiten und Schulferien statt. Darauf 
aufbauend wurde das Verkehrsgutachten überarbeitet. Anders als in der 
Stellungnahme aufgeführt, gab es 2021 am Knotenpunkt Ringstraße / 
Weinhäuserstraße baustellenbedingt ein höheres Verkehrsaufkommen als üblich. 
Selbiges gilt für die westliche Ortseinfahrt sowie für den Knotenpunkt Ringstraße / 
Langenfelder Straße. Insgesamt hat die Verkehrsstärke 2023 im Vergleich zu den 
Untersuchungen im Jahr 2018 und 2021 abgenommen. 
Die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße sind auch unter Berücksichtigung des Mehrverkehrs 
durch den Hol- und Bringverkehr in den morgendlichen und nachmittäglichen 
Spitzenstunden mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. Aus verkehrlicher 
Sicht steht dem Planvorhaben nichts entgegen. 
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Zu 6 Bedarf und Verkehr 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der 
Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Auch unter Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von 
keinem Rückgang des Bedarfs auszugehen, so dass die Aufstellung des 
Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 
Der Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich Kinder und 
Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt. Für das 
Kindergartenjahr 2023 / 2024 wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus 
Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für 
die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. 
Dazu wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet 
Leverkusen fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den 
Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der 
unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde 
gelegt. Ebenfalls zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert 
auf den Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 
2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt 
Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit 
dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 
Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer 
Wohngebiete im Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in 
eben diesen eine steigende Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der 
Prognose nicht berücksichtigt werden konnte. Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen 
daher immer eine rechnerische Größe dar und geben unter Umständen nicht den 
tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, dass die Eltern grundsätzlich frei sind in 
ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können 
verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. Träger der Kita, Größe der Kita, 
Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc. Auch die Träger können frei 
entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie aufnehmen. Damit 
ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 
Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst 
wohnortnah zu vergeben. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Weiteren Untersuchungen zufolge lag der 
Anteil des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 
37 % und 61 %. Demnach ist der mit 60 % angesetzte Anteil an motorisierten 
Individualverkehr verhältnismäßig hoch angesetzt. Die Annahmen wurden im 
Verkehrsgutachten berücksichtigt. Die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten 
Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße sind auch unter 
Berücksichtigung des Mehrverkehrs durch den Hol- und Bringverkehr in den 
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morgendlichen und nachmittäglichen Spitzenstunden mit der Qualitätsstufe A (sehr 
gut) zu bewerten 
Zu 7 Verkehr Ringstraße 
Neben der Betrachtung der Knotenpunkte Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße wurde ebenfalls die Verkehrssituation entlang der 
Ringstraße, an der sich die AWO-Kitas befinden, untersucht. Auf Grund der hohen 
Dichte von Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen des Hol- und Bringverkehrs, 
kommt es zeitweise zu einer Verschlechterung der Verkehrsqualität. Die 
morgendliche Spitzenstunde im Planfall entsprich in etwa der heutigen Situation in 
der Nachmittagsspitze. Insgesamt sind nur geringe Wartezeiten von unter 5 
Sekunden zu verzeichnen, die sich durch die insgesamt fünf Engstellen summieren 
können. Aus verkehrstechnischer wird zur Entschärfung der Situation eine 
Reduzierung der Engstellen empfohlen. Ferner sollte die Fahrbahn von 
ordnungswidrig haltenden Kfz des Hol- und Bringverkehrs freigehalten werden. Im 
Bereich zwischen den Häusern Ringstraße 86 und 88 wurde bereits ein Halteverbot 
umgesetzt. Gefährliche Situationen auf der Ringstraße sind zum Teil auf die 
Missachtung von Verkehrsregelungen zurückzuführen. Dies ist jedoch nicht 
Regelungsinhalt des Bauleitplanverfahrens.  

Zu 8 Stellplatzanzahl 
Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze richtet sich nach der Stellplatzsatzung der 
Stadt Leverkusen. Demnach müssten für die vorgesehene Planung insgesamt 
10 Stellplätze errichtet werden. Angaben des Verkehrsgutachtens zufolge sind für 
das Planvorhaben insgesamt 15 Stellplätze notwendig. 
Gemäß städtebaulichem Konzept sind insgesamt 30 Stellplätze, inklusive drei 
Stellplätze mit Ladeinfrastruktur, für den Hol- und Bringverkehr vorgesehen. 
Zusätzlich sind zwei Stellplätze für Menschen mit Behinderung vorgesehen. Durch 
die relative hohe Anzahl an Stellplätzen soll Problemen mit der Unterbringung des 
ruhenden Verkehrs und der Abwicklung des Holens und Bringens vorgebeugt 
werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Weinhäuserstraße zusätzlich als 
Parkraum genutzt wird. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird teilweise gefolgt.
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Bedarf 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der 
Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Auch unter Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von 
keinem Rückgang des Bedarfs auszugehen, so dass die Aufstellung des 
Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 
Der aktuelle Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich 
Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt und in der 
weiteren Planung als Grundlage verwendet. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 
wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und 
Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. 
Dazu wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet 
Leverkusen fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den 
Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der 
unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde 
gelegt. Ebenfalls zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert 
auf den Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 
2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt 
Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit 
dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 
Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer 
Wohngebiete im Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in 
eben diesen eine steigende Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der 
Prognose nicht berücksichtigt werden konnte. Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen 
daher immer eine rechnerische Größe dar und geben unter Umständen nicht den 
tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, dass die Eltern grundsätzlich frei sind in 
ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können 
verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. Träger der Kita, Größe der Kita, 
Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc. Auch die Träger können frei 
entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie aufnehmen. Damit 
ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 
Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst 
wohnortnah zu vergeben.   
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie 
das Fehlen von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch 
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in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer 
Kita in Hitdorf als angemessen / erforderlich betrachtet. 
Zu Erweiterter Bedarf 
Grundsätzlich richten sich Potentiale für den Wohnungsbau in Hitdorf nach den im 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen dargestellten 
Wohnbauflächen. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen keine Planungen für weitere 
Baugebiete. Sollten zukünftig weitere Fläche entwickelt werden, sind im Rahmen 
eines neuen Bauleitplanverfahrens die Auswirkungen zu untersuchen. Hierzu zählt 
unter anderem die Erstellung eines Verkehrsgutachtens. 
Zu ÖPNV 
Die Begründung wurde entsprechend aktualisiert und die Lage der Bushaltestelle 
berücksichtigt. In einer Entfernung von ca. 250 m, bzw. 3 Gehminuten besteht eine 
Anbindung des Plangebietes an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) über 
die an der Ringstraße gelegene Bushaltestelle „Weinhäuserstraße“. Von hier aus 
verkehren im 20-Minuten-Takt Busse in Richtung Nordwest zum Antoniushof sowie in 
Richtung des Monheimer Zentrums und Busbahnhofs. 600 m südlich bzw. 9 
Gehminuten entfernt vom Plangebiet befindet sich die Bushaltestelle „Leverkusen 
Werftstraße“. Ebenfalls im 20-Minuten-Takt verkehren die Busse hier in 
entgegengesetzter Richtung Opladen Bahnhof, zum Leverkusener Ortszentrum 
sowie zum Bahnhof „Leverkusen Mitte“ welcher von Zügen des Nah- sowie 
Fernverkehrs angefahren wird. Insgesamt kann die Erschließung der Kita durch den 
ÖPNV als gut bis mittelmäßig bewertet werden. 
Zu Erweiterung 
Zielsetzung des Bebauungsplanverfahrens ist die Errichtung einer 6-gruppigen 
Kindertagesstätte. Hierzu erfolgen Festsetzungen im Bebauungsplan zur 
überbaubaren Fläche sowie zur Geschosshöhe. Die Festlegung zur Anzahl der 
Gruppen erfolgt in einem städtebaulichen Vertrag, der zwischen der Stadt 
Leverkusen und der Investorin (Fa. Paeschke GmbH) vereinbart wird. 
Zu Verkehrsgutachten 
Die dem Verkehrsgutachten (Stand: Januar 2022) zugrundeliegenden Annahmen 
wurden derweil anhand neuer Erkenntnisse aktualisiert (Stand: Dezember 2023). Wie 
unter Punkt „Bedarf“ benannt, wurden für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 58 
Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 
80 Kinder aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen aufgrund der kurzen Wege 
innerhalb des Stadtteils, ihre Kinder voraussichtlich in hohem Maße zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad bringen und holen, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu 
erwarten, dass verstärkt der Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte 
neben auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle 
spielen als bei kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen, wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Weiteren Untersuchungen zufolge lag der 
Anteil des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 
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37 % und 61 %. Demnach ist der mit 60 % angesetzte Anteil an motorisierten 
Individualverkehr verhältnismäßig hoch angesetzt. 
Die Verkehrszählungen wurden in Abstimmung mit der Stadt Leverkusen vom 5. bis 
7. September 2023 an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße erneut durchgeführt. Die Wetterbedingungen 
variierten und es wurden Temperaturen von maximal 30 °C und minimal 12 °C 
festgestellt, so dass von einem normalen Verkehrsaufkommen ausgegangen werden 
kann. Die Zählungen fanden weder während dem Einfluss der Baustelle noch 
während der Corona bzw. Home-Office Pflicht Zeiten und Schulferien statt. Darauf 
aufbauend wurde das Verkehrsgutachten überarbeitet. Anders als in der 
Stellungnahme aufgeführt, gab es 2021 am Knotenpunkt Ringstraße / 
Weinhäuserstraße baustellenbedingt ein höheres Verkehrsaufkommen als üblich. 
Selbiges gilt für die westliche Ortseinfahrt sowie für den Knotenpunkt Ringstraße / 
Langenfelder Straße. Insgesamt hat die Verkehrsstärke 2023 im Vergleich zu den 
Untersuchungen im Jahr 2018 und 2021 abgenommen. 
Unter Berücksichtigung der Planung ist die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten 
Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße weiterhin mit 
der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten und steht dem Planvorhaben nicht 
entgegen.  
Zu Ringstraße: 
Um die Auswirkungen auf die Umgebung betrachten zu können, wurde ebenfalls der 
Verkehr der AWO-Kitas auf dem 200 m langen Streckenabschnitt zwischen der 
Weinhäuserstraße und Widdauener Straße betrachtet und in dem überarbeiteten 
Verkehrsgutachten dargestellt. Auf Grund der hohen Dichte von 
Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen des Hol- und Bringverkehrs, kommt es 
zeitweise zu einem gestörten Verkehrsfluss. Die morgendliche Spitzenstunde im 
Planfall entspricht in etwa der heutigen Situation in der Nachmittagsspitze. Insgesamt 
sind nur geringe Wartezeiten von unter 5 Sekunden zu verzeichnen, die sich durch 
die insgesamt fünf Engstellen summieren können. Aus verkehrstechnischer Sicht 
wird zur Entschärfung der Situation eine Reduzierung der Engstellen empfohlen. 
Ferner sollte die Fahrbahn von ordnungswidrig haltenden Kfz des Hol- und 
Bringverkehrs freigehalten werden. Im Bereich zwischen den Häusern Ringstraße 86 
und 88 wurde bereits ein Halteverbot umgesetzt, was zur Verbesserung des 
Verkehrsflusses führt. 
Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass durch die vorgesehene Planung keine 
wesentlichen Verschlechterungen hervorgerufen werden. 
Die Lösung eines Problems, das im Wesentlichen außerhalb des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans liegt und nicht durch das Planvorhaben hervorgerufen wird, 
kann nicht auf den Vorhabenträger übertragen werden (sogenanntes „Koppelungs- 
und Verhältnismäßigkeitsgebot“). 
Zeitliche Verteilung 
Da die Öffnungszeiten bzw. die Bring- und Abholzeiten von Kitas variieren, wurde die 
zeitliche Verteilung der Verkehre an mehreren Kitas in Leverkusen untersucht und 
anhand der Ergebnisse wurde die morgendliche Hauptverkehrszeit bestimmt. 
Demzufolge wird der Großteil der Kinder zwischen 8:00 und 9:00 Uhr zur Kita 
gebracht. Auf Grundlage einer anderen Untersuchung, wurde die Verteilung für den 
Holverkehr prognostiziert. Demnach variieren die Abholzeiten stärker, da meist die 
Möglichkeit besteht, die Kinder bis zum Mittag oder zum Nachmittag betreuen zu 
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lassen. Zwar sind Untersuchungen zufolge die Spitzenzeiten der Holverkehre einer 
Kita in den Mittagsstunden, jedoch herrscht an den Knotenpunkten zu dieser Zeit 
allgemein weniger Verkehr. 
Um den Worst-Case betrachten zu können, wurde die Spitzenstunde (16:00 bis 
17:00 Uhr) des Knotenpunkts Ringstraße / Weinhäuserstraße herangezogen. 
Zusätzlich zu den prognostizierten 10 Pkw-Fahrten durch Abholverkehre kommen 
9 Pkw-Verkehre der Beschäftigten. 
Für den Naturerlebnisraum bezieht man sich auf die Erfahrungswerte eines 
ähnlichen Naturerlebnisraums in Langenfeld. Demnach kann davon ausgegangen 
werden, dass Kinder zu Fuß oder mit dem Rad kommen, sodass mit keinem 
zusätzlichen Verkehr zu rechnen ist. 
Zu Gehweg 
Der Bebauungsplan dient nicht dazu, bereits bestehende Mängel in der Umgebung 
zu beheben. Ferner ist die Verwaltung sowie die Politik darüber informiert, dass die 
Breite des Gehwegs nicht der RASt 06 entspricht. Wie bereits unter Punkt 
Verkehrsgutachten erwähnt, kann die Lösung eines Problems, das außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegt und nicht durch das Planvorhaben 
hervorgerufen wird, nicht auf den Vorhabenträger übertragen werden (sogenanntes 
„Koppelungs- und Verhältnismäßigkeitsgebot“). 
Entlang des Straßenabschnittes der Weinhäuserstraße befinden sich beidseitig 
Gehwege. Der östliche Gehweg weist zum Teil nur eine Breite von 0,70 m auf und ist 
nicht durchgängig begehbar. Jedoch ist auf der westlichen Seite ein Gehweg mit 
einer Breite von 1,50 m vorfindbar, die der sicheren Erschließung und 
Fußwegeführung dient. 
Für das Planvorhaben ist der Ausbau des Gehwegs entlang der Weinhäuserstraße 
nicht vorgesehen. Zudem befindet sich der Straßenabschnitt in einer 30er-Zone 
innerhalb eines reinen Wohngebietes, der aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 
verhältnismäßig langsam befahren wird, so dass von keinen Gefahren auszugehen 
ist. 
Zu Begegnungsverkehr 
Die Begegnung zweier Pkw ist im Bereich der Weinhäuserstraße, die einen Mindest-
Fahrbahnquerschnitt von 4,80 m aufweist, problemlos möglich. Hinsichtlich 
parkender Autos, außerhalb der Parkbuchten ist eine Begegnung zweier Pkw nicht 
durchgängig möglich. Aufgrund der geringen Länge des Straßenabschnittes ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass es zu längeren Wartezeiten kommt, selbst zur 
morgendlichen Spitzenstunde zwischen 8:00 und 9:00 Uhr mit insgesamt 114 Kfz, 
relativ gering. Ferner handelt es sich um eine geradlinig ausgebaute Straße, so dass 
ein vorausschauendes Fahren möglich ist. 
Anders als in der Stellungnahme dargestellt, ist es nicht vorgesehen, Halteverbote im 
Bereich der Weinhäuserstraße, anzuordnen. Wie zuvor erwähnt, ist mit keiner 
wesentlichen Verschlechterung der Begegnungsverkehre durch das Planvorhaben 
zu rechnen. 
Zu Radverkehr / Fahrradstraße 
Vorliegend handelt es sich um eine Empfehlung des Verkehrsgutachters, die 
Weinhäuserstraße als Fahrradstraße zu widmen. Diese Widmung bedeutet 
insbesondere, dass den Fahrrädern Vorrang gewährt wird. Die Umsetzung dieser 
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Empfehlung sowie die Pläne der Radpendlerroute sind nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanverfahrens und werden, wenn notwendig, im Rahmen einer anderen 
Untersuchung betrachtet. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Äußerung wird teilweise gefolgt.
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Bedarf 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der 
Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Auch unter Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von 
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keinem Rückgang des Bedarfs auszugehen, so dass die Aufstellung des 
Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 
Der Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich Kinder und 
Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt. Für das 
Kindergartenjahr 2023 / 2024 wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus 
Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für 
die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. 
Dazu wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet 
Leverkusen fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den 
Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der 
unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde 
gelegt. Ebenfalls zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert 
auf den Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 
2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt 
Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit 
dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 
Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer 
Wohngebiete im Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in 
eben diesen eine steigende Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der 
Prognose nicht berücksichtigt werden konnte. Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen 
daher immer eine rechnerische Größe dar und geben unter Umständen nicht den 
tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, dass die Eltern grundsätzlich frei sind in 
ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können 
verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. Träger der Kita, Größe der Kita, 
Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc. Auch die Träger können frei 
entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie aufnehmen. Damit 
ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 
Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst 
wohnortnah zu vergeben.   
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie 
das Fehlen von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch 
in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer 
Kita in Hitdorf als angemessen / erforderlich betrachtet. 
 
Zu Verkehrsgutachten 
Die dem Verkehrsgutachten (Stand: Januar 2022) zugrundeliegenden Annahmen 
wurden derweil anhand der oben genannten Bedarfe aktualisiert (Stand: Dezember 
2023). 
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Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz 
sind, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der 
Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung 
auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen 
als bei den kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Weiteren Untersuchungen zufolge lag der 
Anteil des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 
37 % und 61 %. Demnach ist der mit 60 % angesetzte Anteil an motorisierten 
Individualverkehr verhältnismäßig hoch angesetzt. 
Die Verkehrszählungen wurden in Abstimmung mit der Stadt Leverkusen vom 5. bis 
7. September 2023 an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße erneut durchgeführt. Die Wetterbedingungen 
variierten und es wurden Temperaturen von maximal 30 °C und minimal 12 °C 
festgestellt, so dass von einem normalen Verkehrsaufkommen ausgegangen werden 
kann. Die Zählungen fanden weder während dem Einfluss der Baustelle noch 
während der Corona bzw. Home-Office Pflicht Zeiten und Schulferien statt. Darauf 
aufbauend wurde das Verkehrsgutachten überarbeitet. Anders als in der 
Stellungnahme aufgeführt, gab es 2021 am Knotenpunkt Ringstraße / 
Weinhäuserstraße baustellenbedingt ein höheres Verkehrsaufkommen als üblich. 
Selbiges gilt für die westliche Ortseinfahrt sowie für den Knotenpunkt Ringstraße / 
Langenfelder Straße. Insgesamt hat die Verkehrsstärke 2023 im Vergleich zu den 
Untersuchungen im Jahr 2018 und 2021 abgenommen. 
Die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße sind auch unter Berücksichtigung des Mehrverkehrs 
durch den Hol- und Bringverkehr in den morgendlichen und nachmittäglichen 
Spitzenstunden mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. Aus verkehrlicher 
Sicht steht dem Planvorhaben nichts entgegen. 
Zu Gefahr 
Auf der Weinhäuserstraße, der Ringstraße und auf der Widdauener Straße sowie auf 
weiteren Straßen in direkter Umgebung ist eine maximale Geschwindigkeit von 
30 km/h vorgeschrieben. Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung werden das 
Unfallrisiko reduziert und eine sichere Verkehrsführung in Wohngebieten ermöglicht. 
Ferner ist so die Nutzung der Straße sowohl für Kraftfahrzeuge als auch für den nicht 
motorisierten Verkehr geeignet. Eine separate Radwegeführung ist für die 
Verkehrssicherheit nicht erforderlich. Ferner sind Fußwege ausreichend vorhanden. 
Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie die Missachtung sonstiger 
Verkehrsregelungen sind nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens und können 
auch nicht auf dieser Ebene geregelt werden. 
Maßnahmen zur sicheren Verkehrsabwicklung, insbesondere bei Gebieten 
außerhalb des Geltungsbereiches sind nicht auf Ebene des Bebauungsplanes zu 
treffen. Die Umsetzung von Empfehlungen des Verkehrsgutachtens sind ebenfalls 
nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens. Im Rahmen der Ausführungsplanung 
sind, wenn nötig, erforderliche Maßnahmen mit der Stadt Leverkusen abzustimmen. 
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Im Bereich der an der Ringstraße gelegenen Kindertagesstätten wurden bspw. 
bereits verkehrstechnische Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses 
vorgenommen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird teilweise gefolgt.
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I/A 4: 252/I_3(1)_Äußerung_03 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Bedarf und Verkehr 
Die dem Verkehrsgutachten (Stand: Januar 2022) zugrundeliegenden Annahmen 
wurden derweil anhand neuer Erkenntnisse aktualisiert (Stand: Dezember 2023). Wie 
unter Punkt „Bedarf“ benannt, wurden für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 58 
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Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 
80 Kinder aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz 
sind, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der 
Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung 
auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen 
als bei den kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Weiteren Untersuchungen zufolge lag der 
Anteil des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 
37 % und 61 %. Demnach ist der mit 60 % angesetzte Anteil an motorisierten 
Individualverkehr verhältnismäßig hoch angesetzt. 
Die Verkehrszählungen wurden in Abstimmung mit der Stadt Leverkusen vom 5. bis 
7. September 2023 an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße erneut durchgeführt. Die Wetterbedingungen 
variierten und es wurden Temperaturen von maximal 30 °C und minimal 12 °C 
festgestellt, so dass von einem normalen Verkehrsaufkommen ausgegangen werden 
kann. Die Zählungen fanden weder während dem Einfluss der Baustelle noch 
während der Corona bzw. Home-Office Pflicht Zeiten und Schulferien statt. Darauf 
aufbauend wurde das Verkehrsgutachten überarbeitet. 
Bei den Zählungen im Jahr 2021 gab es am Knotenpunkt Ringstraße / 
Weinhäuserstraße baustellenbedingt ein höheres Verkehrsaufkommen als üblich. 
Selbiges gilt für die westliche Ortseinfahrt sowie für den Knotenpunkt Ringstraße / 
Langenfelder Straße. Insgesamt hat die Verkehrsstärke 2023 im Vergleich zu den 
Untersuchungen im Jahr 2018 und 2021 abgenommen. 
Die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße sind auch unter Berücksichtigung des Mehrverkehrs 
durch den Hol- und Bringverkehr in den morgendlichen und nachmittäglichen 
Spitzenstunden mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. Aus verkehrlicher 
Sicht spricht nichts gegen das Planvorhaben. 
Darüber hinaus wurde zur Betrachtung der Auswirkungen auf die Umgebung, die 
Verkehrssituation entlang der Ringstraße, an der sich die AWO-Kitas befinden, 
untersucht. Auf Grund der hohen Dichte von Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen 
des Hol- und Bringverkehrs, kommt es zeitweise zu einer Verschlechterung der 
Verkehrsqualität. Die morgendliche Spitzenstunde im Planfall entsprich in etwa der 
heutigen Situation in der Nachmittagsspitze. Insgesamt sind nur geringe Wartezeiten 
von unter 5 Sekunden zu verzeichnen, die sich durch die insgesamt fünf Engstellen 
summieren können. Aus verkehrstechnischer wird zur Entschärfung der Situation 
eine Reduzierung der Engstellen empfohlen. Ferner sollte die Fahrbahn von 
ordnungswidrig haltenden Kfz des Hol- und Bringverkehrs freigehalten werden. Im 
Bereich zwischen den Häusern Ringstraße 86 und 88 wurde bereits ein Halteverbot 
umgesetzt. 
Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass durch die vorgesehene Planung keine 
wesentlichen Verschlechterungen hervorgerufen werden. 
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Zu Alternativ Standort 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Bei den in der Stellungnahme aufgeführten ehemaligen Kitas in Rheindorf handelt es 
sich vermutlich um die Standorte Bodestraße und Weichselstraße, die bis zum Jahre 
2016 als städtische Kitas betrieben wurden. Beide Gebäude wurden aufgrund ihrer 
Beschaffenheit (Leichtbau- / Containerbauweise) und ihres Alters (Errichtung in den 
70er Jahren) als abgängig eingestuft, so dass mit dem Neubau der 8-gruppigen Kita 
in der Masurenstraße ein Ersatzbau geschaffen wurde. Beide Gebäude sollen 
abgerissen werden – geplant sind am Standort Bodestraße bereits ein Kita-Neubau 
und am Standort Weichselstraße ein Neubau mit Räumlichkeiten für zwei 
Großtagespflegestellen. Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen 
in Leverkusen sowie das Fehlen von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung 
sowohl in Hitdorf als auch in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung des 
Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als angemessen / erforderlich 
betrachtet. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt.
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I/A 5: 252/I_3(1)_Äußerung_04 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1 Alternativ Standort  
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
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Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie 
das Fehlen von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch 
in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer 
Kita in Hitdorf als angemessen / erforderlich betrachtet. 
Darüber hinaus ist die besagte Fläche im Besitz des Vorhabenträgers, so dass die 
Flächenverfügbarkeit und somit dessen Umsetzung nicht von Dritten abhängig ist. 
Um die durch die Planung hervorgerufenen Auswirkungen auf die Umgebung zu 
betrachten, wurde ein Verkehrsgutachten erstellt. Insgesamt ist mit keinen 
wesentlichen Auswirkungen auf die Umgebung zu rechnen, so dass der Standort in 
Hitdorf als geeignet betrachtet wird. 
Zu 2 und 3 Verkehrsgutachten 
Die dem Verkehrsgutachten (Stand: Januar 2022) zugrundeliegenden Annahmen 
wurden derweil anhand neuer Erkenntnisse aktualisiert (Stand: Dezember 2023). Für 
das Kindergartenjahr 2023 / 2024 wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus 
Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für 
die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz 
sind, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der 
Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung 
auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen 
als bei den kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Weiteren Untersuchungen zufolge lag der 
Anteil des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 
37 % und 61 %. Demnach ist der mit 60 % angesetzte Anteil an motorisierten 
Individualverkehr verhältnismäßig hoch angesetzt. 
Die Verkehrszählungen wurden in Abstimmung mit der Stadt Leverkusen vom 5. bis 
7. September 2023 an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße erneut durchgeführt. Die Wetterbedingungen 
variierten und es wurden Temperaturen von maximal 30 °C und minimal 12 °C 
festgestellt, so dass von einem normalen Verkehrsaufkommen ausgegangen werden 
kann. Die Zählungen fanden weder während dem Einfluss der Baustelle noch 
während der Corona bzw. Home-Office Pflicht Zeiten und Schulferien statt. Darauf 
aufbauend wurde das Verkehrsgutachten überarbeitet. Bei den Zählungen im Jahr 
2021 gab es am Knotenpunkt Ringstraße / Weinhäuserstraße baustellenbedingt ein 
höheres Verkehrsaufkommen als üblich. Selbiges gilt für die westliche Ortseinfahrt 
sowie für den Knotenpunkt Ringstraße / Langenfelder Straße. Insgesamt hat die 
Verkehrsstärke 2023 im Vergleich zu den Untersuchungen im Jahr 2018 und 2021 
abgenommen. 
Da die Öffnungszeiten bzw. die Bring- und Abholzeiten von Kitas variieren, wurde die 
zeitliche Verteilung der Verkehre an mehreren Kitas in Leverkusen untersucht und 
anhand der Ergebnisse wurde die morgendliche Hauptverkehrszeit bestimmt. 
Demzufolge wird der Großteil der Kinder zwischen 8:00 und 9:00 Uhr zur Kita 
gebracht. Dieses Ergebnis liegt der weiteren Berechnung zugrunde. 
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Die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße sind auch unter Berücksichtigung des Mehrverkehrs 
durch den Hol- und Bringverkehr in den morgendlichen und nachmittäglichen 
Spitzenstunden mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten.  
Darüber hinaus wurde, um die Auswirkungen auf die Umgebung betrachten zu 
können, ebenfalls der Verkehr der AWO-Kitas auf dem 200 m langen 
Streckenabschnitt zwischen der Weinhäuserstraße und Widdauener Straße 
betrachtet und in dem überarbeiteten Verkehrsgutachten dargestellt. Auf Grund der 
hohen Dichte von Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen des Hol- und 
Bringverkehrs, kommt es zeitweise zu einem gestörten Verkehrsfluss. Die 
morgendliche Spitzenstunde im Planfall entsprich in etwa der heutigen Situation in 
der Nachmittagsspitze. Insgesamt sind nur geringe Wartezeiten von unter 5 
Sekunden zu verzeichnen, die sich durch die insgesamt fünf Engstellen summieren 
können. Aus verkehrstechnischer wird zur Entschärfung der Situation eine 
Reduzierung der Engstellen empfohlen. Ferner sollte die Fahrbahn von 
ordnungswidrig haltenden Kfz des Hol- und Bringverkehrs freigehalten werden. Im 
Bereich zwischen den Häusern Ringstraße 86 und 88 wurde bereits ein Halteverbot 
umgesetzt, was zur Verbesserung des Verkehrsflusses führt. Aus verkehrlicher Sicht 
steht dem Planvorhaben nichts entgegen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Äußerung wird teilweise gefolgt.
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Bedarf 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der 
Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Auch unter Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von 
keinem Rückgang des Bedarfs auszugehen, so dass die Aufstellung des 
Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 
Der Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich Kinder und 
Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt. Für das 
Kindergartenjahr 2023 / 2024 wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus 
Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für 
die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. 
Dazu wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet 
Leverkusen fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den 
Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der 
unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde 
gelegt. Ebenfalls zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert 
auf den Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 
2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt 
Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit 
dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 
Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer 
Wohngebiete im Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in 
eben diesen eine steigende Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der 
Prognose nicht berücksichtigt werden konnte. Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen 
daher immer eine rechnerische Größe dar und geben unter Umständen nicht den 
tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, dass die Eltern grundsätzlich frei sind in 
ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können 
verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. Träger der Kita, Größe der Kita, 
Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc. Auch die Träger können frei 
entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie aufnehmen. Damit 
ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 
Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst 
wohnortnah zu vergeben.   
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie 
das Fehlen von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch 
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in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer 
Kita in Hitdorf als angemessen / erforderlich betrachtet. 
Zu Verkehrsgutachten 
Die dem Verkehrsgutachten (Stand: Januar 2022) zugrundeliegenden Annahmen 
wurden derweil anhand neuer Erkenntnisse aktualisiert (Stand: Dezember 2023). Wie 
zuvor benannt, wurden für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 58 Kinder aus Hitdorf, 
57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder aus 
sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz 
sind, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der 
Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung 
auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen 
als bei den kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Weiteren Untersuchungen zufolge lag der 
Anteil des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 
37 % und 61 %. Demnach ist der mit 60 % angesetzte Anteil an motorisierten 
Individualverkehr verhältnismäßig hoch angesetzt. 
Die Verkehrszählungen wurden in Abstimmung mit der Stadt Leverkusen vom 5. bis 
7. September 2023 an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße erneut durchgeführt. Die Wetterbedingungen 
variierten und es wurden Temperaturen von maximal 30 °C und minimal 12 °C 
festgestellt, so dass von einem normalen Verkehrsaufkommen ausgegangen werden 
kann. Die Zählungen fanden weder während dem Einfluss der Baustelle noch 
während der Corona bzw. Home-Office Pflicht Zeiten und Schulferien statt. Darauf 
aufbauend wurde das Verkehrsgutachten überarbeitet. Bei den Zählungen im Jahr 
2021 gab es am Knotenpunkt Ringstraße / Weinhäuserstraße baustellenbedingt ein 
höheres Verkehrsaufkommen als üblich. Selbiges gilt für die westliche Ortseinfahrt 
sowie für den Knotenpunkt Ringstraße / Langenfelder Straße. Insgesamt hat die 
Verkehrsstärke 2023 im Vergleich zu den Untersuchungen im Jahr 2018 und 2021 
abgenommen. 
Die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße sind auch unter Berücksichtigung des Mehrverkehrs 
durch den Hol- und Bringverkehr in den morgendlichen und nachmittäglichen 
Spitzenstunden mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. 
Darüber hinaus wurde, um die Auswirkungen auf die Umgebung betrachten zu 
können, ebenfalls der Verkehr der AWO-Kitas auf dem 200 m langen 
Streckenabschnitt zwischen der Weinhäuserstraße und Widdauener Straße 
betrachtet und in dem überarbeiteten Verkehrsgutachten dargestellt. Auf Grund der 
hohen Dichte von Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen des Hol- und 
Bringverkehrs, kommt es zeitweise zu einem gestörten Verkehrsfluss. Die 
morgendliche Spitzenstunde im Planfall entspricht in etwa der heutigen Situation in 
der Nachmittagsspitze. Insgesamt sind nur geringe Wartezeiten von unter 5 
Sekunden zu verzeichnen, die sich durch die insgesamt fünf Engstellen summieren 



37 
 

können. Aus verkehrstechnischer wird zur Entschärfung der Situation eine 
Reduzierung der Engstellen empfohlen. Ferner sollte die Fahrbahn von 
ordnungswidrig haltenden Kfz des Hol- und Bringverkehrs freigehalten werden. Im 
Bereich zwischen den Häusern Ringstraße 86 und 88 wurde bereits ein Halteverbot 
umgesetzt, was zur Verbesserung des Verkehrsflusses führt. Aus verkehrlicher Sicht 
spricht nichts gegen das Planvorhaben. Aus verkehrlicher Sicht steht dem 
Planvorhaben nichts entgegen.  
Zu Gefahr 
Auf der Weinhäuserstraße, der Ringstraße und auf der Widdauener Straße sowie auf 
weiteren Straßen in direkter Umgebung ist eine maximale Geschwindigkeit von 
30 km/h vorgeschrieben. Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung wird das 
Unfallrisiko reduziert und eine sichere Verkehrsführung in Wohngebieten ermöglicht. 
Ferner ist so die Nutzung der Straße sowohl für Kraftfahrzeuge als auch für den nicht 
motorisierten Verkehr geeignet. Eine separate Radwegeführung ist für die 
Verkehrssicherheit nicht erforderlich. Ferner sind Fußwege ausreichend vorhanden. 
Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie die Missachtung sonstiger 
Verkehrsregelungen sind nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens und können 
auch nicht auf dieser Ebene geregelt werden. 
Maßnahmen zur sicheren Verkehrsabwicklung, insbesondere bei Gebieten 
außerhalb des Geltungsbereiches sind nicht auf Ebene des Bebauungsplanes zu 
treffen. Die Umsetzung von Empfehlungen des Verkehrsgutachtens sind ebenfalls 
nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens. Im Rahmen der Ausführungsplanung 
sind, wenn nötig, erforderliche Maßnahmen mit der Stadt Leverkusen abzustimmen. 
Im Bereich der an der Ringstraße gelegenen Kindertagesstätten wurden bspw. 
bereits verkehrstechnische Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses 
vorgenommen.  
Zu Wohngebiete 
In der Vorlage wird erwähnt, dass durch den Fachbereich Kinder und Jugend (FB 51) 
mit Einbindung der Statistikstelle (Dezernat III - Bürger, Soziales und Umwelt) 
prognostiziert wurde, wie viele Menschen voraussichtlich neu nach Hitdorf ziehen 
werden und wie hoch dabei der Anteil der Kinder von einem Jahr bis zum 
Schuleintritt sein könnte. Dies impliziert jedoch nicht die Ausweisung neuer 
Wohngebiete in Hitdorf. 
Grundsätzlich richten sich Potentiale für den Wohnungsbau in Hitdorf nach den im 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen dargestellten 
Wohnbauflächen. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen keine Planungen für weitere 
Baugebiete. Sollten zukünftig weitere Fläche entwickelt werden, wären im Rahmen 
eines neuen Bauleitplanverfahrens hierzu die Auswirkungen zu untersuchen.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird teilweise gefolgt. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Bedarf 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der 
Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Auch unter Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von 
keinem Rückgang des Bedarfs auszugehen, so dass die Aufstellung des 
Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 
Der Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich Kinder und 
Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt. Für das 
Kindergartenjahr 2023 / 2024 wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus 
Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für 
die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. 
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Dazu wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet 
Leverkusen fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den 
Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der 
unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde 
gelegt. Ebenfalls zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert 
auf den Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 
2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt 
Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit 
dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 
Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer 
Wohngebiete im Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in 
eben diesen eine steigende Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der 
Prognose nicht berücksichtigt werden konnte. Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen 
daher immer eine rechnerische Größe dar und geben unter Umständen nicht den 
tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, dass die Eltern grundsätzlich frei sind in 
ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können 
verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. Träger der Kita, Größe der Kita, 
Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc. Auch die Träger können frei 
entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie aufnehmen. Damit 
ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 
Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst 
wohnortnah zu vergeben.   
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie 
das Fehlen von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch 
in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer 
Kita in Hitdorf als angemessen / erforderlich betrachtet. 
Zu Verkehrsmittel 
Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz 
sind, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der 
Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung 
auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen 
als bei den kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Weiteren Untersuchungen zufolge lag der 
Anteil des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 
37 % und 61 %. Demnach ist der mit 60 % angesetzte Anteil an motorisierten 
Individualverkehr verhältnismäßig hoch angesetzt. 
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Die Verkehrszählungen wurden in Abstimmung mit der Stadt Leverkusen vom 5. bis 
7. September 2023 an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße erneut durchgeführt. Unter Berücksichtigung der 
Planung ist die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / 
Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße weiterhin, auch während 
den Spitzenstunden, mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. Aus 
verkehrlicher Sicht spricht nichts gegen das Planvorhaben. Gegen die Missachtung 
von Verkehrsregelungen, wie beispielweise Geschwindigkeitsüberschreitungen kann 
auf Ebene des Bebauungsplans kein Einfluss genommen werden. 
Zeitpunkt Bürgerveranstaltung 
Gemäß Baugesetzbuch ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zu unterrichten. Hier gilt es zu 
balancieren, zu welchem Zeitpunkt bzw. Planstand die Öffentlichkeit informiert 
werden sollte. Zum einen kann es vorteilhaft sein, schon ein teilweise 
ausgearbeitetes Konzept vorzulegen, so dass konkrete Anregungen eingebracht 
werden können und zum anderen kann es auch vorteilhaft sein, lediglich die Ziele 
der Planung vorzustellen. Vorliegend wurde sich für Ersteres entschieden, da die 
Errichtung der Kita aufgrund des hohen Bedarfs essentiell ist und der Bau einer Kita 
an zahlreichen Anforderungen, wie beispielweise die Ausrichtung, gebunden ist. 
Nichtsdestotrotz hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit Anregungen und Bedenken 
einzubringen, die bei der weiteren Ausarbeitung der Planung beachtet werden. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Im Verkehrsgutachten wurden die Verkehrsströme prognostiziert. Demnach ist davon 
auszugehen, dass der Hol- und Bringverkehr überwiegend über die 
Weinhäuserstraße, Ringstraße und Widdauener Straße abgewickelt wird. Von einer 
Nutzung der kleineren umliegenden Straßen ist nicht zu rechnen. Gegen die 
Missachtung von Verkehrsregelungen, wie beispielweise 
Geschwindigkeitsüberschreitungen und die Nutzung von Anliegerstraßen, kann auf 
Ebene des Bebauungsplans kein Einfluss genommen werden. 
Allgemein soll in verkehrsberuhigten Bereich Fußgängern Vorrang eingeräumt 
werden und Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Die Missachtung von 
Verkehrsregelungen ist nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens und kann auch 
nicht auf dieser Ebene geregelt werden. Die Ideen, durch gestalterische Maßnahmen 
den Verkehr zu beruhigen, werden zur Kenntnis genommen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Äußerung wird nicht gefolgt. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Gefahr 
Auf der Weinhäuserstraße, der Ringstraße und auf der Widdauenerstraße sowie auf 
weiteren Straßen in direkter Umgebung ist eine maximale Geschwindigkeit von 
30 km/h vorgeschrieben. Die Annahmen im Gutachten beruhen auf den geltenden 
Vorschriften. Eine Missachtung der Verkehrsregelungen ist nicht Bestandteil des 
Bauleitplanverfahrens und kann auch nicht auf dieser Ebene geregelt werden. 
Durch das Planvorhaben kommt es zu einer Verkehrssteigerung. Hinsichtlich der 
niedrigen Zunahme, ist mit keiner wesentlichen Verschlechterung der Situation zu 
rechnen. Auf der Weinhäuserstraße, der Ringstraße und auf der Widdauener Straße 
sowie auf weiteren Straßen in direkter Umgebung ist eine maximale Geschwindigkeit 
von 30 km/h vorgeschrieben. Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung wird das 
Unfallrisiko reduziert und ermöglicht eine sichere Verkehrsführung in Wohngebieten. 
Ferner ist so die Nutzung der Straße sowohl für Kraftfahrzeuge als auch für den nicht 
motorisierten Verkehr geeignet. Eine separate Radwegeführung ist für die 
Verkehrssicherheit nicht erforderlich. Ferner sind Fußwege ausreichend vorhanden. 
Eine gegenseitige Rücksichtnahme sowie die Beachtung von Verkehrsregeln werden 
von allen Verkehrsteilnehmern erwartet. 
Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie die Missachtung sonstiger 
Verkehrsregelungen sind nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens und können 
auch nicht auf dieser Ebene geregelt werden. Maßnahmen zur sicheren 
Verkehrsabwicklung, insbesondere bei Gebieten außerhalb des Geltungsbereiches 
sind nicht auf Ebene des Bebauungsplanes zu treffen. Die Umsetzung von 
Empfehlungen des Verkehrsgutachtens sind ebenfalls nicht Bestandteil des 
Bauleitplanverfahrens. Im Rahmen der Ausführungsplanung sind, wenn nötig, 
erforderliche Maßnahmen mit der Stadt Leverkusen abzustimmen. 
Weitere Maßnahmen zur sicheren Verkehrsabwicklung, insbesondere bei Gebieten 
außerhalb des Geltungsbereiches sind nicht auf Ebene des Bebauungsplanes zu 
treffen. Die Umsetzung von Empfehlungen des Verkehrsgutachtens sind nicht 
Bestandteil des Bauleitplanverfahrens. Im Rahmen der Ausführungsplanung sind, 
wenn nötig, erforderliche Maßnahmen für das Vorhaben mit der Stadt Leverkusen 
abzustimmen. Im Bereich der an der Ringstraße gelegenen Kindertagesstätten 
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wurden bspw. bereits verkehrstechnische Maßnahmen zur Verbesserung des 
Verkehrsflusses vorgenommen.  
Zu Ziel- und Quellverkehren 
Die Annahmen der Ziel- und Quellverkehre basieren auf den Angaben des 
Fachbereiches Kinder und Jugend der Stadt Leverkusen (Stand 2023). Es wird 
davon ausgegangen, dass der Bedarf in Hitdorf bei insgesamt 195 Kitaplätzen liegt. 
Hiervon kommen 30 % (58) aus Hitdorf, 29 % (57) aus Rheindorf, Bürrig, Monheim 
und Langenfeld sowie 41 % (80) aus sonstigen Orten. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Untersuchungen zufolge lag der Anteil 
des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 37 % 
und 61 %. 
Die Annahmen wurden entsprechend in dem Verkehrsgutachten angepasst. Die 
Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße sind auch unter Berücksichtigung des Mehrverkehrs 
durch den Hol- und Bringverkehr in den morgendlichen und nachmittäglichen 
Spitzenstunden mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. Aus verkehrlicher 
Sicht spricht nichts gegen das Planvorhaben. 
Zu AWO Kindertagesstätten 
Um die Auswirkungen auf die Umgebung betrachten zu können, wurde ebenfalls die 
Verkehrssituation im Bereich der AWO-Kitas auf dem 200 m langen 
Streckenabschnitt zwischen der Weinhäuserstraße und Widdauener Straße 
betrachtet und in dem überarbeiteten Verkehrsgutachten dargestellt. Auf Grund der 
hohen Dichte von Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen des Hol- und 
Bringverkehrs, kommt es zeitweise zu einer Verschlechterung der Verkehrsqualität. 
Die morgendliche Spitzenstunde im Planfall entsprich in etwa der heutigen Situation 
in der Nachmittagsspitze. Insgesamt sind nur geringe Wartezeiten von unter 5 
Sekunden zu verzeichnen, die sich durch die insgesamt fünf Engstellen summieren 
können. Aus verkehrstechnischer wird zur Entschärfung der Situation eine 
Reduzierung der Engstellen empfohlen. Ferner sollte die Fahrbahn von 
ordnungswidrig haltenden Kfz des Hol- und Bringverkehrs freigehalten werden. 
Hierzu wurde im Bereich zwischen den Häusern Ringstraße 86 und 88 bereits ein 
Halteverbot umgesetzt. 
Ferner wurden Knotenpunkte Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße untersucht (Siehe hierzu Punkt: Ziel- und 
Quellverkehren). Trotz erhöhten Verkehrsaufkommens, insbesondere zu den 
morgendlichen und nachmittäglichen Spitzenstunden, ist weiterhin von einer sehr 
guten Qualitätsstufe auszugehen. Nicht wesentliche Beeinträchtigungen bzw. 
Verzögerungen im Verkehrsfluss sind hinnehmbar. Es ist mit keiner wesentlichen 
Verschärfung durch die Planung zu rechnen.  
Im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens können Regelungen, die den Bereich 
der Kitas an der Ringstraße betreffen, nicht im Rahmen dieses 
Bebauungsplanverfahrens getroffen werden. 
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Zu Parkplatzbedarf 
Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze richtet sich nach der Stellplatzsatzung der 
Stadt Leverkusen. Demnach müssten für die vorgesehene Planung insgesamt 
10 Stellplätze errichtet werden. Angaben des Verkehrsgutachtens zufolge sind für 
das Planvorhaben insgesamt 15 Stellplätze notwendig. 
Gemäß städtebaulichem Konzept sind insgesamt 30 Stellplätze, inklusive drei 
Stellplätze mit Ladeinfrastruktur, für den Hol- und Bringverkehr vorgesehen. 
Zusätzlich sind zwei Stellplätze für Menschen mit Behinderung vorgesehen. Durch 
die relative hohe Anzahl an Stellplätzen soll Problemen mit der Unterbringung des 
ruhenden Verkehrs und der Abwicklung des Holens und Bringens vorgebeugt 
werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Weinhäuserstraße zusätzlich als 
Parkraum genutzt wird. 
Zu Standort 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie 
das Fehlen von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch 
in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer 
Kita in Hitdorf als angemessen / erforderlich betrachtet. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt.
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Kosten, die bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes entstehen, können 
gemäß BauGB auf den Investor übertragen werden. Die von dem Investor 
getragenen Kosten beinhalten unter anderem die Kosten für die Erstellung von 
Fachgutachten. Unabhängig von wem die Kosten getragen werden, sind Gutachten 
neutral zu verfassen. Das Verkehrsgutachten wurde in Abstimmung mit dem 
Verkehrsamt der Stadt Leverkusen erstellt. Die Zweifel an einem Mangel an 
Neutralität sind nicht nachvollziehbar und gerechtfertigt. 
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Zu Verkehrsüberlastung 
Die dem Verkehrsgutachten (Stand: Januar 2022) zugrundeliegenden Annahmen 
wurden derweil anhand neuer Erkenntnisse aktualisiert. Zudem wurden die 
Verkehrszählungen in Abstimmung mit der Stadt Leverkusen vom 5. bis 
7. September 2023 an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße erneut durchgeführt. Darauf aufbauend wurde das 
Verkehrsgutachten überarbeitet. Die Zählungen fanden weder während dem Einfluss 
der Baustelle noch während der Corona bzw. Home-Office Pflicht Zeiten und 
Schulferien statt. Die Wetterbedingungen variierten und es wurden Temperaturen 
von maximal 30 °C und minimal 12 °C festgestellt, so dass von einem normalen 
Verkehrsaufkommen ausgegangen werden kann. 
2021 gab es am Knotenpunkt Ringstraße / Weinhäuserstraße baustellenbedingt ein 
höheres Verkehrsaufkommen als üblich. Selbiges gilt für die westliche Ortseinfahrt 
sowie für den Knotenpunkt Ringstraße / Langenfelder Straße. Insgesamt hat die 
Verkehrsstärke 2023 im Vergleich zu den Untersuchungen im Jahr 2018 und 2021 
abgenommen. 
Die Annahmen der Ziel- und Quellverkehre basieren auf den Angaben des 
Fachbereiches Kinder und Jugend der Stadt Leverkusen (Stand 2023). Es wird 
davon ausgegangen, dass der Bedarf in Hitdorf bei insgesamt 195 Kitaplätzen liegt. 
Hiervon kommen 30 % (58) aus Hitdorf, 29 % (57) aus Rheindorf, Bürrig, Monheim 
und Langenfeld sowie 41 % (80) aus sonstigen Orten. 
Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz 
sind, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der 
Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung 
auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen 
als bei den kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Untersuchungen zufolge lag der Anteil 
des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 37 % 
und 61 %. 
Da die Öffnungszeiten bzw. die Bring- und Abholzeiten von Kitas variieren, wurde die 
zeitliche Verteilung der Verkehre an mehreren Kitas in Leverkusen untersucht und 
anhand der Ergebnisse wurde die morgendliche Hauptverkehrszeit bestimmt. 
Demzufolge wird der Großteil der Kinder zwischen 8:00 und 9:00 Uhr zur Kita 
gebracht. Auf Grundlage einer anderen Untersuchung, wurde die Verteilung für den 
Holverkehr prognostiziert. Demnach variieren die Abholzeiten n stärker, da meist die 
Möglichkeit besteht, die Kinder bis zum Mittag oder zum Nachmittag betreuen zu 
lassen. Um den Worst-Case betrachten zu können, wurde die Spitzenstunde (16:00 
bis 17:00 Uhr) des Knotenpunkts Ringstraße/Weinhäuserstraße herangezogen. 
Zusätzlich zu den prognostizierten 10 Pkw-Fahrten durch Abholverkehre kommen 
9 Pkw-Verkehre der Beschäftigten. 
Die Annahmen wurden entsprechend in dem Verkehrsgutachten angepasst. Die 
Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße sind auch unter Berücksichtigung des Mehrverkehrs 
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durch den Hol- und Bringverkehr in den morgendlichen und nachmittäglichen 
Spitzenstunden mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. Aus verkehrlicher 
Sicht spricht nichts gegen das Planvorhaben. 
Zu Gefahr durch Verkehrserhöhung und Kita Ringstraße 
Um die Auswirkungen auf die Umgebung betrachten zu können, wurde ebenfalls die 
Verkehrssituation im Bereich der AWO-Kitas auf dem 200 m langen 
Streckenabschnitt zwischen der Weinhäuserstraße und Widdauener Straße 
betrachtet und in dem überarbeiteten Verkehrsgutachten dargestellt. Auf Grund der 
hohen Dichte von Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen des Hol- und 
Bringverkehrs, kommt es zeitweise zu einer Verschlechterung der Verkehrsqualität. 
Die morgendliche Spitzenstunde im Planfall entspricht in etwa der heutigen Situation 
in der Nachmittagsspitze. Insgesamt sind nur geringe Wartezeiten von unter 
5 Sekunden zu verzeichnen, die sich durch die insgesamt fünf Engstellen summieren 
können. Aus verkehrstechnischer wird zur Entschärfung der Situation eine 
Reduzierung der Engstellen empfohlen. Ferner sollte die Fahrbahn von 
ordnungswidrig haltenden Kfz des Hol- und Bringverkehrs freigehalten werden. 
Hierzu wurde im Bereich zwischen den Häusern Ringstraße 86 und 88 bereits ein 
Halteverbot umgesetzt. Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass durch die 
vorgesehene Planung keine wesentlichen Verschlechterungen auf der Ringstraße 
hervorgerufen werden. Nicht wesentliche Beeinträchtigungen bzw. Verzögerungen im 
Verkehrsfluss sind hinnehmbar. 
Ferner wurden die Knotenpunkte Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / 
Widdauener Straße untersucht. Es ist mit keiner wesentlichen Verschärfung durch 
die Planung zu rechnen. 
Auf der Weinhäuserstraße, der Ringstraße und auf der Widdauener Straße sowie auf 
weiteren Straßen in direkter Umgebung ist eine maximale Geschwindigkeit von 
30 km/h vorgeschrieben. Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung wird das 
Unfallrisiko reduziert und ermöglicht eine sichere Verkehrsführung in Wohngebieten. 
Ferner ist so die Nutzung der Straße sowohl für Kraftfahrzeuge als auch für den nicht 
motorisierten Verkehr geeignet. Eine separate Radwegeführung ist für die 
Verkehrssicherheit nicht erforderlich. Ferner sind Fußwege ausreichend vorhanden. 
Eine gegenseitige Rücksichtnahme sowie die Beachtung von Verkehrsregeln werden 
von allen Verkehrsteilnehmern erwartet. Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie 
die Missachtung sonstiger Verkehrsregelungen sind nicht Bestandteil des 
Bauleitplanverfahrens und können auch nicht auf dieser Ebene geregelt werden. 
Maßnahmen zur sicheren Verkehrsabwicklung, insbesondere bei Gebieten 
außerhalb des Geltungsbereiches sind nicht auf Ebene des Bebauungsplanes zu 
treffen. Die Umsetzung von Empfehlungen des Verkehrsgutachtens sind ebenfalls 
nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens. Im Rahmen der Ausführungsplanung 
sind, wenn nötig, erforderliche Maßnahmen mit der Stadt Leverkusen abzustimmen. 
Zu Umwelt / Klimapolitik 
Der Klimaschutz ist ein wichtiger Bestandteil der Bauleitplanung, da er einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Lebensqualität und das Wohl der Allgemeinheit hat. 
Das Wohl der Allgemeinheit steht in der Bauleitplanung im Vordergrund. Hierzu zählt 
neben den Aspekten des Klimaschutzes auch die Deckung des Bedarfes an 
Kitaplätzen. Aufgrund fehlender Standortalternativen und des hohen Bedarfes an 
Kitaplätzen ist die Errichtung der Kita an dem in Frage stehenden Standort 
gerechtfertigt. Nichtsdestotrotz sind die Aspekte des Klimaschutzes ein wichtiger 
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Bestandteil der Bauleitplanung und finden auch ausreichend Berücksichtigung in der 
Planung. Hierzu werden auf Ebene des Bebauungsplanes Festsetzungen bezüglich 
umfangreicher Begrünungsmaßnahmen, wie beispielweise die Begrünung von 
Flachdächern und das Anlegen von Grünflächen, getroffen. Grünflächen dienen zum 
einen der natürlichen Rückhaltung von Niederschlagswasser und zum anderen der 
Verbesserung des Mikroklimas (Hitze und Luft). Insgesamt soll die Fläche unter 
hohen ökologischen Standards, auch in Bezug auf einen energieeffizienten Bau, 
entwickelt werden. 
Angesichts des bestehenden Bedarfs von insgesamt 195 Kitaplätzen in Leverkusen 
sowie das Fehlen von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als 
auch in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten 
einer Kita in Hitdorf als angemessen / erforderlich betrachtet. 
Zu Belastungen während der Bauphase 
Baustellenverkehr und Lärm sind während Bauphasen nicht zu vermeiden. Um die 
Auswirkungen dennoch auf ein Minimum zu reduzieren, können im Zuge des 
Baugenehmigungsverfahren Auflagen zum Baustellenverkehr erteilt werden. 
Auswirkungen durch Bautätigkeiten sind temporär und bis zu einem gewissen Grad 
üblich und zu dulden. Ferner handelt es sich bei einer Kita um eine Standortqualität, 
so dass nach Inbetriebnahme mit keiner Verschlechterung der Wohnqualität zu 
rechnen ist. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Ausbau Weinhäuserstraße und Gefahr 
Zur Betrachtung der Auswirkungen des Planvorhabens auf die Weinhäuserstraße 
wurde der Straßenquerschnitt betrachtet. Dieser entspricht den Empfehlungen der 
RASt 06 für Wohnstraßen. Allgemein ist eine maximale Geschwindigkeit von 30 km/h 
in Wohngebieten üblich und dient der sicheren verkehrlichen Abwicklung, sowohl für 
Kraftfahrzeuge als auch für den nicht-motorisierten Verkehr. 
Entlang des Straßenabschnittes der Weinhäuserstraße befinden sich beidseitig 
Gehwege. Der östliche Gehweg weist zum Teil nur eine Breite von 0,70 m auf und ist 
nicht durchgängig begehbar. Jedoch ist auf der westlichen Seite ein Gehweg mit 
einer Breite von 1,50 m vorfindbar, der der sicheren Erschließung und 
Fußwegeführung dient. 
Für das Planvorhaben ist der Ausbau des Gehwegs entlang der Weinhäuserstraße 
nicht vorgesehen. Zudem befindet sich der Straßenabschnitt in einer 30er-Zone 
innerhalb eines reinen Wohngebietes, der aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 
verhältnismäßig langsam befahren wird. 
In der direkten Umgebung ist ebenfalls eine maximale Geschwindigkeit von 30 km/h 
vorgeschrieben, sodass auch umliegend eine sichere Verkehrsführung gegeben ist. 
Eine gegenseitige Rücksichtnahme sowie die Beachtung von Verkehrsregeln werden 
von allen Verkehrsteilnehmern erwartet. Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie 
die Missachtung sonstiger Verkehrsregelungen sind nicht Bestandteil des 
Bauleitplanverfahrens und können auch nicht auf dieser Ebene geregelt werden. 
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Der Bebauungsplan dient nicht dazu, bereits bestehende Mängel in der Umgebung 
zu beheben. Die Lösung eines Problems, das außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans liegt und nicht durch das Planvorhaben hervorgerufen wird, kann 
nicht auf den Vorhabenträger übertragen werden (sogenanntes „Koppelungs- und 
Verhältnismäßigkeitsgebot“). 
Zu Knotenpunkt Widdauenerstraße / Ringstraße 
Aus dem Verkehrsgutachten (Stand Dezember 2023) geht hervor, dass durch den 
Hol- und Bringverkehr der Kita von keinen wesentlichen Mehrbelastungen auf das 
Verkehrsnetz auszugehen ist. Sowohl im Bestand als auch unter Berücksichtigung 
des Planvorhabens weisen die Knotenpunkte Widdauenerstraße / Ringstraße sowie 
Ringstraße / Weinhäuserstraße, auch in den morgendlichen und nachmittäglichen 
Spitzenstunden, eine sehr gute Verkehrsqualität (Qualitätsstufe A) auf. 
Darüber hinaus wurde ebenfalls der Verkehr der AWO-Kitas auf dem 200 m langen 
Streckenabschnitt zwischen der Weinhäuserstraße und Widdauener Straße 
betrachtet und in dem überarbeiteten Verkehrsgutachten dargestellt. Auf Grund der 
hohen Dichte von Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen des Hol- und 
Bringverkehrs, kommt es zeitweise zu einem gestörten Verkehrsfluss. Die 
morgendliche Spitzenstunde im Planfall entsprich in etwa der heutigen Situation in 
der Nachmittagsspitze. Insgesamt sind nur geringe Wartezeiten von unter 
5 Sekunden zu verzeichnen, die sich durch die insgesamt fünf Engstellen summieren 
können. Aus verkehrstechnischer wird zur Entschärfung der Situation eine 
Reduzierung der Engstellen empfohlen. Ferner sollte die Fahrbahn von 
ordnungswidrig haltenden Kfz des Hol- und Bringverkehrs freigehalten werden. Im 
Bereich zwischen den Häusern Ringstraße 86 und 88 wurde bereits ein Halteverbot 
umgesetzt, was zur Verbesserung des Verkehrsflusses führt. 
Zu Standort und Klimaschutz 
Der Klimaschutz ist ein wichtiger Bestandteil der Bauleitplanung, da er einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Lebensqualität und das Wohl der Allgemeinheit hat. 
Das Wohl der Allgemeinheit steht in der Bauleitplanung im Vordergrund. Hierzu zählt 
neben den Aspekten des Klimaschutzes auch die Deckung des Bedarfes an 
Kitaplätzen. 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der 
Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Zu diesem Zweck ist auch die Inanspruchnahme von bisher unbebauten Flächen 
unvermeidbar. Weiterhin ist insbesondere bei der Wahl von Kita-Standorten auf die 
Umgebung zu achten. Im vorliegenden Fall ist die direkte Umgebung durch 
Wohnbebauung und Freiflächen geprägt, was für einen Kita-Standort als geeignet 
eingestuft wird. Ferner kann auf die bereits vorhandene Infrastruktur in der 
Umgebung zurückgegriffen werden, so dass hierdurch keine zusätzlichen Flächen 
durch Erschließungsstraßen versiegelt werden müssen. 
Es ist nicht zu verachten, dass mit dem Neubau einer Kita eine derzeit unbebaute 
Fläche versiegelt wird. Aspekte des Klimaschutzes sind ein wichtiger Bestandteil der 
Bauleitplanung und finden auch ausreichend Berücksichtigung in der Planung. 
Hierzu werden auf Ebene des Bebauungsplanes Festsetzungen bezüglich 
umfangreicher Begrünungsmaßnahmen, wie beispielweise die Begrünung von 
Flachdächern und das Anlegen von Grünflächen, getroffen. Grünflächen dienen zum 
einen der natürlichen Rückhaltung von Niederschlagswasser und zum anderen der 
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Verbesserung des Mikroklimas (Hitze und Luft). Insgesamt soll die Fläche unter 
hohen ökologischen Standards, auch in Bezug auf einen energieeffizienten Bau, 
entwickelt werden. 
Zudem werden ein Umweltbericht sowie ein landschaftspflegerischer Begleitplan 
erstellt. Im Ergebnis der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ergibt sich für den 
Planzustand ein ökologischer Gesamtwert von + 1.086 Punkten. Ein externer 
Ausgleich ist folglich nicht erforderlich, die Eingriffe in Natur und Landschaft werden 
vollständig innerhalb des Plangebietes kompensiert. 
Das integrierte Klimaschutzkonzept Leverkusen beinhaltet konkrete Maßnahmen 
bzw. 6 Handlungsfelder, um die Immissionen zu reduzieren. Die Maßnahmen 
adressieren insbesondere die Stadtverwaltung sowie Unternehmen. Ziel ist es, das 
Themas Klimaschutz in Unternehmen zu verfestigen sowie als Vorbildfunktion 
voranzugehen. Bürger:innen sollen von den Maßnahmen profitieren und einen Anreiz 
haben, diese auch zu nutzen bzw. umzusetzen. Hierzu zählen beispielweise die 
Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Nutzung von E-
Fahrzeugen und Sharing-Angeboten. Zusätzlich wurden insgesamt 6 Klimabausteine 
für Neubaugebiete entwickelt, von denen mindestens zwei Klimabausteine 
umzusetzen sind. Im Rahmen des Verfahrens werden insbesondere die 
Klimabausteine 1: Energetischer Gebäudezustand neuer Baugebiete, Umsetzung 
des EnEV über gesetzliches Mindestmaß, 2: Aktive/passive Solarenergienutzung und 
5: Grüne Siedlung in die Planung integriert. 
Zu Hochwasser / Entwässerungsplanung 
Gemäß der Karte des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen liegt das Gebiet nicht innerhalb eines festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes. Entsprechend der Hochwasserrisikokarte ist das 
Plangebiet weder von einen Hochwasser HQ10 (hohe Wahrscheinlichkeit) noch von 
einen Hochwasser HQ100 betroffen (mittlere Wahrscheinlichkeit). Letzteres trifft 
jedoch auf die Flächen, die westlich an das Plangebiet grenzen, zu. Von einem 
HQ1000 (niedrige Wahrscheinlichkeit) ist der gesamte Bereich entlang des Rheins, 
einschließlich des Plangebietes betroffen. 
Zur Einschätzung des Hochwasserrisikos am Standort und der ggf. erforderlichen 
Hochwasserschutzmaßnahmen für den Objektschutz wird ein zertifizierter 
Hochwasserberater in die weitere Planung miteingebunden. 
Die Niederschlagsentwässerung erfolgt über Versickerungsrigolen, die gemäß 
Entwässerungskonzept im Bereich der Stellplatzfläche sowie im Bereich der 
Außenspielfläche verordnet werden können.  
Zur Berechnung des erforderlichen Rückhaltevolumens für ein 30-jähriges 
Starkregenereignisses wurde jeweils ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986 100 
für die Dachflächen und versiegelten Außenfläche der Kita sowie für die 
Stellplatzfläche erstellt. Demnach sind für die Dachflächen und versiegelten Flächen 
der Kita 47,15 m³ und für die vorgesehene Parkplatzfläche 49,16 m³. Der Nachweis 
einer Regenwasser-Rückhaltung ist erbracht, wenn das entsprechende 
Rückhaltevolumen auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen ist. Durch eine 
Absenkung der Spielplatzfläche und der Parkplatzfläche um 5 cm kann das 
erforderliche Rückhaltevolumen nachgewiesen werden. 
Die konkrete Planung und Umsetzung erfolgt in der Ausführungsplanung. Ferner 
werden als Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel Begrünungsmaßnahmen 
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planungsrechtlich festgesetzt. Hierzu zählen beispielweise eine Dachbegrünung 
sowie das Anpflanzen beziehungsweise den Erhalt von Pflanzen. 
Zu Mobilität 
Das Mobilitätskonzept definiert die Ziele und Strategien im Bereich der Mobilität für 
den Zielhorizont von 2030 bis 2035. Es beinhaltet Maßnahmen wie den Ausbau der 
Radinfrastruktur, die Verbesserung von Fußwegen und die Stärkung des öffentlichen 
Nahverkehrs. Diese Maßnahmen würden auch dem Verkehrsaufkommen sowie der 
Verkehrssicherheit im Plangebiet und der direkten Umgebung zugutekommen. 
Hinsichtlich der Annahmen zu den Quell- und Zielverkehren wird deutlich, dass der 
Standort der Kita nicht in unmittelbarer Nähe aller Nutzer liegt. Dennoch wird die 
Entscheidung getroffen, die Bedürfnisse der Allgemeinheit im Hinblick auf die 
Versorgung der Kinder in den Vordergrund zu stellen. Die Wahl der Kitagröße und 
des Standortes erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund des Bedarfs an Kitaplätzen 
sowie dem Mangel an Alternativstandorten. 
Regelungen zur Optimierung der Busverbindung kann der Bebauungsplan nicht 
aufnehmen, weil dies sich den Regelungsmöglichkeiten im Bebauungsplan entzieht. 
Die Hinweise werden von der Verwaltung zur Kenntnis genommen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Bedarf 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der 
Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Auch unter Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von 
keinem Rückgang des Bedarfs auszugehen, so dass die Aufstellung des 
Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 
Der aktuelle Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich 
Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt und in der 
weiteren Planung als Grundlage verwendet. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 
wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und 
Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. 
Dazu wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet 
Leverkusen fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den 
Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der 
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unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde 
gelegt. Ebenfalls zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert 
auf den Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 
2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt 
Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit 
dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 
Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer 
Wohngebiete im Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in 
eben diesen eine steigende Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der 
Prognose nicht berücksichtigt werden konnte. Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen 
daher immer eine rechnerische Größe dar und geben unter Umständen nicht den 
tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, dass die Eltern grundsätzlich frei sind in 
ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können 
verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. Träger der Kita, Größe der Kita, 
Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc. Auch die Träger können frei 
entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie aufnehmen. Damit 
ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 
Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst 
wohnortnah zu vergeben.   
Durch die Errichtung einer 6-zügigen Kita wird dem Bedarf in Leverkusen 
entsprochen. Zudem ermöglicht eine 6-zügige Kita im Vergleich zu einer 
beispielweisen 2-zügigen Kita eine effizientere Nutzung von Ressourcen wie 
beispielweise Personal und Infrastruktur. 
Zu Standort  
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Die Betrachtung von Planungsalternativen sowie deren Umsetzung wurde und wird 
somit durch die Stadt Leverkusen vorgenommen. Da anderwärtige 
Grundstücksflächen zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Hitdorf sowie in 
benachbarten Stadtteilen gegenwertig nicht zur Verfügung stehen, wird der Bau einer 
6-zügigen Kita im Bereich der Weinhäuserstraße als angemessen erachtet.  
 Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Standort-Vorschläge 
wurden zum Teil geprüft, werden jedoch zum Teil als ungeeignet angesehen und / 
oder sind nicht verfügbar bzw. im städtischen Besitz. 
Hinzu kommt, dass sich die Fläche am Rande einer von Wohnbebauung geprägten 
Siedlung befindet und einen Lückenschluss zu den angrenzenden Kleingärten 
bewirkt. Weiterhin eignet sich die Fläche aufgrund der umliegenden Freifläche bzw. 
des vorgesehenen Naturerfahrungsraum als Standort für eine Kita. 
Angesichts des bestehenden Bedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie das Fehlen 
von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch in anderen 
Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in 
Hitdorf als angemessen und erforderlich betrachtet. 
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Grundsätzlich erfolgt durch Politik und Verwaltung eine Veröffentlichung der Kita-
Standorte, um diesbezüglich eine Transparenz und Information herzustellen. Hierzu 
wird jährlich eine Sachstandsvorlage zu den vorgesehenen Kita-Standorten erstellt. 
Erstmals 2022 (Vorlage Nr. 2022/1618) und zuletzt 2023 (Vorlage Nr. 2023/2461). 
 
Aspekte des Klimaschutzes sind ein wichtiger Bestandteil der Bauleitplanung und 
finden auch ausreichend Berücksichtigung in der Planung. Hierzu werden auf Ebene 
des Bebauungsplanes Festsetzungen bezüglich umfangreicher 
Begrünungsmaßnahmen, wie beispielweise die Begrünung von Flachdächern und 
das Anlegen von Grünflächen, getroffen. Grünflächen dienen zum einen der 
natürlichen Rückhaltung von Niederschlagswasser und zum anderen der 
Verbesserung des Mikroklimas (Hitze und Luft). Insgesamt soll die Fläche unter 
hohen ökologischen Standards, auch in Bezug auf einen energieeffizienten Bau, 
entwickelt werden. 
Zur Berechnung des erforderlichen Rückhaltevolumens für ein 30-jähriges 
Starkregenereignisses wurde jeweils ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986 100 
für die Dachflächen und versiegelten Außenfläche der Kita sowie für die 
Stellplatzfläche erstellt. Demnach sind für die Dachflächen und versiegelten Flächen 
der Kita 47,15 m³ und für die vorgesehene Parkplatzfläche 49,16 m³. Der Nachweis 
einer Regenwasser-Rückhaltung ist erbracht, wenn das entsprechende 
Rückhaltevolumen auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen ist. Durch eine 
Absenkung der Spielplatzfläche und der Parkplatzfläche um 5 cm kann das 
erforderliche Rückhaltevolumen nachgewiesen werden. 
Zu Verkehrsgutachten 
Die Kosten, die bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes entstehen, können 
gemäß BauGB auf den Investor übertragen werden. Die von dem Investor 
getragenen Kosten beinhalten unter anderem die Kosten für die Erstellung von 
Fachgutachten. Unabhängig von wem die Kosten getragen werden, sind Gutachten 
neutral zu verfassen. Das Verkehrsgutachten wurde in Abstimmung mit dem 
Verkehrsamt der Stadt Leverkusen erstellt. Die Zweifel an einem Mangel an 
Neutralität sind nicht nachvollziehbar und gerechtfertigt. 
Die Annahmen der Ziel- und Quellverkehre basieren auf den Angaben des 
Fachbereiches Kinder und Jugend der Stadt Leverkusen (Stand 2023). Es wird 
davon ausgegangen, dass der Bedarf in Hitdorf bei insgesamt 195 Kitaplätzen liegt. 
Hiervon kommen 30 % (58) aus Hitdorf, 29 % (57) aus Rheindorf, Bürrig, Monheim 
und Langenfeld sowie 41 % (80) aus sonstigen Orten. 
Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz 
sind, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der 
Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung 
auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen 
als bei den kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Untersuchungen zufolge lag der Anteil 



63 
 

des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 37 % 
und 61 %. 
Die Annahmen wurden entsprechend in dem Verkehrsgutachten angepasst. Die 
Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße sind weiterhin mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu 
bewerten. Aus verkehrlicher Sicht spricht nichts gegen das Planvorhaben. 
Um die Auswirkungen auf die Umgebung betrachten zu können, wurde ebenfalls der 
Verkehr der AWO-Kitas auf dem 200 m langen Streckenabschnitt zwischen der 
Weinhäuserstraße und Widdauener Straße betrachtet und in dem überarbeiteten 
Verkehrsgutachten dargestellt. Auf Grund der hohen Dichte von 
Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen des Hol- und Bringverkehrs, kommt es 
zeitweise zu einem gestörten Verkehrsfluss. Die morgendliche Spitzenstunde im 
Planfall entsprich in etwa der heutigen Situation in der Nachmittagsspitze. Insgesamt 
sind nur geringe Wartezeiten von unter 5 Sekunden zu verzeichnen, die sich durch 
die insgesamt fünf Engstellen summieren können. Aus verkehrstechnischer wird zur 
Entschärfung der Situation eine Reduzierung der Engstellen empfohlen. Ferner sollte 
die Fahrbahn von ordnungswidrig haltenden Kfz des Hol- und Bringverkehrs 
freigehalten werden. Im Bereich zwischen den Häusern Ringstraße 86 und 88 wurde 
bereits ein Halteverbot umgesetzt, was zur Verbesserung des Verkehrsflusses führt. 
Zu Bebauungsplan 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass angesichts des bestehenden Bedarfs 
an Kitaplätzen in Leverkusen sowie das Fehlen von geeigneten Flächen für eine 
Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung 
des Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als angemessen und 
erforderlich betrachtet. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird teilweise gefolgt.
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Bedarf 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der 
Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Auch unter Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von 
keinem Rückgang des Bedarfs auszugehen, so dass die Aufstellung des 
Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 
Der aktuelle Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich 
Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt und in der 
weiteren Planung als Grundlage verwendet. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 
wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und 
Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. 
Dazu wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet 
Leverkusen fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den 
Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der 
unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde 
gelegt. Ebenfalls zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert 
auf den Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 
2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt 
Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit 
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dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 
Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer 
Wohngebiete im Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in 
eben diesen eine steigende Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der 
Prognose nicht berücksichtigt werden konnte. Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen 
daher immer eine rechnerische Größe dar und geben unter Umständen nicht den 
tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, dass die Eltern grundsätzlich frei sind in 
ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können 
verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. Träger der Kita, Größe der Kita, 
Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc. Auch die Träger können frei 
entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie aufnehmen. Damit 
ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 
Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst 
wohnortnah zu vergeben.   
Durch die Errichtung einer 6-zügigen Kita wird dem Bedarf in Leverkusen 
entsprochen. Zudem ermöglicht eine 6-zügige Kita im Vergleich zu einer 
beispielweisen 2-zügigen Kita eine effizientere Nutzung von Ressourcen wie 
beispielweise Personal und Infrastruktur. 
Zu Standort 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Die Betrachtung von Planungsalternativen sowie deren Umsetzung wurde und wird 
somit durch die Stadt Leverkusen vorgenommen. Da anderwärtige 
Grundstücksflächen zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Hitdorf sowie in 
benachbarten Stadtteilen gegenwertig nicht zur Verfügung stehen, wird der Bau einer 
6-zügigen Kita im Bereich der Weinhäuserstraße als angemessen erachtet.  
Hinzu kommt, dass sich die Fläche am Rande einer von Wohnbebauung geprägten 
Siedlung befindet und einen Lückenschluss zu den angrenzenden Kleingärten 
bewirkt. Weiterhin eignet sich die Fläche aufgrund der umliegenden Freifläche bzw. 
des vorgesehenen Naturerfahrungsraum als Standort für eine Kita. 
Angesichts des bestehenden Bedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie das Fehlen 
von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch in anderen 
Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in 
Hitdorf als angemessen und erforderlich betrachtet. 
Grundsätzlich erfolgt durch Politik und Verwaltung eine Veröffentlichung der Kita-
Standorte, um diesbezüglich eine Transparenz und Information herzustellen. Hierzu 
wird jährlich eine Sachstandsvorlage zu den vorgesehenen Kita-Standorten erstellt. 
Erstmals 2022 (Vorlage Nr. 2022/1618) und zuletzt 2023 (Vorlage Nr. 2023/2461). 
Zu Verkehrsgutachten 
Die Kosten, die bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes entstehen, können 
gemäß BauGB auf den Investor übertragen werden. Die von dem Investor 
getragenen Kosten beinhalten unter anderem die Kosten für die Erstellung von 
Fachgutachten. Unabhängig von wem die Kosten getragen werden, sind Gutachten 
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neutral zu verfassen. Das Verkehrsgutachten wurde in Abstimmung mit dem 
Verkehrsamt der Stadt Leverkusen erstellt. Die Zweifel an einem Mangel an 
Neutralität sind nicht nachvollziehbar und gerechtfertigt. 
Die Annahmen der Ziel- und Quellverkehre basieren auf den Angaben des 
Fachbereiches Kinder und Jugend der Stadt Leverkusen (Stand 2023). Es wird 
davon ausgegangen, dass der Bedarf in Hitdorf bei insgesamt 195 Kitaplätzen liegt. 
Hiervon kommen 30 % (58) aus Hitdorf, 29 % (57) aus Rheindorf, Bürrig, Monheim 
und Langenfeld sowie 41 % (80) aus sonstigen Orten. 
Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz 
sind, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der 
Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung 
auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen 
als bei den kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Untersuchungen zufolge lag der Anteil 
des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 37 % 
und 61 %. 
Die Annahmen wurden entsprechend in dem Verkehrsgutachten angepasst. Die 
Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße sind weiterhin mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu 
bewerten. Aus verkehrlicher Sicht spricht nichts gegen das Planvorhaben. 
Um die Auswirkungen auf die Umgebung betrachten zu können, wurde ebenfalls der 
Verkehr der AWO-Kitas auf dem 200 m langen Streckenabschnitt zwischen der 
Weinhäuserstraße und Widdauener Straße betrachtet und in dem überarbeiteten 
Verkehrsgutachten dargestellt. Auf Grund der hohen Dichte von 
Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen des Hol- und Bringverkehrs, kommt es 
zeitweise zu einem gestörten Verkehrsfluss. Die morgendliche Spitzenstunde im 
Planfall entsprich in etwa der heutigen Situation in der Nachmittagsspitze. Insgesamt 
sind nur geringe Wartezeiten von unter 5 Sekunden zu verzeichnen, die sich durch 
die insgesamt fünf Engstellen summieren können. Aus verkehrstechnischer wird zur 
Entschärfung der Situation eine Reduzierung der Engstellen empfohlen. Ferner sollte 
die Fahrbahn von ordnungswidrig haltenden Kfz des Hol- und Bringverkehrs 
freigehalten werden. Im Bereich zwischen den Häusern Ringstraße 86 und 88 wurde 
bereits ein Halteverbot umgesetzt, was zur Verbesserung des Verkehrsflusses führt. 
Zu Bebauungsplan 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass angesichts des bestehenden Bedarfs 
an Kitaplätzen in Leverkusen sowie das Fehlen von geeigneten Flächen für eine 
Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung 
des Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird teilweise gefolgt. 
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I/A 14: 252/I_3(1)_Äußerung_13 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Verkehrsgutachten 
Die dem Verkehrsgutachten zugrundeliegenden Annahmen hinsichtlich der Bedarfe 
und Wohnorte der Kinder wurden aktualisiert. Die Annahmen der Ziel- und 
Quellverkehre basieren auf den Angaben des Fachbereiches Kinder und Jugend der 
Stadt Leverkusen (Stand 2023). Es wird davon ausgegangen, dass der Bedarf in 
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Hitdorf bei insgesamt 195 Kitaplätzen liegt. Hiervon kommen 30 % (58) aus Hitdorf, 
29 % (57) aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 41 % (80) aus 
sonstigen Orten. 
Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz 
sind, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der 
Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung 
auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen 
als bei den kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Untersuchungen zufolge lag der Anteil 
des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 37 % 
und 61 %. 
Die Annahmen wurden entsprechend in dem Verkehrsgutachten angepasst. Die 
Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße sind weiterhin mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu 
bewerten. Aus verkehrlicher Sicht spricht nichts gegen das Planvorhaben. 
Zu Gefahr 
Auf der Ringstraße sind ebenfalls zwei Kitas vorhanden, durch die im Bereich 
zwischen Weinhäuserstraße und Widdauener Straße Hol- und Bringverkehre erzeugt 
werden. Zeitweise führt der Hol- und Bringverkehr zu Störungen des 
Verkehrsflusses. Die morgendliche Spitzenstunde im Planfall entsprich in etwa der 
heutigen Situation in der Nachmittagsspitze. Insgesamt sind nur geringe Wartezeiten 
von unter 5 Sekunden zu verzeichnen, die sich durch die insgesamt fünf Engstellen 
summieren können. Aus verkehrstechnischer wird zur Entschärfung der Situation 
eine Reduzierung der Engstellen empfohlen. Ferner sollte die Fahrbahn von 
ordnungswidrig haltenden Kfz des Hol- und Bringverkehrs freigehalten werden. Im 
Bereich zwischen den Häusern Ringstraße 86 und 88 wurde bereits ein Halteverbot 
umgesetzt, was zur Verbesserung des Verkehrsflusses führt 
Die Geschwindigkeitsbegrenzungen von maximal 30 km/h auf der Ringstraße sowie 
in der unmittelbaren Umgebung dienen der Verkehrssicherheit. Fußwege sind 
ausreichend vorhanden. 
Eine gegenseitige Rücksichtnahme sowie die Beachtung von Verkehrsregeln werden 
von allen Verkehrsteilnehmern erwartet. Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie 
die Missachtung sonstiger Verkehrsregelungen sind nicht Bestandteil des 
Bauleitplanverfahrens und können auch nicht auf dieser Ebene geregelt werden. 
Maßnahmen zur sicheren Verkehrsabwicklung, insbesondere bei Gebieten 
außerhalb des Geltungsbereiches sind nicht auf Ebene des Bebauungsplanes zu 
treffen. Die Umsetzung von Empfehlungen des Verkehrsgutachtens sind ebenfalls 
nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens. Im Rahmen der Ausführungsplanung 
sind, wenn nötig, erforderliche Maßnahmen mit der Stadt Leverkusen abzustimmen. 
Zu Erschließung (Über Kreisverkehr Norden) 
Der Vorschlag, das Plangebiet über den Kreisverkehr Langenfelder Straße / 
Weinhäuserstraße / Fahnenacker zu erschließen wird zur Kenntnis genommen, 
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widerspricht aber dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden im 
Sinne des § 1a Abs. 2 BauGB. Der Bereich zwischen dem Plangebiet und dem 
Kreisverkehr ist derzeit ein knapp 340 m langer und 2,50 m breiter Feldweg. Die 
Erweiterung dieses Weges zur Erschließung des Plangebiets würde eine zusätzliche 
Versieglung von knapp 850 m² nach sich ziehen, während die Erschließung über die 
bereits ausgebaute Weinhäuserstraße lediglich zu einer Versieglung im Bereich des 
Planvorhabens führen würde. 
Ferner wurde im Rahmen eines Verkehrsgutachtens die Machbarkeit des 
Planvorhabens untersucht. Die Annahmen der Ziel- und Quellverkehre basieren auf 
den Angaben des Fachbereiches Kinder und Jugend der Stadt Leverkusen 
(Stand 2023). Es wird davon ausgegangen, dass der Bedarf in Hitdorf bei insgesamt 
195 Kitaplätzen liegt. Hiervon kommen 30 % (58) aus Hitdorf, 29 % (57) aus 
Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 41 % (80) aus sonstigen Orten. 
Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz 
sind, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der 
Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung 
auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen 
als bei den kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Untersuchungen zufolge lag der Anteil 
des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 37 % 
und 61 %. 
Die Annahmen wurden entsprechend in dem Verkehrsgutachten angepasst. Die 
Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße sind weiterhin mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu 
bewerten. Aus verkehrlicher Sicht spricht nichts gegen das Planvorhaben. 
Missachtungen der Verkehrsregeln können auf Ebene des Bebauungsplans nicht 
geregelt werden. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird teilweise gefolgt.
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I/A 15: 252/I_3(1)_Äußerung_14 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Verkehr 
Um die Bestandssituation aufnehmen zu können, wurde im Oktober 2012 von 0:00 
bis 24:00 Uhr eine Querschnittzählung an der Weinhäuserstraße, unmittelbar 
nördlich des Knotens mit der Ringstraße durchgeführt. Zudem wurde auf eine 
Verkehrszählung am Knotenpunkt Ringstraße / Hitdorfer Straße aus 2018 
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zurückgegriffen. In Abstimmung mit der Stadt Leverkusen wurde eine erneute 
Verkehrszählung vom 5. bis 7. September 2023 an den Knotenpunkten Ringstraße / 
Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße durchgeführt. Die Zählungen 
fanden weder während dem Einfluss der Baustelle noch während der Corona bzw. 
Home-Office Pflicht Zeiten und Schulferien statt. Die Wetterbedingungen variierten 
und es wurden Temperaturen von maximal 30 °C und minimal 12 °C festgestellt, so 
dass von einem normalen Verkehrsaufkommen ausgegangen werden kann. 
Bei den Zählungen im Jahr 2021 gab es am Knotenpunkt Ringstraße / 
Weinhäuserstraße baustellenbedingt ein höheres Verkehrsaufkommen als üblich. 
Selbiges gilt für die westliche Ortseinfahrt sowie für den Knotenpunkt Ringstraße / 
Langenfelder Straße. Insgesamt hat die Verkehrsstärke 2023 im Vergleich zu den 
Untersuchungen im Jahr 2018 und 2021 abgenommen. 
Für die Knotenpunkte Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener 
Straße wurde eine sehr gute Verkehrsqualität, auch nach Inbetriebnahme der Kita, 
festgestellt. Zur Berechnung des planinduzierten Mehrverkehrs wurden seitens der 
Stadt Leverkusen Angaben zu den Kitaplätzen sowie zur Herkunft der Kinder 
gemacht. Die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / 
Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße sind auch unter 
Berücksichtigung des Mehrverkehrs durch den Hol- und Bringverkehr mit der 
Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. Aus verkehrlicher Sicht spricht nichts gegen 
das Planvorhaben. Ein Rückstau, wie in der Stellungnahme erwähnt, konnte weder 
während der Zählungen 2021 noch während der Zählungen 2023 festgestellt werden. 
Darüber hinaus wurden die Auswirkungen der Planung auf die Ringstraße, an der 
sich zwei weitere Kitas befinden, betrachtet. Auf Grund der hohen Dichte von 
Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen des Hol- und Bringverkehrs, kommt es 
zeitweise zu einer Verschlechterung der Verkehrsqualität. Die morgendliche 
Spitzenstunde im Planfall entsprich in etwa der heutigen Situation in der 
Nachmittagsspitze. Insgesamt sind nur geringe Wartezeiten von unter 5 Sekunden zu 
verzeichnen, die sich durch die insgesamt fünf Engstellen summieren können. Aus 
verkehrstechnischer wird zur Entschärfung der Situation eine Reduzierung der 
Engstellen empfohlen. Ferner sollte die Fahrbahn von ordnungswidrig haltenden Kfz 
des Hol- und Bringverkehrs freigehalten werden. Hierzu wurde im Bereich zwischen 
den Häusern Ringstraße 86 und 88 bereits ein Halteverbot umgesetzt. Im Ergebnis 
lässt sich feststellen, dass durch die vorgesehene Planung keine wesentlichen 
Verschlechterungen hervorgerufen werden. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.
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I/A 16: 252/I_3(1)_Äußerung_15 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Verkehrsgutachten 
In Bebauungsplanverfahren ist es üblich, dass die Gutachter von den Investoren in 
Auftrag gegeben und bezahlt werden. Die Gutachten werden neutral und nach 
Vorgaben bzw. entsprechend der Anforderungen der Stadt erstellt. Im Anschluss 
wurde das Gutachten durch die Stadt geprüft und erst dann zur Verwendung 
freigegeben. Das Verkehrsgutachten vom Büro VIA wurde von dem 
Verkehrsplanungsamt der Stadt Leverkusen geprüft und freigegeben. 
Als Reaktion auf die Anmerkungen und Einwände zum Verkehr sowie zum 
Verkehrsgutachten wurde das Gutachten hinsichtlich der Annahmen und Zählungen 
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grundliegend überarbeitet. In Abstimmung mit der Stadt Leverkusen wurden vom 5. 
bis 7. September 2023 erneut Verkehrszählungen an den Knotenpunkten Ringstraße 
/ Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße durchgeführt. 
Die Zählungen fanden weder während dem Einfluss der Baustelle noch während der 
Corona bzw. Home-Office Pflicht Zeiten und Schulferien statt. Die 
Wetterbedingungen variierten und es wurden Temperaturen von maximal 30 °C und 
minimal 12 °C festgestellt, so dass von einem normalen Verkehrsaufkommen 
ausgegangen werden kann. 
Die Annahmen der Ziel- und Quellverkehre basieren auf den Angaben des 
Fachbereiches Kinder und Jugend der Stadt Leverkusen (Stand 2023). Es wird 
davon ausgegangen, dass der Bedarf in Hitdorf bei insgesamt 195 Kitaplätzen liegt. 
Hiervon kommen 30 % (58) aus Hitdorf, 29 % (57) aus Rheindorf, Bürrig, Monheim 
und Langenfeld sowie 41 % (80) aus sonstigen Orten. 
Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz 
sind, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der 
Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung 
auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen 
als bei den kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Untersuchungen zufolge lag der Anteil 
des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 37 % 
und 61 %. 
Die Annahmen der Herkunft der Kitakinder sowie die Ergebnisse der erneut 
durchgeführten Zählungen wurden entsprechend in dem Verkehrsgutachten 
angepasst. Die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / 
Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße ist weiterhin mit der 
Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. Aus verkehrlicher Sicht spricht nichts gegen 
das Planvorhaben. Eine gegenseitige Rücksichtnahme sowie die Beachtung von 
Verkehrsregeln werden von allen Verkehrsteilnehmern erwartet. 
Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie die Missachtung sonstiger 
Verkehrsregelungen sind nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens und können 
auch nicht auf dieser Ebene geregelt werden. 
Der Bebauungsplan dient nicht dazu, bereits bestehende Mängel in der Umgebung 
zu beheben. Die Lösung eines Problems, das außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans liegt und nicht durch das Planvorhaben hervorgerufen wird, kann 
nicht auf den Vorhabenträger übertragen werden (sogenanntes „Koppelungs- und 
Verhältnismäßigkeitsgebot“). 
Zu Parksituation 
Um möglichen Problemen mit dem ruhenden Verkehr und der Abwicklung des Hol- 
und Bringverkehr vorzubeugen, sind ausreichend Stellplätze vorgesehen. Die Anzahl 
der erforderlichen Stellplätze richtet sich nach der Stellplatzsatzung der Stadt 
Leverkusen. Demnach müssten für die vorgesehene Planung insgesamt 
10 Stellplätze errichtet werden. Angaben des Verkehrsgutachtens zufolge sind für 
das Planvorhaben insgesamt 15 Stellplätze notwendig. 
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Gemäß städtebaulichem Konzept sind insgesamt 30 Stellplätze, inklusive drei 
Stellplätze mit Ladeinfrastruktur, für den Hol- und Bringverkehr vorgesehen. 
Zusätzlich sind zwei Stellplätze für Menschen mit Behinderung vorgesehen. Anders 
als bei der AWO-Kindertagesstätte entlang der Ringstraße, ist nicht davon 
auszugehen, dass die Weinhäuserstraße zusätzlich als Parkraum genutzt wird. 
Zu Standort  
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg). Die Betrachtung von Planungsalternativen sowie 
deren Umsetzung wurde und wird somit durch die Stadt Leverkusen vorgenommen. 
Da anderwärtige Grundstücksflächen zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Hitdorf 
sowie in benachbarten Stadtteilen gegenwertig nicht zur Verfügung stehen, wird der 
Bau einer 6-zügigen Kita im Bereich der Weinhäuserstraße als angemessen 
erachtet.  
Hinzu kommt, dass sich die Fläche am Rande einer von Wohnbebauung geprägten 
Siedlung befindet und einen Lückenschluss zu den angrenzenden Kleingärten 
bewirkt. Weiterhin eignet sich die Fläche aufgrund der umliegenden Freifläche bzw. 
des vorgesehenen Naturerfahrungsraum als Standort für eine Kita. 
Angesichts des bestehenden Bedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie das Fehlen 
von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch in anderen 
Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in 
Hitdorf als angemessen / und erforderlich betrachtet. Hinzu kommt, dass sich die 
Fläche am Rande einer von Wohnbebauung geprägten Siedlung befindet und einen 
Lückenschluss zu den angrenzenden Kleingärten bewirkt. Weiterhin eignet sich die 
Fläche aufgrund der umliegenden Freifläche bzw. des vorgesehenen 
Naturerfahrungsraum als Standort für eine Kita. 
Die in der Stellungnahme erwähnte Tankstelle liegt knapp 400 m entfernt, so dass 
von keiner Gefährdung durch die Tankstelle auszugehen ist. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird teilweise gefolgt.
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I/A 17: 252/I_3(1)_Äußerung_16 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Verkehrsaufkommen und Verkehrsgutachten 
Da die Öffnungszeiten bzw. die Bring- und Abholzeiten von Kitas variieren, wurde die 
zeitliche Verteilung der Verkehre an mehreren Kitas in Leverkusen untersucht und 
anhand der Ergebnisse wurde die morgendliche Hauptverkehrszeit bestimmt. 
Demzufolge wird der Großteil der Kinder zwischen 8:00 und 9:00 Uhr zur Kita 
gebracht. 
Als Reaktion auf die Anmerkungen und Einwände zum Verkehr sowie zum 
Verkehrsgutachten wurde das Gutachten hinsichtlich der Annahmen und Zählungen 
grundliegend überarbeitet. In Abstimmung mit der Stadt Leverkusen wurden vom 5. 
bis 7. September 2023 erneut Verkehrszählungen an den Knotenpunkten Ringstraße 
/ Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße durchgeführt. Die 
Zählungen fanden weder während dem Einfluss der Baustelle noch während der 
Corona bzw. Home-Office Pflicht Zeiten und Schulferien statt. Die 
Wetterbedingungen variierten und es wurden Temperaturen von maximal 30 °C und 
minimal 12 °C festgestellt, so dass von einem normalen Verkehrsaufkommen 
ausgegangen werden kann. 
Die Annahmen der Ziel- und Quellverkehre basieren auf den Angaben des 
Fachbereiches Kinder und Jugend der Stadt Leverkusen (Stand 2023). Es wird 
davon ausgegangen, dass der Bedarf in Hitdorf bei insgesamt 195 Kitaplätzen liegt. 
Hiervon kommen 30 % (58) aus Hitdorf, 29 % (57) aus Rheindorf, Bürrig, Monheim 
und Langenfeld sowie 41 % (80) aus sonstigen Orten. 
Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz 
sind, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der 
Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung 
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auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen 
als bei den kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Untersuchungen zufolge lag der Anteil 
des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 37 % 
und 61 %. 
Die Annahmen der Herkunft der Kitakinder sowie die Ergebnisse der erneut 
durchgeführten Zählungen wurden entsprechend in dem Verkehrsgutachten 
angepasst. Die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / 
Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße ist weiterhin mit der 
Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. Aus verkehrlicher Sicht spricht nichts gegen 
das Planvorhaben. 
Zu Parksituation 
Um möglichen Problemen mit dem ruhenden Verkehr und der Abwicklung des Hol- 
und Bringverkehr vorzubeugen, sind ausreichend Stellplätze vorgesehen. Die Anzahl 
der erforderlichen Stellplätze richtet sich nach der Stellplatzsatzung der Stadt 
Leverkusen. Demnach müssten für die vorgesehene Planung insgesamt 10 
Stellplätze errichtet werden. Angaben des Verkehrsgutachtens zufolge sind für das 
Planvorhaben insgesamt 15 Stellplätze notwendig. 
Gemäß städtebaulichem Konzept sind insgesamt 30 Stellplätze, inklusive drei 
Stellplätze mit Ladeinfrastruktur, für den Hol- und Bringverkehr vorgesehen. 
Zusätzlich sind zwei Stellplätze für Menschen mit Behinderung vorgesehen. Anders 
als bei der AWO-Kindertagesstätte, ist nicht davon auszugehen, dass die 
Weinhäuserstraße zusätzlich als Parkraum genutzt wird. 
Zu Bedarf 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der 
Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Auch unter Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von 
keinem Rückgang des Bedarfs auszugehen, so dass die Aufstellung des Bebauungs-
planes zugunsten einer Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 
Der aktuelle Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich 
Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt und in der 
weiteren Planung als Grundlage verwendet. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 
wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und 
Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. 
Dazu wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet 
Leverkusen fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den 
Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der 
unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde 
gelegt. Ebenfalls zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert 
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auf den Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 
2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt 
Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit 
dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 
Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer 
Wohngebiete im Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in 
eben diesen eine steigende Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der 
Prognose nicht berücksichtigt werden konnte.  
Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar 
und geben unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, 
dass die Eltern grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr 
Kind anmelden wollen. Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. 
Träger der Kita, Größe der Kita, Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz 
etc. Auch die Träger können frei entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah 
oder nicht) sie aufnehmen. Damit ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen 
zwischen den Stadtteilen. Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die 
Betreuungsplätze möglichst wohnortnah zu vergeben.  
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg). Die Betrachtung von Planungsalternativen sowie 
deren Umsetzung wurde und wird somit durch die Stadt Leverkusen vorgenommen. 
Da anderwärtige Grundstücksflächen zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Hitdorf 
sowie in benachbarten Stadtteilen gegenwertig nicht zur Verfügung stehen, wird der 
Bau einer 6-zügigen Kita im Bereich der Weinhäuserstraße als angemessen 
erachtet.  
Zu Gefahr 
Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wurden, die Knotenpunkte Ringstraße / 
Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße untersucht. Trotz erhöhten 
Verkehrsaufkommens, insbesondere zu den morgendlichen und nachmittäglichen 
Spitzenstunden, ist weiterhin von einer sehr guten Qualitätsstufe auszugehen. Nicht 
wesentliche Beeinträchtigungen bzw. Verzögerungen im Verkehrsfluss sind 
hinnehmbar. Es ist mit keiner wesentlichen Verschärfung durch die Planung zu 
rechnen. 
Auf der Weinhäuserstraße, der Ringstraße und auf der Widdauener Straße sowie auf 
weiteren Straßen in direkter Umgebung ist eine maximale Geschwindigkeit von 
30 km/h vorgeschrieben. Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung wird das 
Unfallrisiko reduziert und ermöglicht eine sichere Verkehrsführung in Wohngebieten. 
Ferner ist so die Nutzung der Straße sowohl für Kraftfahrzeuge als auch für den nicht 
motorisierten Verkehr geeignet. Eine separate Radwegeführung ist für die 
Verkehrssicherheit nicht erforderlich. Ferner sind Fußwege ausreichend vorhanden. 
Eine gegenseitige Rücksichtnahme sowie die Beachtung von Verkehrsregeln werden 
von allen Verkehrsteilnehmern erwartet. Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie 
die Missachtung sonstiger Verkehrsregelungen sind nicht Bestandteil des 
Bauleitplanverfahrens und können auch nicht auf dieser Ebene geregelt werden. 
Maßnahmen zur sicheren Verkehrsabwicklung, insbesondere bei Gebieten 
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außerhalb des Geltungsbereiches sind nicht auf Ebene des Bebauungsplanes zu 
treffen. 
Der Bebauungsplan dient nicht dazu, bereits bestehende Mängel in der Umgebung 
zu beheben. Die Lösung eines Problems, das außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans liegt und nicht durch das Planvorhaben hervorgerufen wird, kann 
nicht auf den Vorhabenträger übertragen werden (sogenanntes „Koppelungs- und 
Verhältnismäßigkeitsgebot“). 
Zu Verkehrsberuhigter Bereich 
Die Lösung eines Problems, das im Wesentlichen außerhalb des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans liegt, kann nicht auf den Vorhabenträger übertragen werden 
(sogenanntes „Koppelungs- und Verhältnismäßigkeitsgebot“). 
Allgemein soll in verkehrsberuhigten Bereich Fußgängern Vorrang eingeräumt 
werden und Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Eine gegenseitige 
Rücksichtnahme wird von allen Verkehrsteilnehmern erwartet. Die Missachtung von 
Verkehrsregelungen ist nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens und kann auch 
nicht auf dieser Ebene geregelt werden. 
Die Angaben in der Beschlussvorlage hinsichtlich der Anzahl der Kita und 
Grundschulen wird geprüft. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird teilweise gefolgt. 
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I/A 18: 252/I_3(1)_Äußerung_17 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Bedarf 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der 
Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. 
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Auch unter Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von 
keinem Rückgang des Bedarfs auszugehen, so dass die Aufstellung des Bebauungs-
planes zugunsten einer Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 
Der aktuelle Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich 
Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt und in der 
weiteren Planung als Grundlage verwendet. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 
wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und 
Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. 
Dazu wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet 
Leverkusen fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den 
Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der 
unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde 
gelegt. Ebenfalls zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert 
auf den Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 
2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt 
Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit 
dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 
Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer 
Wohngebiete im Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in 
eben diesen eine steigende Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der 
Prognose nicht berücksichtigt werden konnte.  
Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar 
und geben unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, 
dass die Eltern grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr 
Kind anmelden wollen. Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. 
Träger der Kita, Größe der Kita, Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz 
etc. Auch die Träger können frei entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah 
oder nicht) sie aufnehmen. Damit ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen 
zwischen den Stadtteilen. Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die 
Betreuungsplätze möglichst wohnortnah zu vergeben.  
Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie 
das Fehlen von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch 
in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer 
Kita in Hitdorf als angemessen / erforderlich betrachtet. 
Zu Lage 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg). Die Betrachtung von Planungsalternativen sowie 
deren Umsetzung wurde und wird somit durch die Stadt Leverkusen vorgenommen. 
Da anderwärtige Grundstücksflächen zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Hitdorf 
sowie in benachbarten Stadtteilen gegenwertig nicht zur Verfügung stehen, wird der 
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Bau einer 6-zügigen Kita im Bereich der Weinhäuserstraße als angemessen 
erachtet. Hinzu kommt, dass sich die Fläche am Rande einer von Wohnbebauung 
geprägten Siedlung befindet und einen Lückenschluss zu den angrenzenden 
Kleingärten bewirkt. Weiterhin eignet sich die Fläche aufgrund der umliegenden 
Freifläche bzw. des vorgesehenen Naturerfahrungsraum als Standort für eine Kita. 
Zu Verkehrsbelastung 
Hinsichtlich der Annahmen zu den Quell- und Zielverkehren wird deutlich, dass der 
Standort der Kita nicht in unmittelbarer Nähe aller Nutzer liegt und zusätzliche Kfz-
Fahrten zur Folge hat. Dennoch wird die Entscheidung getroffen, die Bedürfnisse der 
Allgemeinheit im Hinblick auf die Versorgung der Kinder in den Vordergrund zu 
stellen. Aus dem Verkehrsgutachten (Stand Dezember 2023) geht hervor, dass durch 
den Hol- und Bringverkehr der Kita von keinen wesentlichen Mehrbelastungen auf 
das Verkehrsnetz auszugehen ist. Sowohl im Bestand als auch unter 
Berücksichtigung des Planvorhabens weisen die Knotenpunkte eine sehr gute 
Verkehrsqualität (Qualitätsstufe A) auf. 
Umweltaspekte 
Aspekte zum Klimaschutz finden in der Planung Berücksichtigung. Auf Ebene des 
Bebauungsplanes sind beispielweise Festsetzungen bezüglich umfangreicher 
Begrünungsmaßnahmen, wie beispielweise die Begrünung von Flachdächern und 
das Anlegen von Grünflächen, getroffen. Grünflächen dienen zum einen der 
natürlichen Rückhaltung von Niederschlagswasser und zum anderen der 
Verbesserung des Mikroklimas (Hitze und Luft) vorgesehen. Insgesamt soll die 
Fläche unter hohen ökologischen Standards, auch in Bezug auf einen 
energieeffizienten Bau, entwickelt werden. 
Zu Bauphase 
Baustellenverkehr und Lärm sind während Bauphasen nicht zu vermeiden. Um die 
Auswirkungen dennoch auf ein Minimum zu reduzieren, können im Zuge des 
Baugenehmigungsverfahren Auflagen zum Baustellenverkehr erteilt werden. 
Auswirkungen durch Bautätigkeiten sind temporär und bis zu einem gewissen Grad 
üblich und zu dulden. Ferner handelt es sich bei einer Kita um eine Standortqualität, 
so dass nach Inbetriebnahme mit keiner Verschlechterung der Wohnqualität zu 
rechnen ist. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird teilweise gefolgt. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1 Verkehr 
Die Aussage steht, wie auch schon in der Stellungnahme erwähnt, nicht in direkten 
Bezug zur Planung und ist auch nicht im Bebauungsplanverfahren zu klären. 
Insgesamt strebt die Stadt Leverkusen einer Verbesserung der Verkehrssituation an. 
Hierzu wurde bereits ein Mobilitätskonzept entwickelt, welches die Ziele und 
Strategien im Bereich der Mobilität für den Zielhorizont von 2030 bis 2035 definiert. 
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Es beinhaltet Maßnahmen wie den Ausbau der Radinfrastruktur, die Verbesserung 
von Fußwegen und die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Diese Maßnahmen 
würden auch dem Verkehrsaufkommen sowie der Verkehrssicherheit im Plangebiet 
und der direkten Umgebung zugutekommen. 
Zu 2 Bedarf und Standort 
Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wurde sowohl die Situation im Bestand als auch 
unter Berücksichtigung der Planung betrachtet. Aus dem Gutachten geht hervor, 
dass durch den Hol- und Bringverkehr der Kita von keinen wesentlichen 
Mehrbelastungen auf das Verkehrsnetz auszugehen ist. Sowohl im Bestand als auch 
unter Berücksichtigung des Planvorhabens weisen die Knotenpunkte Ringstraße / 
Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße eine sehr gute 
Verkehrsqualität (Qualitätsstufe A) auf. 
In Leverkusen besteht grundsätzlich ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber 
steht jedoch ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen 
steht in der Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung 
zu stellen. Auch unter Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung 
ist von keinem Rückgang des Bedarfs auszugehen, so dass die Aufstellung des 
Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 
Der aktuelle Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich 
Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt und in der 
weiteren Planung als Grundlage verwendet. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 
wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und 
Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Hinzu kommt, dass sich die Fläche „Weinhäuserstraße“ am Rande einer von 
Wohnbebauung geprägten Siedlung befindet und einen Lückenschluss zu den 
angrenzenden Kleingärten bewirkt. Weiterhin eignet sich die Fläche aufgrund der 
umliegenden Freifläche bzw. des vorgesehenen Naturerfahrungsraum als Standort 
für eine Kita. 
Der in der Stellungnahme aufgeführte Standort an der Mohnstraße – bzw. um den 
vermutlichen Standort am Mohnweg, wurde nicht weiter berücksichtigt, da das am 
Mohnweg bestehende Plangebiet bereits auf Grundlage des seit dem 11.01.2018 
rechtsgültigen Bebauungsplans Nr. 217/I „Hitdorf-Ost/nördlich Flurstraße“ entwickelt 
wird. Die Nutzung „Wohnen“ dieser Flächen wurde innerhalb des 
Bebauungsplanverfahrens abgewogen und das Planungsrecht hierfür als 
Ortssatzung am 18.12.2017 durch den Rat der Stadt Leverkusen beschlossen. 
Angesichts des bestehenden Bedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen, der 
Flächenverfügbarkeit und sowie der Investitionsbereitschaft des Vorhabenträgers 
wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als 
erforderlich betrachtet. 



88 
 

Zu 3 Planrechtfertigung und Standort Masurenstraße 
Das an der GGS Masurenstraße liegende Plangebiet wurde bereits auf Grundlage 
des seit dem 25.05.2016 rechtsgültigen Bebauungsplans Nr. 189/I „Rheindorf – 
Elbestraße/Masurenstraße“ planungsrechtlich entwickelt. Die Nutzung „Wohnen“ 
dieser Flächen wurde innerhalb des Bebauungsplanverfahrens abgewogen und das 
Planungsrecht hierfür als Ortssatzung am 02.05.2016 durch den Rat der Stadt 
Leverkusen beschlossen. 
Für die geplante Kindertagesstätte an der Weinhäuserstraße erfolgt die Entwicklung 
durch einen privaten Vorhabenträger, so dass der Stadt keine investiven Kosten für 
die Schaffung des Planungsrechts und zur Errichtung des Vorhabens entstehen. Die 
Kosten für den Betrieb der Kita werden im Regelfall durch Kommunen und Ländern, 
Trägern der Einrichtungen, staatliche Zuschüsse sowie durch den Eltern-Beitrag für 
die Betreuung gezahlt. Die Sicherung der Finanzierung der Kita ist jedoch nicht im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu klären. 
Der angegebene Standort an der Masurenstraße weist den Neubau einer 8-
gruppigen Kita auf, dessen Kapazitäten belegt sind. Die weitere Flächenentwicklung 
an diesem Standort wurde als Wohnbaufläche im Planverfahren Nr. 189/I „Rheindorf 
- Elbestraße/Masurenstraße“ (rechtsgültig seit 25.05.2016) entwickelt.  
Zu 4 Förderung Radverkehr 
Zur Förderung des nicht motorisierten Verkehrs in Leverkusen wurde ein 
Mobilitätskonzept erstellt, in dem die Ziele und Strategien im Bereich der Mobilität für 
den Zielhorizont von 2030 bis 2035 definiert werden. Es beinhaltet Maßnahmen wie 
den Ausbau der Radinfrastruktur, die Verbesserung von Fußwegen und die Stärkung 
des öffentlichen Nahverkehrs. Diese Maßnahmen würden auch dem 
Verkehrsaufkommen sowie der Verkehrssicherheit im Plangebiet und der direkten 
Umgebung zugutekommen. 
Ferner wird im Verkehrsgutachten vorgeschlagen, die Weinhäuserstraße als 
Fahrradstraße zu widmen. Diese Maßnahmen werden jedoch außerhalb des 
Bebauungsplanverfahrens geprüft. 
Zu 5 ÖPNV 
Die Hinweise zu den Bürgersteigen sowie zu den Anbindungen an den öffentlichen 
Personennahverkehr werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
korrigiert. Die Annahmen im Verkehrsgutachten beziehen sich auf Erfahrungswerte, 
beziehungsweise Untersuchungen zur Verkehrsmittelwahl zum Bring- und 
Holverkehr für Kitas in Leverkusen. 
Zu 6 und 9 Verkehrsgutachten 
Als Reaktion auf die Einwände zum Verkehr sowie zum Verkehrsgutachten wurde 
das Gutachten hinsichtlich der Annahmen und Zählungen grundliegend überarbeitet. 
In Abstimmung mit der Stadt Leverkusen wurden vom 5. bis 7. September 2023 
erneut Verkehrszählungen an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße 
und Ringstraße / Widdauener Straße durchgeführt. Die Zählungen fanden weder 
während dem Einfluss der Baustelle noch während der Corona bzw. Home-Office 
Pflicht Zeiten und Schulferien statt. Die Wetterbedingungen variierten und es wurden 
Temperaturen von maximal 30 °C und minimal 12 °C festgestellt, so dass von einem 
normalen Verkehrsaufkommen ausgegangen werden kann. 
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Die Annahmen der Ziel- und Quellverkehre basieren auf den Angaben des 
Fachbereiches Kinder und Jugend der Stadt Leverkusen (Stand 2023). Es wird 
davon ausgegangen, dass der Bedarf in Hitdorf bei insgesamt 195 Kitaplätzen liegt. 
Hiervon kommen 30 % (58) aus Hitdorf, 29 % (57) aus Rheindorf, Bürrig, Monheim 
und Langenfeld sowie 41 % (80) aus sonstigen Orten. 
Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz 
sind, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der 
Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung 
auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen 
als bei den kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Untersuchungen zufolge lag der Anteil 
des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 37 % 
und 61 %. 
Die Annahmen der Herkunft der Kitakinder sowie die Ergebnisse der erneut 
durchgeführten Zählungen wurden entsprechend in dem Verkehrsgutachten 
angepasst. Ferner wurden die Auswirkungen der Planung auf die Ringstraße, an der 
sich zwei weitere Kitas befinden, betrachtet. Auf Grund der hohen Dichte von 
Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen des Hol- und Bringverkehrs, kommt es 
zeitweise zu einer Verschlechterung der Verkehrsqualität. Die morgendliche 
Spitzenstunde im Planfall entsprich in etwa der heutigen Situation in der 
Nachmittagsspitze. Insgesamt sind nur geringe Wartezeiten von unter 5 Sekunden zu 
verzeichnen, die sich durch die insgesamt fünf Engstellen summieren können. Aus 
verkehrstechnischer wird zur Entschärfung der Situation eine Reduzierung der 
Engstellen empfohlen. Ferner sollte die Fahrbahn von ordnungswidrig haltenden Kfz 
des Hol- und Bringverkehrs freigehalten werden. Hierzu wurde im Bereich zwischen 
den Häusern Ringstraße 86 und 88 bereits ein Halteverbot umgesetzt. Im Ergebnis 
lässt sich feststellen, dass durch die vorgesehene Planung keine wesentlichen 
Verschlechterungen hervorgerufen werden. Die Verkehrsqualität an den 
Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße 
ist weiterhin mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. Aus verkehrlicher Sicht 
spricht nichts gegen das Planvorhaben. 
Zu 7 Kompensationsbedarf 
Der Kompensationsbedarf wurde innerhalb des Bebauungsplanverfahrens im 
Rahmen des landschaftspflegerischen Fachbeitrags ermittelt. Der Ausgleich kann 
vollständig innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 252/I erfolgen. 
Grundsätzlich werden Kompensationsmaßnahmen nicht auf privaten Grundstücken 
vorgesehen, so dass Einschränkungen für die Bürger*innen ausgeschlossen sind. 
Zu 8 Spielplatz und Lückenschluss 
Die Erweiterung des Spielplatzes an der Widdauener Straße wird bereits im 
Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen dargestellt sowie in dem seit dem 
02.09.1998 rechtsgültigen Bebauungsplan Nr. 109/I „Hitdorf-Nord“ festgesetzt und 
wird im Bebauungsplan Nr. 252/I weiterhin berücksichtigt, um eine kindergerechte 
Stadtplanung an diesem Ort umzusetzen. Die Kombination von Kindertagesstätte, 
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Naturerfahrungsraum und Spielplatz führt auf der Fläche zwischen den Gärten der 
südlich angrenzenden Wohnbebauung und den Gartenparzellen der 
Kleingartenanlage zu einem städtebaulich begründbaren Lückenschluss.  
Zu 9 Verkehrsgutachten 
Siehe hierzu Punkt 6. 
Zu 10 Klima 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der 
Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Zu diesem Zweck ist auch die Inanspruchnahme von bisher unbebauten Flächen 
unvermeidbar. Weiterhin ist insbesondere bei der Wahl von Kita-Standorten auf die 
Umgebung zu achten. Im vorliegenden Fall ist die direkte Umgebung durch 
Wohnbebauung und Freiflächen geprägt, was für einen Kita-Standort als geeignet 
eingestuft wird. Ferner kann auf die bereits vorhandene Infrastruktur in der 
Umgebung zurückgegriffen werden. 
Die Aspekte des Klimaschutzes sind ein wichtiger Bestandteil der Bauleitplanung und 
finden auch ausreichend Berücksichtigung in der Planung. Hierzu werden auf Ebene 
des Bebauungsplanes Festsetzungen bezüglich umfangreicher 
Begrünungsmaßnahmen, wie beispielweise die Begrünung von Flachdächern und 
das Anlegen von Grünflächen, getroffen. Grünflächen dienen zum einen der 
natürlichen Rückhaltung von Niederschlagswasser und zum anderen der 
Verbesserung des Mikroklimas (Hitze und Luft). Insgesamt soll die Fläche unter 
hohen ökologischen Standards, auch in Bezug auf einen energieeffizienten Bau, 
entwickelt werden. 
Zur Berechnung des erforderlichen Rückhaltevolumens für ein 30-jähriges 
Starkregenereignisses wurde jeweils ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986 100 
für die Dachflächen und versiegelten Außenfläche der Kita sowie für die 
Stellplatzfläche erstellt. Demnach sind für die Dachflächen und versiegelten Flächen 
der Kita 47,15 m³ und für die vorgesehene Parkplatzfläche 49,16 m³. Der Nachweis 
einer Regenwasser-Rückhaltung ist erbracht, wenn das entsprechende 
Rückhaltevolumen auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen ist. Durch eine 
Absenkung der Spielplatzfläche und der Parkplatzfläche um 5 cm kann das 
erforderliche Rückhaltevolumen nachgewiesen werden. 
Die überwiegende Fläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 252/I bleibt 
unversiegelt und führt in Kombination mit den o.g. Begrünungsmaßnahmen zu einem 
insgesamt vertretbaren Maß an neu zu versiegelnder Fläche. 
Zu 11 und 18 Bedarf und Alternativstandort 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der 
Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Auch unter Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von 
keinem Rückgang des Bedarfs auszugehen, so dass die Aufstellung des Bebauungs-
planes zugunsten einer Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 
Der aktuelle Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich 
Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt und in der 
weiteren Planung als Grundlage verwendet. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 
wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und 
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Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Durch die Errichtung einer 6-zügigen Kita kann der Bedarf in Leverkusen zu großen 
Teilen gedeckt werden. Zudem ermöglicht eine 6-zügige Kita im Vergleich zu einer 
beispielweisen 2-zügigen Kita eine effizientere Nutzung von Ressourcen wie 
beispielweise Personal und Infrastruktur. Siehe auch Punkt 2. 
Bei den in der Stellungnahme aufgeführten ehemaligen Kitas in Rheindorf handelt es 
sich vermutlich um die Standorte Bodestraße und Weichselstraße, die bis zum Jahre 
2016 als städtische Kitas betrieben wurden. Beide Gebäude wurden aufgrund ihrer 
Beschaffenheit (Leichtbau-/Containerbauweise) und ihres Alters (Errichtung in den 
70ger Jahren) als abgängig eingestuft, so dass mit dem Neubau der 8-gruppigen Kita 
in der Masurenstraße ein Ersatzbau geschaffen wurde. Beide Gebäude sollen 
abgerissen werden – geplant sind am Standort Bodestraße bereits ein Kita-Neubau 
und am Standort Weichselstraße ein Neubau mit Räumlichkeiten für zwei 
Großtagespflegestellen.  
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg). 
Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie 
das Fehlen von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch 
in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer 
Kita in Hitdorf als angemessen / erforderlich betrachtet. 
Zu 12 Mehrverkehr durch Planvorhaben 
Die durch das Planvorhaben hervorgerufenen Mehrverkehre wurden in dem 
Verkehrsgutachten berücksichtigt. Aus dem Verkehrsgutachten (Stand Dezember 
2023) geht hervor, dass durch den Hol- und Bringverkehr der Kita von keinen 
wesentlichen Mehrbelastungen auf das Verkehrsnetz auszugehen ist. Sowohl im 
Bestand als auch unter Berücksichtigung des Planvorhabens weisen die 
Knotenpunkte eine sehr gute Verkehrsqualität (Qualitätsstufe A) auf. 
Zu 13 Ökologisch 
Zum einen gilt es, die Ziele des Klimaschutzes zu berücksichtigen und zum anderen 
muss weiterhin den Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung getragen werden. Zwar 
wird mit dem Neubau einer Kita eine derzeit unbebaute Fläche versiegelt, insgesamt 
handelt es sich bei der Fläche aber um einen Standort, der an bestehende 
Wohnbebauung angrenzt und sich dementsprechend als Kita-Standort eignet. 
Im Sinne des Klimaschutzes werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ein 
Umweltbericht sowie ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt. Im Ergebnis 
der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ergibt sich für den Planzustand ein ökologischer 
Gesamtwert von + 1.086 Punkten. Ein externer Ausgleich ist folglich nicht 
erforderlich, die Eingriffe in Natur und Landschaft werden vollständig innerhalb des 
Plangebietes kompensiert. Ferner sind zahlreiche grünordnerische Maßnahmen, wie 
beispielweise Dachbegrünung sowie eine energieeffiziente Bauweise vorgesehen. 
Zu 14 Ausbau Weinhäuserstraße 
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Der Ausbau der Weinhäuserstraße wird auf ein Minimum reduziert. Lediglich der 
Bereich, der zur Erschließung, inklusive der Feuerwehraufstellflächen des 
Plangebiets, erforderlich ist, soll ausgebaut werden.  
Grundsätzlich richten sich Potentiale für den Wohnungsbau in Hitdorf nach den im 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen dargestellten 
Wohnbauflächen. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen keine Planungen für weitere 
Baugebiete. Sollten zukünftig weitere Fläche entwickelt werden, wären im Rahmen 
eines neuen Bauleitplanverfahrens hierzu die Auswirkungen zu untersuchen.  
Zu 15 Klima 
Im Rahmen des Bebauungsplanes wurde ein Umweltbericht erstellt, der unter 
anderem die Auswirkungen der Planung betrachtet. Die Beschreibung und 
Bewertung der Belange des Umweltschutzes sind gemäß den Vorgaben des 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in den Umweltbericht eingearbeitet worden. Durch die 
Planung kann die lokale Kalt- und Frischluftproduktion sowie lokale Staub- und 
Schadstofffilter-funktionen in geringen Teilen reduziert werden. Um dem 
entgegenzuwirken, ist unter anderem die Schaffung von Gehölzen und Grünflächen 
vorgesehen. Insgesamt ist durch die geplante Nutzungsänderung von keinen 
erheblichen negativen Beeinträchtigungen zu rechnen. 
Unter Betrachtung aller Schutzgüter, unter anderem auch dem Schutzgut Luft und 
Luftqualität und unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich der Auswirkungen auf die betrachteten Schutzgüter 
ist durch die Planung mit keinen erheblichen negativen Beeinträchtigungen zu 
rechnen. 
Die detaillierten Ergebnisse sind als Teil B Umweltbericht der Begründung zugefügt. 
Zu 16 Alternative Mohnweg 
Das am Mohnweg bestehende Plangebiet wurde auf Grundlage des seit dem 
11.01.2018 rechtsgültigen Bebauungsplans Nr. 217/I „Hitdorf-Ost/nördlich Flurstraße“ 
entwickelt. Die Nutzung „Wohnen“ dieser Flächen wurde innerhalb des 
Bebauungsplanverfahrens abgewogen und das Planungsrecht hierfür als 
Ortssatzung am 18.12.2017 durch den Rat der Stadt Leverkusen beschlossen.  
Das vorgesehene Wohngruppenprojekt am Mohnweg entspricht hinsichtlich der 
Nutzung „Wohnen“ den o.g. Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 217/I „Hitdorf-
Ost/nördlich Flurstraße“. Hingegen wird eine Erweiterung der Wohnfläche an der 
Weinhäuserstraße durch das Bebauungsplanverfahren Nr. 252/I städtebaulich nicht 
präferiert.  
Zu 17 Wiesenfläche 
Die angrenzende Grünfläche soll im Rahmen der Planung zu einen 
Naturerfahrungsraum umgewandelt werden, sodass die Fläche eine ökologische 
Aufwertung erfährt. Die Fläche kann weiterhin öffentlich und zum freien spielen 
genutzt werden. 
Zu 18 Standort 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
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bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Zu 19 Flächenverfügbarkeiten 
Die Flächenverfügbarkeiten zum Ausbau der Weinhäuserstraße wurden geprüft. Die 
Flächen stehen dem Plangebiet zur Verfügung. 
Zu 20 Erweiterung 
Zielsetzung des Bebauungsplanverfahrens ist die Errichtung einer 6-gruppigen 
Kindertagesstätte. Die Festlegung zur Anzahl der Gruppen erfolgt in einem 
städtebaulichen Vertrag, der zwischen der Stadt Leverkusen und der Investorin 
(Fa. Paeschke GmbH) vereinbart wird. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1 und 2 
Die Annahmen der Ziel- und Quellverkehre basieren auf den Angaben des 
Fachbereiches Kinder und Jugend der Stadt Leverkusen (Stand 2023). Es wird 
davon ausgegangen, dass der Bedarf in Hitdorf bei insgesamt 195 Kitaplätzen liegt. 
Hiervon kommen 30 % (58) aus Hitdorf, 29 % (57) aus Rheindorf, Bürrig, Monheim 
und Langenfeld sowie 41 % (80) aus sonstigen Orten. 
Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz 
sind, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der 
Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung 
auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen 
als bei den kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Untersuchungen zufolge lag der Anteil 
des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 37 % 
und 61 %. 
Da die Öffnungszeiten bzw. die Bring- und Abholzeiten von Kitas variieren, wurde die 
zeitliche Verteilung der Verkehre an mehreren Kitas in Leverkusen untersucht und 
anhand der Ergebnisse wurde die morgendliche Hauptverkehrszeit bestimmt. 
Demzufolge wird der Großteil der Kinder zwischen 8:00 und 9:00 Uhr zur Kita 
gebracht. Auf Grundlage einer anderen Untersuchung, wurde die Verteilung für den 
Holverkehr prognostiziert. Demnach variieren die Abholzeiten stärker, da meist die 



96 
 

Möglichkeit besteht, die Kinder bis zum Mittag oder zum Nachmittag betreuen zu 
lassen. Um den Worst-Case betrachten zu können, wurde die Spitzenstunde (16:00 
bis 17:00 Uhr) des Knotenpunkts Ringstraße / Weinhäuserstraße herangezogen. 
Zudem wurden die Verkehrszählungen in Abstimmung mit der Stadt Leverkusen vom 
5. bis 7. September 2023 an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße erneut durchgeführt. Darauf aufbauend wurde das 
Verkehrsgutachten überarbeitet. Die Zählungen fanden weder während dem Einfluss 
der Baustelle noch während der Corona bzw. Home-Office Pflicht Zeiten und 
Schulferien statt. Die Wetterbedingungen variierten und es wurden Temperaturen 
von maximal 30 °C und minimal 12 °C festgestellt, so dass von einem normalen 
Verkehrsaufkommen ausgegangen werden kann. 
Unter Berücksichtigung der oben genannten Aspekte wurde das Verkehrsgutachten 
überarbeitet. Insgesamt lässt sich feststellen, dass das Vorhaben lediglich eine 
geringe Belastung für die Wohnstraßen darstellt. Die Verkehrsqualität an den 
untersuchten Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / 
Widdauener Straße ist weiterhin mit sehr gut zu bewerten 
Im Hinblick auf die Ausweisung der Weinhäuserstraße als Radschnellweg wird im 
Verkehrsgutachten empfohlen, die Weinhäuserstraße als Fahrradstraße zu widmen. 
In Fahrradstraßen darf der Radverkehr durch Autos weder gefährdet noch behindert 
werden, so dass ein sicheres Passieren der Straße ermöglicht wird. 
Das Mobilitätskonzept definiert die Ziele und Strategien im Bereich der Mobilität für 
den Zielhorizont von 2030 bis 2035. Es beinhaltet Maßnahmen wie den Ausbau der 
Radinfrastruktur, die Verbesserung von Fußwegen und die Stärkung des öffentlichen 
Nahverkehrs. Diese Maßnahmen würden auch dem Verkehrsaufkommen sowie der 
Verkehrssicherheit im Plangebiet und der direkten Umgebung zugutekommen. 
Zu 3 Bedarf und Alternativstandorte 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Zum einen gilt es, die Ziele des 
Klimaschutzes zu berücksichtigen und zum anderen muss weiterhin den 
Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung getragen werden. Es ist nicht zu verachten, 
dass mit dem Neubau einer Kita eine derzeit unbebaute Fläche versiegelt wird. 
Insgesamt handelt es sich bei der Fläche aber um einen Standort, der an 
bestehende Wohnbebauung und Freiflächen angrenzt und sich dementsprechend als 
Kita-Standort eignet. 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Bei der in der Stellungnahme aufgeführten Standort an der Weichselstraße, handelt 
es sich um einen Standort, an dem zum Jahre 2016 eine städtische Kita betrieben 
wurde. Diese wurde aufgrund ihrer Beschaffenheit (Leichtbau- / Containerbauweise) 
und ihres Alters (Errichtung in den 70er Jahren) als abgängig eingestuft, so dass mit 
dem Neubau der 8-gruppigen Kita in der Masurenstraße ein Ersatzbau geschaffen 
wurde. Geplant ist am Standort Weichselstraße ein Neubau mit Räumlichkeiten für 
zwei Großtagespflegestellen. 
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Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie 
das Fehlen von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch 
in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer 
Kita in Hitdorf als angemessen / erforderlich betrachtet. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird teilweise gefolgt.
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1 Bedarf 
Der Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich Kinder und 
Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt. Im Vergleich zu den am 
Bürgerabend vorgestellten Ergebnissen wurden im weiteren Verfahren aktualisierte 
Zahlen zur Verfügung gestellt. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 wurden 58 
Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 
80 Kinder aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit dem Bau der Kita soll keine Bevorratung von Kitaplätzen in Hitdorf erzielt, 
sondern dem Bedarf an Kitaplätzen sowie dem Mangel an geeigneten Flächen in 
Leverkusen Rechnung getragen werden. 
Grundsätzlich richten sich Potentiale für den Wohnungsbau in Hitdorf nach den im 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen dargestellten 
Wohnbauflächen. Zum jetzigen Zeitpunktbestehen keine Planungen für weitere 
Baugebiete geplant. Sollten zukünftig weitere Fläche entwickelt werden, sind im 
Rahmen eines neuen Bauleitplanverfahrens die Auswirkungen zu untersuchen. 
Zu 2 und 3 Verkehr 
Die Bestandssituation sowie die durch das Planvorhaben verursachten Mehrverkehre 
wurden im Rahmen des Verkehrsgutachtens untersucht. Die Annahmen der Ziel- und 
Quellverkehre basieren auf den Angaben des Fachbereiches Kinder und Jugend der 
Stadt Leverkusen (Stand 2023). Es wird davon ausgegangen, dass der Bedarf in 
Hitdorf bei insgesamt 195 Kitaplätzen liegt. Hiervon kommen 30 % (58) aus Hitdorf, 
29 % (57) aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 41 % (80) aus 
sonstigen Orten. Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des 
Wohnortes bzw. der Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, 
inklusive Beachtung der Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der 
Anteil des motorisierten Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Untersuchungen 
zufolge lag der Anteil des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas 
(2010) zwischen 37 % und 61 %. 



101 
 

Sowohl im Bestand als auch nach Inbetriebnahme der Kita wurde an den 
Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße 
eine sehr gute Verkehrsqualität festgestellt. Aus verkehrlicher Sicht spricht nichts 
gegen das Planvorhaben. 
Angesichts des bestehenden Bedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie das Fehlen 
von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch in anderen 
Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in 
Hitdorf als erforderlich betrachtet. 
Zu 4 Standort ökologische Kita 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie 
das Fehlen von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch 
in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer 
Kita in Hitdorf als angemessen / erforderlich betrachtet. Hinzu kommt, dass sich die 
Fläche am Rande einer von Wohnbebauung geprägten Siedlung befindet und sich 
die Fläche aufgrund der umliegenden Freiflächen bzw. des vorgesehenen 
Naturerfahrungsraum als Standort für eine Kita eignet. Weiterhin wird eine 
klimaangepasste Planung verfolgt. 
Zu 5 Alternativen – Altenwohnungen 
In Leverkusen besteht sowohl ein Bedarf an Altenwohnungen als auch ein Bedarf an 
Kindertagesstätten. Wie unter Punkt 1 erwähnt, besteht in Leverkusen ein Mangel an 
Kitaplätzen, mit dem durch die vorgesehene Planung entgegengewirkt werden soll.  
Eine Erweiterung von Wohnbauflächen an der Weinhäuserstraße wird durch das 
Bebauungsplanverfahren Nr. 252/I städtebaulich nicht präferiert, so dass sich die 
Errichtung von Altenwohnungen an diesem Standort ausschließt. 
Zu 6 und 7 Alternativen 
Die innovativen Ideen zur Deckung des Bedarfs an Kitaplätzen werden begrüßt, 
können jedoch nicht im Rahmen dieses Verfahrens berücksichtigt werden. Der 
Bedarf an Kitaplätzen kann zum Teil durch die Errichtung der vorgesehenen 6-
zügigen Kindertagesstätte gedeckt werden. Anders als in der Stellungnahme 
dargelegt, sind große Kitas aufgrund der Größe flexibel und können durch ein breites 
Angebot ebenfalls auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Großtagespflegestellen 
hingegen werden in der Regel von privaten Kindertagespflegepersonen betrieben. In 
solchen Verfahren mieten diese Privatpersonen auch die erforderlichen 
Räumlichkeiten an. 
Zu 8 Bedarf 
Siehe hierzu Punkt 1. 
Zu 9 Wohnungsmarkt 
Das Planvorhaben sieht die Errichtung einer Kita vor. Die Schaffung von Wohnraum 
wird mit der Planung nicht verfolgt. Demnach entspricht die Planung der Aussage. 
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Zu 10 Neue Wohngebiete 
Vorliegend wird die Errichtung der Kita mit dem hohen Bedarf an Kitaplätzen sowie 
der Flächenverfügbarkeit begründet. Ferner befinden sich unmittelbar südlich des 
Planvorhabens Wohngebiete, denen die Kita zugutekommen kann. Um die 
Auswirkungen der Planung auf die Umgebung zu untersuchen, wurde im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens neben dem Umweltbericht auch eine schalltechnische 
Untersuchung durchgeführt. 
Demnach ist mit keinen wesentlichen Auswirkungen auf die Umgebung zurechnen, 
zumal Kinderlärm in Wohngebieten hinzunehmen ist.  
Zu 11 Größe der Kita 
Durch die Errichtung einer 6-zügigen Kita kann der Bedarf in Leverkusen zu großen 
Teilen gedeckt werden. Zudem ermöglicht eine 6-zügige Kita im Vergleich zu einer 
beispielweisen 2-zügigen Kita eine effizientere Nutzung von Ressourcen wie 
beispielweise Infrastruktur. Die Größe der Kita wird nicht nur durch die Bedürfnisse 
und Gegebenheiten vor Ort, sondern auch durch wirtschaftliche Aspekte beeinflusst. 
Ferner sind bei einer 6-zügigen Kita, wie auch bei einer 2-zügigen Kita, Kleingruppen 
mit maximal 20 Kindern üblich, sodass die Anzahl der Angestellten im Verhältnis zur 
Anzahl der Kinder nicht zwingend abweicht. Die Sicherheit der Kinder ist weiterhin 
gegeben. 
Zu 12 Maßnahmen 
Die Anmerkung hinsichtlich Maßnahmen zur Reduzierung des Verkehrs werden zur 
Kenntnis genommen, können jedoch nicht auf Ebene des Bauleitplanverfahrens 
umgesetzt werden. 
Zu 13 und 14 Verkehr und verkehrliche Maßnahmen 
Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wurden die Knotenpunkte Ringstraße / 
Weinhäuserstraße sowie Ringstraße / Widdauener Straße betrachtet. Insgesamt 
konnte eine sehr gute Verkehrsqualität festgestellt werden. 
Geschwindigkeitsreduzierungen oder auch Maßnahmen zur 
Geschwindigkeitsreduzierung können auf Ebene des Bauleitplanverfahrens nicht 
geregelt werden. Die hervorgebrachten Ideen werden aber von der Verwaltung zur 
Kenntnis genommen und außerhalb des Bauleitplanverfahrens geprüft. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1 Hochwassergefahr und Verkehr 
Hochwassergefahr 
Das Plangebiet liegt gemäß den Darstellungen der Hochwassergefahrenkarten 
(HWGK) des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz NRW (MULNV) in einem Bereich, der sich in einer Hochwassergefahrenzone 
niedriger Wahrscheinlichkeit befindet. Zur Einschätzung des Hochwasserrisikos am 
Standort und der ggf. erforderlichen Hochwasserschutzmaßnahmen für den 
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Objektschutz ist die Beauftragung eines zertifizierten Hochwasserberaters 
notwendig. 
Zur Berechnung des erforderlichen Rückhaltevolumens für ein 30-jähriges 
Starkregenereignisses wurde jeweils ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986 100 
für die Dachflächen und versiegelten Außenfläche der Kita sowie für die 
Stellplatzfläche erstellt. Demnach sind für die Dachflächen und versiegelten Flächen 
der Kita 47,15 m³ und für die vorgesehene Parkplatzfläche 49,16 m³. Der Nachweis 
einer Regenwasser-Rückhaltung ist erbracht, wenn das entsprechende 
Rückhaltevolumen auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen ist. Durch eine 
Absenkung der Spielplatzfläche und der Parkplatzfläche um 5 cm kann das 
erforderliche Rückhaltevolumen nachgewiesen werden. Die konkrete Planung und 
Umsetzung erfolgt in der Ausführungsplanung. Ferner werden als 
Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel Begrünungsmaßnahmen 
planungsrechtlich festgesetzt. Hierzu zählen beispielweise eine Dachbegrünung 
sowie das Anpflanzen beziehungsweise den Erhalt von Pflanzen. 
Verkehr 

Um die Bestandssituation aufnehmen zu können, wurde im Oktober 2021 von 0:00 
bis 24:00 Uhr eine Querschnittzählung an der Weinhäuserstraße, unmittelbar 
nördlich des Knotens mit der Ringstraße durchgeführt. Zudem wurde auf eine 
Verkehrszählung am Knotenpunkt Ringstraße / Hitdorfer Straße aus 2018 
zurückgegriffen. In Abstimmung mit der Stadt Leverkusen wurde eine erneute 
Verkehrszählung vom 5. bis 7. September 2023 an den Knotenpunkten Ringstraße / 
Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße durchgeführt. Die Zählungen 
fanden weder während dem Einfluss der Baustelle noch während der Corona bzw. 
Home-Office Pflicht Zeiten und Schulferien statt. Die Wetterbedingungen variierten 
und es wurden Temperaturen von maximal 30 °C und minimal 12 °C festgestellt, so 
dass von einem normalen Verkehrsaufkommen ausgegangen werden kann. 
Bei den Zählungen im Jahr 2021 gab es am Knotenpunkt Ringstraße / 
Weinhäuserstraße baustellenbedingt ein höheres Verkehrsaufkommen als üblich. 
Selbiges gilt für die westliche Ortseinfahrt sowie für den Knotenpunkt Ringstraße / 
Langenfelder Straße. Insgesamt hat die Verkehrsstärke 2023 im Vergleich zu den 
Untersuchungen im Jahr 2018 und 2021 abgenommen. 
Für die Knotenpunkte Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener 
Straße wurde eine sehr gute Verkehrsqualität, auch nach Inbetriebnahme der Kita, 
festgestellt. Zur Berechnung des planinduzierten Mehrverkehrs wurden seitens der 
Stadt Leverkusen Angaben zu den Kitaplätzen sowie zur Herkunft der Kinder 
gemacht. 
Ferner wurde die Situation im Bereich der beiden Kitas auf der Ringstraße betrachtet. 
Der Hol- und Bringverkehr führt zeitweise zu Störungen des Verkehrsflusses, was auf 
den relativ geringen Fahrbahnquerschnitt von 6 m in Kombination mit Pflanzinseln 
sowie auf die unzureichende Anzahl von Pkw-Stellplätzen zurückzuführen ist. 
Insgesamt ist trotz erhöhten Verkehrsaufkommens, insbesondere zu den 
morgendlichen und nachmittäglichen Spitzenstunden, weiterhin von einer sehr guten 
Qualitätsstufe auszugehen. 
Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie die Missachtung sonstiger 
Verkehrsregelungen sind nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens und können 
auch nicht auf dieser Ebene geregelt werden. Der Bebauungsplan dient nicht dazu, 
bereits bestehende Mängel in der Umgebung zu beheben. Die Lösung eines 
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Problems, das im Wesentlichen außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans liegt und nicht durch das Planvorhaben hervorgerufen wird, kann 
nicht auf den Vorhabenträger übertragen werden (sogenanntes „Koppelungs- und 
Verhältnismäßigkeitsgebot“). 
Insgesamt ist die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / 
Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße auch unter Berücksichtigung 
des Mehrverkehrs durch den Hol- und Bringverkehr mit der Qualitätsstufe A (sehr 
gut) zu bewerten. Aus verkehrlicher Sicht spricht nichts gegen das Planvorhaben. 
Zu 2 Bedarf und Prognose 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der 
Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Auch unter Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von 
keinem Rückgang des Bedarfs auszugehen, so dass die Aufstellung des Bebauungs-
planes zugunsten einer Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 
Der aktuelle Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich 
Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt und in der 
weiteren Planung als Grundlage verwendet. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 
wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und 
Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. 
Dazu wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet 
Leverkusen fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den 
Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der 
unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde 
gelegt. Ebenfalls zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert 
auf den Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 
2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt 
Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit 
dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 
Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer 
Wohngebiete im Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in 
eben diesen eine steigende Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der 
Prognose nicht berücksichtigt werden konnte.  
Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar 
und geben unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, 
dass die Eltern grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr 
Kind anmelden wollen. Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. 
Träger der Kita, Größe der Kita, Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz 
etc. Auch die Träger können frei entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah 
oder nicht) sie aufnehmen. Damit ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen 
zwischen den Stadtteilen. Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die 
Betreuungsplätze möglichst wohnortnah zu vergeben. Wie unter Punkt 1 erwähnt, 
besteht auch unter Berücksichtigung des durch das Planvorhaben hervorgerufenen 
Mehrverkehrs weiterhin eine sehr gute Verkehrsqualität an den untersuchten 
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Knotenpunkten (Knotenpunkte Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / 
Widdauener Straße). 
Zu 3 Verkehrsgutachten 
Die Annahmen der Ziel- und Quellverkehre basieren auf den Angaben des 
Fachbereiches Kinder und Jugend der Stadt Leverkusen (Stand 2023). Es wird 
davon ausgegangen, dass der Bedarf in Hitdorf bei insgesamt 195 Kitaplätzen liegt. 
Hiervon kommen 30 % (58) aus Hitdorf, 29 % (57) aus Rheindorf, Bürrig, Monheim 
und Langenfeld sowie 41 % (80) aus sonstigen Orten. 
Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz 
sind, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der 
Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung 
auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen 
als bei den kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Untersuchungen zufolge lag der Anteil 
des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 37 % 
und 61 %. 
Die Annahmen wurden entsprechend in dem Verkehrsgutachten angepasst. Ferner 
hat auch eine Betrachtung der bestehenden Kita auf der Ringstraße stattgefunden. 
Die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße sind weiterhin mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu 
bewerten. Die Länge des Abschnittes der Weinhäuserstraße von dem Kreisverkehr 
Weinhäuserstraße / Ringstraße bis zum Plangebiet beträgt ist mit 180 m als sehr 
kurz zu betrachten. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit von Begegnungsverkehr auf 
dem Kurzen Abschnitt als relativ gering einzustufen. Falls es zu Begegnungsverkehr 
kommen sollte, ist lediglich mit geringen Wartezeiten zu rechnen. Aus verkehrlicher 
Sicht spricht nichts gegen das Planvorhaben. Demnach sind auch keine Aussagen 
bzw. Maßnahmen hinsichtlich der Breite und der Parkplätze entlang der 
Weinhäuserstraße zu treffen. 
Die Aussagen zur Parksituation den bestehen Kitas lassen darauf schließen, dass 
nicht ausreichend Parkplätze vorhanden sind. Um dem vorzubeugen sind, anders als 
gemäß Stellplatzsatzung Leverkusen gefordert 10 Stellplätze, insgesamt 30 
Stellplätze plus 2 Stellplätze für Menschen mit Behinderung vorgesehen. Die Lösung 
eines Problems, das im Wesentlichen außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans liegt und nicht durch das Planvorhaben hervorgerufen wird, kann 
nicht auf den Vorhabenträger übertragen werden (sogenanntes „Koppelungs- und 
Verhältnismäßigkeitsgebot“). 
Zu 4 Verkehrsauswirkungen 
Wie unter Punkt 3 aufgeführt, ist mit keinen wesentlichen verkehrlichen 
Auswirkungen auf die Umgebung zu rechnen. Auch wenn durch das Vorhaben 
zusätzlicher Verkehr erzeugt wird, stehen die Bedürfnisse der Allgemeinheit im 
Hinblick auf die Versorgung der Kinder mit Kindergartenplätze im Vordergrund. Die 
Wahl der Kitagröße und des Standortes erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund 
des Bedarfs an Kitaplätzen sowie dem Mangel an Alternativstandorten. 
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Eine Erschließung über den Kreisverkehr Fahnenacker / Langenfelder Straße 
/Weinhäuserstraße hätte zur Folge, dass auf einer Länge von insgesamt 900 m der 
derzeitige landwirtschaftliche Weg (Weinhäuserstraße) zu einer Erschließungsstraße 
ausgebaut werden müsste, was wiederum mit einem hohen Flächenverbrauch sowie 
Kosten verbunden ist. Die vorgesehene Erschließung greift auf die bereits 
vorhandene Infrastruktur zurück und minimiert somit den Eingriff in die Landschaft 
sowie in das Landschaftsbild. 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine weiteren Baugebiete geplant. Sollten zukünftig 
weitere Fläche entwickelt werden, sind im Rahmen eines neuen 
Bauleiplanverfahrens die Auswirkungen zu untersuchen. Hierzu zählt unter anderem 
die Erstellung eines Verkehrsgutachtens. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Verkehr 
Um die verkehrlichen Auswirkungen des Planvorhabens zu untersuchen, wurde eine 
Bestandsuntersuchung im Oktober 2021 von 0:00 bis 24:00 Uhr eine 
Querschnittzählung an der Weinhäuserstraße, unmittelbar nördlich des Knotens mit 
der Ringstraße durchgeführt. Zudem wurde auf eine Verkehrszählung am 
Knotenpunkt Ringstraße/Hitdorfer Straße aus 2018 zurückgegriffen. In Abstimmung 
mit der Stadt Leverkusen wurde eine erneute Verkehrszählung vom 5. bis 
7. September 2023 an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße durchgeführt. Die Wetterbedingungen variierten und 
es wurden Temperaturen von maximal 30 °C und minimal 12 °C festgestellt, so dass 
von einem normalen Verkehrsaufkommen ausgegangen werden kann. Die 
Zählungen fanden weder während dem Einfluss der Baustelle noch während der 
Corona bzw. Home-Office Pflicht Zeiten und Schulferien statt. 
Bei den Zählungen im Jahr 2021 gab es am Knotenpunkt Ringstraße / 
Weinhäuserstraße baustellenbedingt ein höheres Verkehrsaufkommen als üblich. 
Selbiges gilt für die westliche Ortseinfahrt sowie für den Knotenpunkt Ringstraße / 
Langenfelder Straße. Insgesamt hat die Verkehrsstärke 2023 im Vergleich zu den 
Untersuchungen im Jahr 2018 und 2021 abgenommen. 
Für die Knotenpunkte Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener 
Straße wurde eine sehr gute Verkehrsqualität, auch nach Inbetriebnahme der Kita, 
festgestellt. Zur Berechnung des durch das Planvorhaben ausgelösten Mehrverkehrs 
wurden seitens der Stadt Leverkusen Angaben zu den Kitaplätzen sowie zur 
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Herkunft der Kinder gemacht. Demnach sind 195 Kinder für die Hitdorfer Kitas 
vorgemerkt. Hiervon kommen 30 % (58) aus Hitdorf, 29 % (57) aus Rheindorf, Bürrig, 
Monheim und Langenfeld sowie 41 % (80) aus sonstigen Orten. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Untersuchungen zufolge lag der Anteil 
des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 37 % 
und 61 %. Die Annahmen wurden entsprechend in dem Verkehrsgutachten 
angepasst. 
Die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße sind auch unter Berücksichtigung des Mehrverkehrs 
durch den Hol- und Bringverkehr in den morgendlichen Spitzenstunden mit der 
Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. Aus verkehrlicher Sicht spricht nichts gegen 
das Planvorhaben. 
Zu Standort 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Die Betrachtung von Planungsalternativen sowie deren Umsetzung wurde und wird 
somit durch die Stadt Leverkusen vorgenommen. Da anderwärtige 
Grundstücksflächen zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Hitdorf sowie in 
benachbarten Stadtteilen gegenwertig nicht zur Verfügung stehen, wird der Bau einer 
6-zügigen Kita im Bereich der Weinhäuserstraße als angemessen erachtet. Hinzu 
kommt, dass sich die Fläche am Rande einer von Wohnbebauung geprägten 
Siedlung befindet und einen Lückenschluss zu den angrenzenden Kleingärten 
bewirkt. Weiterhin eignet sich die Fläche aufgrund der umliegenden Freifläche bzw. 
des vorgesehenen Naturerfahrungsraum als Standort für eine Kita. 
Angesichts des bestehenden Bedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie das Fehlen 
von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch in anderen 
Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in 
Hitdorf als angemessen / und erforderlich betrachtet. Wie in der Stellungnahme 
richtig dargelegt, werden in Leverkusen Flächen für seniorengerechtes Wohnen 
benötigt. Jedoch besteht nicht nur ein Bedarf an Senioreneinrichtungen, sondern 
generell an Flächen für die Daseinsvorsorge. Vorliegend wurde sich aufgrund des 
Mangels und des Anspruches an Kitaplätzen sowie der Standortqualitäten für die 
Errichtung einer Kita Kindertagesstätte entschieden. Eine Erweiterung von 
Wohnbauflächen an der Weinhäuserstraße wird durch das Bebauungsplanverfahren 
Nr. 252/I städtebaulich nicht präferiert, so dass die Errichtung von Wohnungen an 
diesem Standort nicht vorgesehen ist. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Bedarf 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der 
Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Auch unter Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von 
keinem Rückgang des Bedarfs auszugehen, so dass die Aufstellung des 
Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 
Der aktuelle Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich 
Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt und in der 
weiteren Planung als Grundlage verwendet. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 
wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und 
Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. Dazu wird seitens der 
Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet Leverkusen 
fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung wird anhand 
der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den Rat der Stadt 
Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen 
Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde gelegt. Ebenfalls 
zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten 
Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den 
Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 
bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen 
übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit dem Basisjahr 
2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen Ungenauigkeiten in der 
Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im Stadtgebiet kann 
es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende 
Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden 
konnte. 
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Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar 
und geben unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, 
dass die Eltern grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr 
Kind anmelden wollen. Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. 
Träger der Kita, Größe der Kita, Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz 
etc. Auch die Träger können frei entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah 
oder nicht) sie aufnehmen. Damit ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen 
zwischen den Stadtteilen. Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die 
Betreuungsplätze möglichst wohnortnah zu vergeben.  
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie 
das Fehlen von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch 
in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer 
Kita in Hitdorf als angemessen / erforderlich betrachtet. 
Bei dem in der Äußerung aufgeführten Standort an der Weichselstraße, handelt es 
sich um einen Standort, an dem zum Jahre 2016 eine städtische Kita betrieben 
wurde. Diese wurde aufgrund ihrer Beschaffenheit (Leichtbau- / Containerbauweise) 
und ihres Alters (Errichtung in den 70er Jahren) als abgängig eingestuft, so dass mit 
dem Neubau der 8-gruppigen Kita in der Masurenstraße ein Ersatzbau geschaffen 
wurde. Geplant ist am Standort Weichselstraße ein Neubau mit Räumlichkeiten für 
zwei Großtagespflegestellen. 
Zu Verkehr 
Aus dem Verkehrsgutachten (Stand Dezember 2023) geht hervor, dass durch den 
Hol- und Bringverkehr der Kita von keinen wesentlichen Mehrbelastungen auf das 
Verkehrsnetz auszugehen ist. Sowohl im Bestand als auch unter Berücksichtigung 
des Planvorhabens weisen die Knotenpunkte (Knotenpunkten Ringstraße / 
Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße) eine sehr gute 
Verkehrsqualität (Qualitätsstufe A) auf. 
Zu Mobilität 
Das Mobilitätskonzept der Stadt Leverkusen definiert die Ziele und Strategien im 
Bereich der Mobilität für den Zielhorizont von 2030 bis 2035. Es beinhaltet 
Maßnahmen wie den Ausbau der Radinfrastruktur, die Verbesserung von Fußwegen 
und die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Diese Maßnahmen würden auch 
dem Verkehrsaufkommen sowie der Verkehrssicherheit im Plangebiet und der 
direkten Umgebung zugutekommen. 
Hinsichtlich der Annahmen zu den Quell- und Zielverkehren wird deutlich, dass der 
Standort der Kita nicht in unmittelbarer Nähe aller Nutzer liegt. Dennoch wird die 
Entscheidung getroffen, die Bedürfnisse der Allgemeinheit im Hinblick auf die 
Versorgung der Kinder in den Vordergrund zu stellen. Die Wahl der Kitagröße und 
des Standortes erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund des Bedarfs an Kitaplätzen 
sowie dem Mangel an Alternativstandorten. 
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Zu Grünflächen 
Die Wertigkeit der bestehenden Grünfläche erfährt durch den geplanten 
Naturerfahrungsraum eine Aufwertung. Grundsätzlich ist diese Fläche als öffentliche 
Grünfläche vorgesehen und steht somit allgemein zur Verfügung. Neben der 
Anordnung von Pflanz- und Blühzonen wird auch eine offene Wiese als Teil des 
Nutzungskonzeptes vorgesehen und ermöglicht eine freie Aneignung.  
Zu Flächeninanspruchnahme und Klimaschutz 
Die Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-
Plätze zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck ist auch die Inanspruchnahme von 
bisher unbebauten Flächen bzw. Flächen im Außenbereich unvermeidbar, auch 
wenn diese eine relativ hohe Schutzwürdigkeit ausweisen. Es ist nicht zu verachten, 
dass mit dem Neubau einer Kita eine derzeit unbebaute landwirtschaftliche Fläche 
versiegelt wird. 
Im vorliegenden Fall ist die direkte Umgebung durch Wohnbebauung und Freiflächen 
geprägt, was für einen Kita-Standort als geeignet eingestuft wird. Ferner kann auf die 
bereits vorhandene Infrastruktur in der Umgebung zurückgegriffen werden. 
Um die Eingriffe in die Natur auf ein Minimum zu reduzieren, werden auf Ebene des 
Bebauungsplans zum einen die zu überbaubaren Flächen festgesetzt und zum 
anderen zahlreiche Begrünungsmaßnahmen planungsrechtlich gesichert. Zusätzlich 
werden ein Umweltbericht sowie ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt, 
dessen Ergebnisse in die Planung einfließen. In dem landespflegerischen 
Fachbeitrag wird der Eingriff in Landschaft und Natur bewertet und bilanziert und 
dient der Ermittlung des Kompensationsbedarfes. Im Ergebnis der Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung ergibt sich für den Planzustand ein ökologischer Gesamtwert 
von + 1.086 Punkten. Ein externer Ausgleich ist folglich nicht erforderlich, die 
Eingriffe in Natur und Landschaft werden vollständig innerhalb des Plangebietes 
kompensiert. Aufgrund der projektierten Gebäudestellung sowie Kubatur ist mit 
keiner wesentlichen Auswirkung auf die Entstehung bzw. der Abfluss von Frisch- und 
Kaltluft zu rechnen. 
Die überwiegende Fläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 252/I bleibt 
unversiegelt und führt in Kombination mit den o.g. Begrünungsmaßnahmen sowie 
dem vorgesehenen Naturerfahrungsraum zu einem insgesamt vertretbaren Maß an 
neu zu versiegelnder Fläche. 
Zu Hochwasser 
Gemäß der Karte des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 
(GeoPortal NRW) liegt das Gebiet nicht innerhalb eines festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes. Entsprechend der Hochwasserrisikokarte ist das 
Plangebiet weder von einen Hochwasser HQ10 (hohe Wahrscheinlichkeit) noch von 
einen Hochwasser HQ100 betroffen (mittlere Wahrscheinlichkeit). Letzteres trifft 
jedoch auf die Flächen, die westlich an das Plangebiet grenzen, zu. Von einem 
HQ1000 (Niedrige Wahrscheinlichkeit) ist der gesamte Bereich entlang des Rheins, 
einschließlich des Plangebietes betroffen. 
Zur Einschätzung des Hochwasserrisikos am Standort und der ggf. erforderlichen 
Hochwasserschutzmaßnahmen für den Objektschutz wird ein zertifizierter 
Hochwasserberater in die weitere Planung miteingebunden. 
Zur Berechnung des erforderlichen Rückhaltevolumens für ein 30-jähriges 
Starkregenereignisses wurde jeweils ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986 100 
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für die Dachflächen und versiegelten Außenfläche der Kita sowie für die 
Stellplatzfläche erstellt. Demnach sind für die Dachflächen und versiegelten Flächen 
der Kita 47,15 m³ und für die vorgesehene Parkplatzfläche 49,16 m³. Der Nachweis 
einer Regenwasser-Rückhaltung ist erbracht, wenn das entsprechende 
Rückhaltevolumen auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen ist. Durch eine 
Absenkung der Spielplatzfläche und der Parkplatzfläche um 5 cm kann das 
erforderliche Rückhaltevolumen nachgewiesen werden. Die konkrete Planung und 
Umsetzung erfolgt in der Ausführungsplanung. Ferner werden als 
Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel Begrünungsmaßnahmen 
planungsrechtlich festgesetzt. Hierzu zählen beispielweise eine Dachbegrünung 
sowie das Anpflanzen beziehungsweise den Erhalt von Pflanzen. 
Zu Landschaftsplan 
Gemäß § 20 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW) treten bei der 
Aufstellung, Änderung und Ergänzung eines Flächennutzungsplans im 
Geltungsbereich eines Landschaftsplans widersprechende Darstellungen und 
Festsetzungen des Landschaftsplans mit dem Inkrafttreten des entsprechenden 
Bebauungsplans außer Kraft, soweit der Träger der Landschaftsplanung im 
Beteiligungsverfahren diesem Flächennutzungsplan nicht widersprochen hat. Im 
vorliegenden Fall wurde seitens des Trägers der Landschaftsplanung kein 
Widerspruch gegen die Flächennutzungsplanung vorgebracht. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird teilweise gefolgt. 
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I/A 25: 252/I_3(1)_Äußerung_24 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Bedarf 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der 
Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Auch unter Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von 
keinem Rückgang des Bedarfs auszugehen, so dass die Aufstellung des 
Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 
Der aktuelle Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich 
Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt und in der 
weiteren Planung als Grundlage verwendet. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 
wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und 
Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
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Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. 
Dazu wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet 
Leverkusen fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den 
Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der 
unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde 
gelegt. Ebenfalls zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert 
auf den Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 
2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt 
Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit 
dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 
Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer 
Wohngebiete im Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in 
eben diesen eine steigende Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der 
Prognose nicht berücksichtigt werden konnte.  
Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar 
und geben unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, 
dass die Eltern grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr 
Kind anmelden wollen. Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. 
Träger der Kita, Größe der Kita, Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz 
etc.. Auch die Träger können frei entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah 
oder nicht) sie aufnehmen. Damit ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen 
zwischen den Stadtteilen. Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die 
Betreuungsplätze möglichst wohnortnah zu vergeben.  
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie 
das Fehlen von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch 
in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer 
Kita in Hitdorf als angemessen / erforderlich betrachtet. 
Zu Standort 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Die Betrachtung von Planungsalternativen sowie deren Umsetzung wurde und wird 
somit durch die Stadt Leverkusen vorgenommen. Da anderwärtige 
Grundstücksflächen zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Hitdorf sowie in 
benachbarten Stadtteilen gegenwertig nicht zur Verfügung stehen, wird der Bau einer 
6-zügigen Kita im Bereich der Weinhäuserstraße als angemessen erachtet.  
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Hinzu kommt, dass sich die Fläche am Rande einer von Wohnbebauung geprägten 
Siedlung befindet und einen Lückenschluss zu den angrenzenden Kleingärten 
bewirkt. Weiterhin eignet sich die Fläche aufgrund der umliegenden Freifläche bzw. 
des vorgesehenen Naturerfahrungsraum als Standort für eine Kita. 
Angesichts des bestehenden Bedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie das Fehlen 
von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch in anderen 
Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in 
Hitdorf als angemessen / und erforderlich betrachtet. 
Um die Eingriffe in die Natur auf ein Minimum zu reduzieren, werden auf Ebene des 
Bebauungsplans zum einen die zu überbaubaren Flächen festgesetzt und zum 
anderen zahlreiche Begrünungsmaßnahmen planungsrechtlich gesichert. Zusätzlich 
werden ein Umweltbericht sowie ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt, 
dessen Ergebnisse in die Planung einfließen. In dem landespflegerischen 
Fachbeitrag wird der Eingriff in Landschaft und Natur bewertet und bilanziert und 
dient der Ermittlung des Kompensationsbedarfes. Im Ergebnis der Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung ergibt sich für den Planzustand ein ökologischer Gesamtwert 
von + 1.086 Punkten. Ein externer Ausgleich ist folglich nicht erforderlich, die 
Eingriffe in Natur und Landschaft werden vollständig innerhalb des Plangebietes 
kompensiert. Aufgrund der projektierten Gebäudestellung sowie Kubatur ist mit 
keiner wesentlichen Auswirkung auf die Entstehung bzw. der Abfluss von Frisch- und 
Kaltluft zu rechnen. 
Zu Hochwasserschutz 
Gemäß der Karte des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 
(GeoPortal NRW) liegt das Gebiet nicht innerhalb eines festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes. Entsprechend der Hochwasserrisikokarte ist das 
Plangebiet weder von einen Hochwasser HQ10 (hohe Wahrscheinlichkeit) noch von 
einen Hochwasser HQ100 betroffen (mittlere Wahrscheinlichkeit). Letzteres trifft 
jedoch auf die Flächen, die westlich an das Plangebiet grenzen, zu. Von einem 
HQ1000 (Niedrige Wahrscheinlichkeit) ist der gesamte Bereich entlang des Rheins, 
einschließlich des Plangebietes betroffen. 
Zur Einschätzung des Hochwasserrisikos am Standort und der ggf. erforderlichen 
Hochwasserschutzmaßnahmen für den Objektschutz wird ein zertifizierter 
Hochwasserberater in die weitere Planung miteingebunden. 
Zur Berechnung des erforderlichen Rückhaltevolumens für ein 30-jähriges 
Starkregenereignisses wurde jeweils ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986 100 
für die Dachflächen und versiegelten Außenfläche der Kita sowie für die 
Stellplatzfläche erstellt. Demnach sind für die Dachflächen und versiegelten Flächen 
der Kita 47,15 m³ und für die vorgesehene Parkplatzfläche 49,16 m³. Der Nachweis 
einer Regenwasser-Rückhaltung ist erbracht, wenn das entsprechende 
Rückhaltevolumen auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen ist. Durch eine 
Absenkung der Spielplatzfläche und der Parkplatzfläche um 5 cm kann das 
erforderliche Rückhaltevolumen nachgewiesen werden. Die konkrete Planung und 
Umsetzung erfolgt in der Ausführungsplanung. Ferner werden als 
Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel Begrünungsmaßnahmen 
planungsrechtlich festgesetzt. Hierzu zählen beispielweise eine Dachbegrünung 
sowie das Anpflanzen beziehungsweise den Erhalt von Pflanzen. 
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Zu Verkehrsgutachten 
Als Reaktion auf die Anmerkungen und Einwände zum Verkehr sowie zum 
Verkehrsgutachten wurde das Gutachten hinsichtlich der Annahmen und Zählungen 
grundliegend überarbeitet. In Abstimmung mit der Stadt Leverkusen wurden vom 5. 
bis 7. September 2023 erneut Verkehrszählungen an den Knotenpunkten 
Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße durchgeführt. 
Die Wetterbedingungen variierten und es wurden Temperaturen von maximal 30 °C 
und minimal 12 °C festgestellt, so dass von einem normalen Verkehrsaufkommen 
ausgegangen werden kann. Die Zählungen fanden weder während dem Einfluss der 
Baustelle noch während der Corona bzw. Home-Office Pflicht Zeiten und Schulferien 
statt. Ferner hat auch im Rahmen der Verkehrsuntersuchung eine Betrachtung der 
bestehenden Kita auf der Ringstraße, inklusive der Auswirkungen, stattgefunden. 
Die Annahmen der Ziel- und Quellverkehre basieren auf den Angaben des 
Fachbereiches Kinder und Jugend der Stadt Leverkusen (Stand 2023). Es wird 
davon ausgegangen, dass der Bedarf in Hitdorf bei insgesamt 195 Kitaplätzen liegt. 
Hiervon kommen 30 % (58) aus Hitdorf, 29 % (57) aus Rheindorf, Bürrig, Monheim 
und Langenfeld sowie 41 % (80) aus sonstigen Orten. 
Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer:innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz 
sind, ist bei Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der 
Pkw als Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung 
auch die Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen 
als bei den kurzen Wegen innerhalb des Stadtteils. 
Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der 
Entfernung zur Kita sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der 
Wegezwecke der Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs auf 60 % prognostiziert. Untersuchungen zufolge lag der Anteil 
des motorisierten Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 37 % 
und 61 %. 
Die Annahmen der Herkunft der Kitakinder sowie die Ergebnisse der erneut 
durchgeführten Zählungen wurden entsprechend in dem Verkehrsgutachten 
angepasst. Die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / 
Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße ist weiterhin mit der 
Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. Aus verkehrlicher Sicht spricht nichts gegen 
das Planvorhaben. 
Die Kosten, die bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes entstehen, können 
gemäß BauGB auf den Investor übertragen werden. Die von dem Investor 
getragenen Kosten beinhalten unter anderem die Kosten für die Erstellung von 
Fachgutachten. Unabhängig von wem die Kosten getragen werden, sind Gutachten 
neutral zu verfassen. Das Verkehrsgutachten wurde in Abstimmung mit dem 
Verkehrsamt der Stadt Leverkusen erstellt. Die Zweifel an einem Mangel an 
Neutralität sind nicht nachvollziehbar und gerechtfertigt. 
Zu Bebauungsplan 
Der Bedarf an Kitaplätzen wurde derweil aktualisiert. Der Bedarf, der auch als 
Annahme dem Verkehrsgutachten zugrunde liegt, wurde von dem Fachbereich 
Kinder und Jugend der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt. Demnach wird 
davon ausgegangen, dass der Bedarf in Hitdorf bei insgesamt 195 Kitaplätzen liegt. 
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Hiervon kommen 30 % (58) aus Hitdorf, 29 % (57) aus Rheindorf, Bürrig, Monheim 
und Langenfeld sowie 41 % (80) aus sonstigen Orten. 
Die weitere Planung sowie das Verkehrsgutachten basieren auf den aktualisierten 
Annahmen. Die Notwendigkeit, eine Kita zu errichten, ist weiterhin gegeben. 
Angesichts des hohen Bedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie das Fehlen von 
geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch in anderen 
Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer 6-zügigen 
Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird teilweise gefolgt. 
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I/A 26: 252/I_3(1)_Äußerung_25 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Verkehr 
Um die verkehrlichen Auswirkungen des Planvorhabens zu untersuchen, wurde eine 
Bestandsuntersuchung im Oktober 2021 von 0:00 bis 24:00 Uhr eine 
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Querschnittzählung an der Weinhäuserstraße, unmittelbar nördlich des Knotens mit 
der Ringstraße durchgeführt. Zudem wurde auf eine Verkehrszählung am 
Knotenpunkt Ringstraße / Hitdorfer Straße aus 2018 zurückgegriffen. In Abstimmung 
mit der Stadt Leverkusen wurde eine erneute Verkehrszählung vom 5. bis 
7. September 2023 an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße durchgeführt. Die Wetterbedingungen variierten und 
es wurden Temperaturen von maximal 30 °C und minimal 12 °C festgestellt, so dass 
von einem normalen Verkehrsaufkommen ausgegangen werden kann. Die 
Zählungen fanden weder während dem Einfluss der Baustelle noch während der 
Corona bzw. Home-Office Pflicht Zeiten und Schulferien statt. 
Bei den Zählungen im Jahr 2021 gab es am Knotenpunkt Ringstraße / 
Weinhäuserstraße baustellenbedingt ein höheres Verkehrsaufkommen als üblich. 
Selbiges gilt für die westliche Ortseinfahrt sowie für den Knotenpunkt Ringstraße / 
Langenfelder Straße. Insgesamt hat die Verkehrsstärke 2023 im Vergleich zu den 
Untersuchungen im Jahr 2018 und 2021 abgenommen. 
Für die Knotenpunkte Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener 
Straße wurde eine sehr gute Verkehrsqualität, auch nach Inbetriebnahme der Kita, 
festgestellt. Zur Berechnung des durch das Planvorhaben ausgelösten Mehrverkehrs 
wurden seitens der Stadt Leverkusen Angaben zu den Kitaplätzen sowie zur 
Herkunft der Kinder gemacht. Die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten 
Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße sind auch unter 
Berücksichtigung des Mehrverkehrs durch den Hol- und Bringverkehr mit der 
Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. Aus verkehrlicher Sicht spricht nichts gegen 
das Planvorhaben. 
Zu Bedarf 
In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch 
ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der 
Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Auch unter Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von 
keinem Rückgang des Bedarfs auszugehen, so dass die Aufstellung des Bebauungs-
planes zugunsten einer Kita in Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 
Der aktuelle Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich 
Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt und in der 
weiteren Planung als Grundlage verwendet. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 
wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und 
Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. 
Dazu wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet 
Leverkusen fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den 
Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der 
unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde 
gelegt. Ebenfalls zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert 
auf den Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 
2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt 
Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit 
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dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 
Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer 
Wohngebiete im Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in 
eben diesen eine steigende Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der 
Prognose nicht berücksichtigt werden konnte.  
Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar 
und geben unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, 
dass die Eltern grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr 
Kind anmelden wollen. Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. 
Träger der Kita, Größe der Kita, Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz 
etc. Auch die Träger können frei entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah 
oder nicht) sie aufnehmen. Damit ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen 
zwischen den Stadtteilen. Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die 
Betreuungsplätze möglichst wohnortnah zu vergeben.  
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie 
das Fehlen von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch 
in anderen Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer 
Kita in Hitdorf als angemessen / erforderlich betrachtet. Hinzu kommt, dass sich die 
Fläche am Rande einer von Wohnbebauung geprägten Siedlung befindet und einen 
Lückenschluss zu den angrenzenden Kleingärten bewirkt. Weiterhin eignet sich die 
Fläche aufgrund der umliegenden Freifläche bzw. des vorgesehenen 
Naturerfahrungsraum als Standort für eine Kita. 
Wie in der Stellungnahme richtig dargelegt, werden in Leverkusen Flächen für 
seniorengerechtes Wohnen benötigt. Jedoch besteht nicht nur ein Bedarf an 
Senioreneinrichtungen, sondern generell an Flächen für die Daseinsvorsorge. 
Vorliegend wurde sich aufgrund des Mangels und des Anspruches für die Errichtung 
einer Kindertagesstätte entschieden. Eine Erweiterung von Wohnbauflächen an der 
Weinhäuserstraße wird durch das Bebauungsplanverfahren Nr. 252/I städtebaulich 
nicht präferiert, so dass die Errichtung von Wohnungen an diesem Standort nicht 
vorgesehen ist. 
Zu Gutachten 
In Bebauungsplanverfahren ist es üblich, dass die Gutachter von den Investoren in 
Auftrag gegeben und bezahlt werden. Die Gutachten werden neutral und nach 
Vorgaben bzw. entsprechend der Anforderungen der Stadt erstellt. Im Anschluss wird 
das Gutachten durch die Stadt geprüft und erst dann zur Verwendung freigegeben. 
Unabhängig von wem die Kosten getragen werden, sind Gutachten neutral zu 
verfassen. Das Verkehrsgutachten wurde in Abstimmung mit dem Verkehrsamt der 
Stadt Leverkusen erstellt sowie geprüft und freigegeben. 
Um die Öffentlichkeit in die Planung einzubeziehen, wurde die Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig über die Ziele und Zwecke der Planung informiert. Im 
Rahmen der Öffentlichkeitsveranstaltung und schriftlich wurde den Bürgern 
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Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Die Anmerkung wurden in der 
weiteren Planung berücksichtigt. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird teilweise gefolgt. 
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I/A 27: 252/I_3(1)_Äußerung_26 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Im Zuge einer Artenschutzprüfung der Stufe I (Vorprüfung) ist auf Grundlage einer 
Plausibilitätsprüfung festzustellen, ob potentiell die Möglichkeit besteht, dass die 
artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG infolge der 
Umsetzung der Planung ausgelöst werden. 
Vorliegend wurde hierzu über eine Datenabfrage (LANUV Messtischblatt-Abfrage, 
@LINFOS) sowie mit Hilfe einer Potential-Analyse der Lebensraumstrukturen im 
Plangebiet (Ortsbegehung) die zu betrachtenden Arten ermittelt. Anschließend wurde 
untersucht, ob und bei welchen Arten durch spezifische Wirkfaktoren der Planung 
eine Betroffenheit ausgelöst wird. 
Im Zuge der durchgeführten artenschutzrechtlichen Untersuchung konnte für die 
aufgelisteten planungsrelevanten Arten des Messtischblattes 4907 2. Quadrant eine 
Betroffenheit unter Berücksichtigung der Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen 
ausgeschlossen werden. Demzufolge sind weitere Kartierungen nicht notwendig. 
Im Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in NRW vom MULNV wird im 
Rahmen einer Artenschutzprüfung der Stufe I lediglich eine Habitat-Potential-Analyse 
gefordert. Diese Habitat-Potenzialabschätzungen kann ganzjährig erhoben werden, 
da sich die Ausprägung der Habitatstrukturen im Verlauf eines Jahres nicht 
verändern. Eine Ortsbegehung wird nicht als verpflichtende Methode beschrieben, 
kann aber zur besseren Einschätzung des Flächenpotentials durchgeführt werden. 
Hierzu wurde die Ortsbegehung, wie in der Stellungnahme genannt, am 24. 
November 2021 durchgeführt. Als Reaktion auf die Anmerkungen und Ausführungen 
während der frühzeitigen Beteiligung, erfolgten im Frühling und im Sommer 2023 
insgesamt vier weitere Ortsbegehungen unter unterschiedlichen Wetterverhältnissen 
sowie eine Langzeiterfassung mittels Horchboxen. 
Hinsichtlich des Vorkommnisses eines Spechtes konnten keine Anzeichen (Specht- 
und Faulhöhlen, Astlöcher) auf ein Vorkommen erkannt werden. Ferner konnten 
keine geeigneten Strukturen für Amphibien im Plangebiet erkannt werden, sodass 
auch hier von keinem Vorkommen ausgegangen werden kann. Auch wenn das 
Vorkommen des Stars als unwahrscheinlich einzustufen ist, sind zum Teil geeignete 
Strukturen im Plangebiet vorhanden, die als potenzielles Nahrungshabitat des Stars 
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dienen können. Diese lassen sich aber auch im direkten Umfeld vorfinden, sodass 
durch die Planung keine erheblichen Konflikte entstehen. Ferner konnten keine 
geeigneten Strukturen für Amphibien im Plangebiet festgestellt werden. 
Im Rahmen einer Langzeiterfassung (Horchboxen) konnte das Vorkommen von 
Zwergfledermäusen nicht festgestellt werden. Um dennoch ein mögliches Eintreten 
von Verbotstatbeständen zu verhindern sind die Gehölze außerhalb der Zeiten der 
Nutzung der Sommerquartiere (April-Oktober) zu fällen. 
Es ist weiterhin davon auszugehen, dass unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen keine Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
ausgelöst werden und dem Bebauungsplan aus artenschutzrechtlichen Belangen 
zugestimmt werden kann. 
Die überarbeitete Artenschutzprüfung kann im Rahmen der Offenlage eingesehen 
werden. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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I/A 28: 252/I_3(1)_Äußerung_27 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Verkehr 
Um die verkehrlichen Auswirkungen des Planvorhabens zu untersuchen, wurde eine 
Bestandsuntersuchung im Oktober 2021 von 0:00 bis 24:00 Uhr eine 
Querschnittzählung an der Weinhäuserstraße, unmittelbar nördlich des Knotens mit 
der Ringstraße durchgeführt. Zudem wurde auf eine Verkehrszählung am 
Knotenpunkt Ringstraße / Hitdorfer Straße aus 2018 zurückgegriffen. In Abstimmung 
mit der Stadt Leverkusen wurde eine erneute Verkehrszählung vom 5. bis 



133 
 

7. September 2023 an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und 
Ringstraße / Widdauener Straße durchgeführt. Die Wetterbedingungen variierten und 
es wurden Temperaturen von maximal 30 °C und minimal 12 °C festgestellt, so dass 
von einem normalen Verkehrsaufkommen ausgegangen werden kann. Die 
Zählungen fanden weder während dem Einfluss der Baustelle noch während der 
Corona bzw. Home-Office Pflicht Zeiten und Schulferien statt. 
Bei den Zählungen im Jahr 2021 gab es am Knotenpunkt Ringstraße / 
Weinhäuserstraße baustellenbedingt ein höheres Verkehrsaufkommen als üblich. 
Selbiges gilt für die westliche Ortseinfahrt sowie für den Knotenpunkt Ringstraße / 
Langenfelder Straße. Insgesamt hat die Verkehrsstärke 2023 im Vergleich zu den 
Untersuchungen im Jahr 2018 und 2021 abgenommen. 
Für die Knotenpunkte Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener 
Straße wurde eine sehr gute Verkehrsqualität, auch nach Inbetriebnahme der Kita, 
festgestellt. Zur Berechnung des durch das Planvorhaben ausgelösten Mehrverkehrs 
wurden seitens der Stadt Leverkusen Angaben zu den Kitaplätzen sowie zur 
Herkunft der Kinder gemacht. Die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten 
Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße sind auch unter 
Berücksichtigung des Mehrverkehrs durch den Hol- und Bringverkehr mit der 
Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. Aus verkehrlicher Sicht spricht nichts gegen 
das Planvorhaben. 
Zu Standort 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 
ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine 
Vielzahl an Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), 
bei anderen Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde 
abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  
Die Betrachtung von Planungsalternativen sowie deren Umsetzung wurde und wird 
somit durch die Stadt Leverkusen vorgenommen. Da anderwärtige 
Grundstücksflächen zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Hitdorf sowie in 
benachbarten Stadtteilen gegenwertig nicht zur Verfügung stehen, wird der Bau einer 
6-zügigen Kita im Bereich der Weinhäuserstraße als angemessen erachtet. Hinzu 
kommt, dass sich die Fläche am Rande einer von Wohnbebauung geprägten 
Siedlung befindet und einen Lückenschluss zu den angrenzenden Kleingärten 
bewirkt. Weiterhin eignet sich die Fläche aufgrund der umliegenden Freifläche bzw. 
des vorgesehenen Naturerfahrungsraum als Standort für eine Kita. 
Angesichts des bestehenden Bedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie das Fehlen 
von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch in anderen 
Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in 
Hitdorf als angemessen / und erforderlich betrachtet. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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I/B Äußerungen der Träger der öffentlichen Belange 
I/B 1: Amprion GmbH  

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Durch die Planung sind keine Hochspannungsleitungen der Amprion GmbH 
betroffen. Bezüglich weiterer möglicher Hochspannungsleitungen wurden weitere 
Unternehmen beteiligt. Aus der entsprechenden Stellungnahme geht ebenfalls 
hervor, dass durch die Planung keine Richtfunktrassen betroffen sind. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
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I/B 2: Bezirksregierung Köln - Dezernat 53 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Begründung des Flächennutzungsplans sowie des Bebauungsplans wurde 
dahingehend ergänzt, dass das Gesamtstädtische Seveso-II-Konzept näher erläutert 
wurde. Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb einer der sogenannten 
Planungszonen. Die auf Monheimer Stadtgebiet angesiedelte Bayer 
CropScience AG hat laut technischen Gutachten des gesamtstädtischen Seveso-II-
Konzepts keine Auswirkungen auf das Leverkusener Stadtgebiet. 
Derweil wurde eine schalltechnische Untersuchung hinsichtlich des Verkehrs- und 
Gewerbelärms durchgeführt. Im Ergebnis werden im Plangebiet selbst die höchsten 
Beurteilungspegel von 42 dB(A) am Tag an der Nordwest- und Südwestfassade 
nahe der Weinhäuserstraße erreicht. die höchsten. Außerhalb des Plangebietes, 
entlang der Weinhäuserstraße sind Erhöhungen von bis zu 1 dB(A) zu verzeichnen. 
Eine Überschreitung der Orientierungswerte liegt nicht vor. Im Bereich der Kreuzung 
Ringstraße / Weinhäuserstraße liegen bereits im Bestand Überschreitungen der 
Orientierungswerte von bis zu 45,9 dB(A) vor. Die Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete werden im Bestand um maximal 0,9 dB(A) 
überschritten. 
Durch die Planung sind Erhöhungen von bis zu 0,3 dB(A) zu erwarten. Da zum einen 
der Schwellenwert zur Gesundheitsgefährdung weiterhin um bis zu 10 dB(A) 
unterschritten wird und zum anderen eine Erhöhung von bis zu 2 dB(A) vom 
menschlichen Ohr nicht wahrnehmbar ist, ist mit keinen wesentlichen Auswirkungen 
durch die Planung zu rechnen. Demnach sind die Lärmfernwirkungen, die deutlich 
unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle liegen, nicht abwägungsrelevant. 
Hinsichtlich des Gewerbelärms wurde festgestellt, dass die durch die Kita 
entstehenden Gewerbelärmimmissionen, die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
sowohl im Tages- als auch im Nachtzeitraum nicht überschreiten. Potenzielle 
zusätzliche Emissionen im Plangebiet (wie z. B. haustechnische Anlagen) 
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unterliegen den Regelungen der TA Lärm. Ein weitergehender Regelungsbedarf im 
Bebauungsplan besteht daher nicht. 
Hinsichtlich des Betriebsbereiches der Fa. Bayer AG Monheim erfolgt im weiteren 
Verfahren die Beteiligung des Dezernats 53 der Bezirksregierung Düsseldorf. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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I/B 3: Ericsson Services GmbH 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Durch die Planung sind keine Richtfunkstrecken der Ericson Services GmbH 
betroffen. Bezüglich weiterer möglicher Richtfunkstrecken wurde die Deutschen 
Telekom Technik GmbH im Verfahren beteiligt. Seitens der Deutschen Telekom 
Technik GmbH bestehen ebenfalls keine Einwände gegen die Planung. Es wird 
jedoch darauf hingewiesen, dass sich im Planbereich Telekommunikationslinien der 
Telekom befinden. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 4: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL) 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Bestehende Versorgungsleitungen der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. 
KG sind durch die Planung nicht betroffen. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 5: Evonik Operations GmbH 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Durch die Planung sind keine Fernleitungen der Evonik Operations GmbH betroffen. 
Sollten externe Flächen zur Deckung des Kompensationsbedarfs erforderlich sein, 
erfolgt eine erneute Beteiligung. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 6: GASCADE Gastransport GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Durch die Planung sind keine Anlagen der GASCADE Gastransport GmbH betroffen. 
Bezüglich weiterer Versorgungsleitungen wurden die zuständigen Unternehmen im 
Verfahren beteiligt. Sollten externe Flächen zur Deckung des Kompensationsbedarfs 
erforderlich sein, erfolgt eine erneute Beteiligung. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
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I/B 7: Geologischer Dienst NRW 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
In den Bebauungsplan wird ein Hinweis zur Lage des Plangebietes in der 
Erdbebenzone 1 sowie zur Anwendung der genannten technischen DIN-Normen 
aufgenommen. 
Im Bereich der projektierten Kindertagesstätte steht gemäß der digitalen Bodenkarte 
von Nordrhein-Westfalen des geologischen Dienstes im Maßstab 1:50.000 (IS BK 
50) eine Braunerde, zum Teil tiefreichend humos, stellenweise podsolig 
(Bodeneinheit L4906_B841) an. Die tiefgründigen Sand- oder Schuttböden mit ihrer 
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hohen Funktionserfüllung als Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte 
werden als schutzwürdig klassifiziert. Die Wertzahl der Bodenschätzung liegt 
zwischen 25 bis 35 und ist somit gering. 
Im östlichen Bereich des Plangebietes liegen die Wertzahlen der Bodenschätzung 
zwischen 45 und 7. Im Bereich der mittleren bzw. hohen Wertzahlen ist eine 
Überbauung nicht vorgesehen. Hier ist die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche 
mit Zweckbestimmung Parkanlage sowie der Zweckbestimmung Spielplatz im Osten. 
Ferner werden auf Ebene des Bebauungsplans Festsetzung hinsichtlich der 
überbaubaren Grundstücksfläche getroffen, um die Versieglung auf ein Minimum zu 
reduzieren. 
Ferner wurde im Rahmen des Verfahrens ein Umweltbericht erarbeitet, in dem unter 
anderen das Schutzgut Boden betrachtet wird. Die durch den Bebauungsplan 
ermöglichten Bauvorhaben führen anlagebedingt zu einer Inanspruchnahme und 
Versiegelung von Boden/Fläche. Bei der Inanspruchnahme von Böden ist der 
Vorsorgegrundsatz von zentraler Bedeutung, denn Böden bedürfen nicht nur als eine 
nicht vermehrbare Ressource besonderen Schutz. Aufgrund der langen Zeiträume, 
die zur Bodenentwicklung nötig sind, müssen Eingriffe in Böden in der Regel als nicht 
reversibel angesehen werden.  
Die Planung sieht als Art der baulichen Nutzung die Festsetzung einer 
Gemeinbedarfsfläche vor. Durch die Überbauung kommt es zu einem vollständigen 
Verlust der natürlichen Bodenfunktionen und schutzwürdige Böden werden dem 
Naturhaushalt entzogen. Der natürliche Wasserkreislauf ist am Ort der Versiegelung 
unterbrochen, ebenso verliert der Boden seine Funktion als potenzieller Vegetations-
standort. 
Der Verlust jeglicher Bodenfunktionen führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
des Schutzgutes Boden. Durch Minderungsmaßnahmen (wie z. B. der Verbleib des 
unbelasteten Bodenaushubs im Gebiet, Einhaltung der DIN 18915 für 
Bodenarbeiten, flächensparende Lagerung von Baustoffen und erdmaterial, 
Beseitigung aller Anlagen der Baustelleneinrichtung nach Beendigung der 
Bauphase) können die negativen Auswirkungen in einem gewissen Rahmen 
reduziert werden. Zudem sieht die Planung bereits Flächen vor, die als unversiegelte 
Bereiche bestehen und so dem natürlichen Bodenhaushalt erhalten bleiben. 
Im Bereich der öffentlichen Grünfläche wird die bestehende Freifläche erhalten und 
durch die Pflanzung von Gehölzen aufgewertet. Grundsätzlich ist die 
Flächenbeanspruchung auf das direkte Vorhaben begrenzt. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Äußerung wird gefolgt. 
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I/B 8: LVR-Amt für Bodendenkmalpflege 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der genannte Hinweis zur Meldepflicht von Bodenfunden wird in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Äußerung wird gefolgt. 
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I/B 9: Polizeipräsidium Köln 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Polizei NRW bestehen keine Bedenken gegen die Planung. Die 
Hinweise zur Kriminalprävention werden an den Vorhabenträger weitergeleitet und 
im Rahmen der Ausführungsplanung geprüft. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
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I/B 10: Rheinisch-Bergischer Kreis 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Rheinisch-Bergischen Kreises bestehen keine Bedenken gegen die 
Planung. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 11: Regionalforstamt Bergisches Land 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Landesforstverwaltung NRW bestehen keine Bedenken gegen die 
Planung. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
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I/B 12: Richtfunkt Trassenauskunft 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Durch die Planung sind keine Richtfunkstrecken der Deutschen Telekom Technik 
GmbH betroffen. Bezüglich weiterer möglicher Richtfunkstrecken wurde die Ericson 
Services GmbH im Verfahren beteiligt. Durch die Planung sind keine 
Richtfunkstrecken der Ericson Services GmbH betroffen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
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I/B 13: Telekom Technik GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Deutsche Telekom Technik GmbH bestehen keine Bedenken gegen die 
Planung. Der Hinweis auf Telekommunikationsleitungen im Plangebiet wird zur 
Kenntnis genommen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Äußerung wird gefolgt.
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I/B 14: Vodafone Kabel Deutschland 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Durch die Planung sind keine Belange der Vodafone GmbH/Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH betroffen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
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I/B 15: Westnetz GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Versorgungsleitungen der Westnetz GmbH sind durch die Planung nicht 
betroffen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 16: Nabu 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Klimaschutz sowie Natur- und Artenschutz sind wichtige Bestandteile der 
Bauleitplanung, die zu berücksichtigen sind. Hierzu werden auf Ebene des 
Bebauungsplanes Festsetzungen bezüglich umfangreicher Begrünungsmaßnahmen, 
wie beispielweise die Begrünung von Flachdächern und das Anlegen von 
Grünflächen, getroffen. Um sicher zu gehen, dass keine weiteren Flächen im 
Plangebiet versiegelt werden, werden die überbaubaren Flächen auf Ebene des 
Bebauungsplanes geregelt. Insgesamt soll die Fläche unter hohen ökologischen 
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Standards, auch in Bezug auf einen energieeffizienten Bau, entwickelt werden. 
Darüber hinaus wird ein landespflegerischer Fachbeitrag, in dem der Eingriff in 
Landschaft und Natur bewertet und bilanziert wird, erstellt. Dieser dient der 
Ermittlung des Kompensationsbedarfes. Auf Grundlage des Ergebnisses werden 
innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr.252/I 
Ausgleichsmaßnahmen für den Verlust von Freiflächen, bestimmt und umgesetzt. 
Es gilt zum einen, die Ziele des Klimaschutzes zu berücksichtigen und zum anderen 
muss weiterhin den Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung getragen werden. Zwar 
wird mit dem Neubau einer Kita eine derzeit unbebaute Fläche versiegelt, insgesamt 
handelt es sich bei der Fläche aber um einen Standort, der an bestehende 
Wohnbebauung und Freiflächen angrenzt und sich dementsprechend als Kita-
Standort eignet. Die überwiegende Fläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 252/I bleibt unversiegelt und führt in Kombination mit den o.g. 
Begrünungsmaßnahmen sowie dem vorgesehenen Naturerfahrungsraum zu einem 
insgesamt vertretbaren Maß an neu zu versiegelnder Fläche. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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I/C: Äußerung der städtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt 
Leverkusen 
I/C 1: Stadt Leverkusen, FB 02 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Fachbereiches Konzernsteuerung/Liegenschaften der Stadt Leverkusen 
bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
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I/C 2: Stadt Leverkusen, Fachbereich Umwelt (32) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Natur- und Landschafts-/Artenschutz 
Im weiteren Verfahren wurden zusätzliche Begehungen im Frühling und Sommer 
2023 durchgeführt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unter Berücksichtigung 
der vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen davon auszugehen ist, dass mit der 
Umsetzung des geplanten Vorhabens keine Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG ausgelöst werden. Das Ergebnis der Artenschutzprüfung wird der UNB 
zur weiteren Abstimmung mitgeteilt. 
Der Gehölzsaum im Süden des Plangebietes wird planungsrechtlich gesichert. 
Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Belange werden Hinweise im Bebauungsplan 
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aufgenommen. Die Nebenbestimmungen werden in der Ausführungsplanung 
berücksichtigt. Ferner wurde ein landschaftspflegerischer Fachbeitrag erstellt. Im 
Ergebnis der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ergibt sich für den Planzustand ein 
ökologischer Gesamtwert von + 1.086 Punkten. Ein externer Ausgleich ist folglich 
nicht erforderlich, die Eingriffe in Natur und Landschaft werden vollständig innerhalb 
des Plangebietes kompensiert. 
Zu Klima 
In den vorgebrachten Anregungen zu Klima und Luft wurde festgestellt, dass die 
lufthygienischen und stadtklimatischen Gegebenheiten im Umweltbericht hinreichend 
dargestellt werden. Ferner werden Hinweise zur Nutzung von passiver Solarenergie 
und der Gebäudestellung gegeben. Die Gebäudestellung richtet sich nach den 
Anforderungen zur Gestaltung von Kindertagesstätten, inklusive des 
Außenbereiches. Eine Anpassung der Gebäudestellung ist nicht vorgesehen. 
Zu Lärm 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine schalltechnische Untersuchung 
durchgeführt. 
Die Klarstellung hinsichtlich der Karte über den Umgebungslärm in NRW des 
LANUW NRW in dem Umweltbericht wird übernommen. 
Zu Altlasten / Vorsorgender Bodenschutz 
Die Anregungen und Hinweise hinsichtlich des Schutzgut Boden/Fläche wurden in 
der Begründung hinzugefügt. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden im 
Bereich der vorgesehenen Gemeinbedarfsfläche Bodenuntersuchungen 
(gutachterliche Stellungnahme zum Vorhaben „Leverkusen, Weinhäuserstraße 
Errichtung einer Kindertagesstätte“, F.G.M. Müller Ingenieurgesellschaft, April 2023) 
durchgeführt. Demnach werden die Kriterien für Kinderspielflächen und die 
Versorgungswerte erfüllt. 
Zu Wasser 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen unter Berücksichtigung der rechtlichen 
Vorgaben und fachgesetzlichen Regelungen grundsätzlich keine Bedenken gegen 
die Planung. 
Wie angeregt, wird im Rahmen der Ausführungsplanung ein zertifizierter 
Hochwasserberater hinzugezogen. 
Die Anregungen zur Abwasserbehandlung und -ableitung werden berücksichtigt. 
Derweil wurde ein Entwässerungskonzept erstellt. Das Schmutzwasser wird in das 
vorhandene öffentliche Kanalnetz geleitet und das Niederschlagswasser wird ortsnah 
versickert. 
Zu Immissionen 
Seitens des anlagenbezogenen Lärmschutzes bestehen keine Bedenken gegen die 
Planung. 
Zu Abfall 
Die Flächen für Nebenanlagen sind ausreichend groß dimensioniert. Die Vorgaben 
des § 16 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Leverkusen werden 
eingehalten. Gemäß städtebaulichem Konzept ist es vorgesehen, dass die Leerung 
der Müllbehälter über den südlich gelegenen Stellplatz abgewickelt wird. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen werden gefolgt.
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I/C 3: Stadt Leverkusen, Fachbereich Ordnung und Verkehr (36) 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Widdauener Straße ist weder Bestandteil der Planung noch des 
Geltungsbereiches. Ein Eingriff ist im Rahmen der Planung nicht vorgesehen. Ein 
Hinweis wird dennoch im Bebauungsplan aufgenommen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Äußerung wird gefolgt.
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I/C 4: Stadt Leverkusen, Fachbereich 37 – Feuerwehr 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Brandschutzdienststelle bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
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I/C 5: Stadt Leverkusen, Fachbereich Soziales (50) 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
In Leverkusen besteht sowohl der Bedarf an altengerechten Wohnformen als auch 
ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch ein geringes Potenzial 
an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, den 
Einwohnern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen und hierdurch den 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung zu erfüllen. 
Am Standort Weinhäuserstraße ist zudem keine Erweiterung von Wohnbauflächen 
vorgesehen. Der Standort zwischen Kleingartenanlage und Ortsrand wird 
städtebaulich als geeignete Fläche für den Gemeinbedarf betrachtet, die zudem 
durch eine öffentliche Grünfläche ergänzt werden kann. 
Seitens des Fachbereiches Soziales werden grundsätzlich keine Bedenken zur 
Planung geäußert. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und die Anregung zum regelmäßigen 
Austausch angenommen.
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I/C 6: Stadt Leverkusen, Tiefbau 2 (66) 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zwischen der Firma Paeschke und der Stadt Leverkusen wird ein 
Erschließungsvertrag geschlossen. Die Erschließungskosten werden von der Firma 
Paeschke getragen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
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I/C 7: Technische Betriebe Leverkusen 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1 
Die Umsetzung der Variante 1 wird planungsrechtlich vorbereitet. 
Zu 2 
Derweil wurde zur Berechnung des erforderlichen Rückhaltevolumens für ein 30-
jähriges Starkregenereignisses jeweils ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986 
100 für die Dachflächen und versiegelten Außenfläche der Kita sowie für die 
Stellplatzfläche erstellt. Demnach sind für die Dachflächen und versiegelten Flächen 
der Kita 47,15 m³ und für die vorgesehene Parkplatzfläche 49,16 m³. Der Nachweis 
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einer Regenwasser-Rückhaltung ist erbracht, wenn das entsprechende 
Rückhaltevolumen auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen ist. Durch eine 
Absenkung der Spielplatzfläche und der Parkplatzfläche um 5 cm kann das 
erforderliche Rückhaltevolumen nachgewiesen werden. Die konkrete Planung und 
Umsetzung erfolgt in der Ausführungsplanung. Ferner werden als 
Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel Begrünungsmaßnahmen 
planungsrechtlich festgesetzt. Hierzu zählen beispielweise eine Dachbegrünung 
sowie das Anpflanzen beziehungsweise den Erhalt von Pflanzen. 
Die Begrünung von Dächern mit Flachdach wird auf Ebene des Bebauungsplans 
festgesetzt. 
Zu 3 
Seitens des TBL bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Nutzung von 
Niederschlagswasser. Die Nutzung von Niederschlagswasser ist nicht beabsichtigt. 
In der Stellungnahme vom 19.04.2021 wird auf die Nutzung von 
Niederschlagswasser zur Bewässerung des Baumbestands und der Grünflächen 
eingegangen. Die gezielte Nutzung des Niederschlagswassers ist nicht vorgesehen. 
Zu 4 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird gefolgt.
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I/B-C: Weitere Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
sowie der städtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt Leverkusen 
 
Während der öffentlichen Auslegung gingen von folgenden Trägern öffentlicher 
Belange Stellungnahmen ein, deren Äußerung aufgrund von Fehlanzeigen oder, weil 
sie keine Bedenken beinhalten, nicht abwägungsrelevant sind: 

- Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW 
- Bezirksregierung Arnsberg 
- Bezirksregierung Köln 
- Burscheid Stadtentwicklungsplanung 
- Industrie- und Handelskammer zu Köln 
- Kirchenkreis Leverkusen  
- Liegenschaften RZ Neuss 
- LVR Amt für Denkmalpflege im Rheinland 
- Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfahlen 
- Nahverkehr Rheinland  
- Nord-West Oelleitung 
- Plusnet GmbH 
- Stadt Köln Dezernat 53 
- Stadt Köln Stadtplanungsamt  
- Stadt Leverkusen, FB 30 
- Stadt Leverkusen, FB 40 
- Stadt Leverkusen, FB 51 
- Stadt Leverkusen, FB 65 
- Stadt Leverkusen, FB 66 
- Stadt Leverkusen, FB 67 
- Stadt Monheim Stadtplanungsamt 
- Stadtwerke Langenfeld GmbH 
- ThyssenGas GmbH 
- WFL Leverkusen 
- Wupperverband 

 
Diese Stellungnahmen werden im Abwägungsdokument nicht separat aufgeführt. 
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